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LANDESWAPPEN UND  
LANDESFLAGGE VON BERLIN

Das Landeswappen zeigt einen aufge
richteten schwarzen Bären mit roter Zunge 
und roten Krallen in silbernem Schilde.  
Er schaut nach links. Auf dem Schild ruht 
eine goldene, fünfblättrige Laubkrone, 
deren Stirnreif aus Mauerwerk mit einem 
Tor in der Mitte ausgestattet ist. Das Lan
deswappen wird vom Abgeordnetenhaus, 
vom Rechnungshof, von der Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Infor
mationsfreiheit, von den Berliner Gerichten 
und von der Berliner Verwaltung geführt.
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Die Landesflagge zeigt die Farben Weiß  
und Rot und einen aufgerichteten schwar
zen Bären mit roter Zunge und roten  
Krallen. Er schaut nach links. Das Verhält
nis der Flagge von Breite zu Länge ist 3:5.  
Die beiden äußeren horizontalen roten 
Streifen messen jeweils ein Fünftel der 
Flaggenbreite. Der mittlere horizontale 
weiße Streifen misst drei Fünftel der Flag
genbreite. Der Bär steht etwas nach der 
Stange hin verschoben auf dem weißen 
Streifen.

Die Abbildung von Landeswappen und 
Landesflagge zu künstlerischen, heral
dischen und wissenschaftlichen Zwecken 
sowie zu Zwecken des Unterrichts und der 
staatsbürgerlichen Bildung ist jedermann 
erlaubt, sofern dies nicht in einer Weise 
oder unter Umständen geschieht, die dem 
Ansehen oder der Würde des Hoheits
zeichens abträglich sind. Jede andere 
Verwendung bedarf der Genehmigung  
der Senatsverwaltung für Inneres und Sport.
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ALT-
BERLIN

Vor 1920 war Berlin viel kleiner als heute. 
Das Stadtgebiet erstreckte sich rund um 
den Alexanderplatz. 

Seit ca. 1850 wuchs die Industrie in ganz 
Europa rasant, und die Menschen zogen 
vom Land in die Städte. Auch in Berlin 
wollten immer mehr Menschen leben. 

Um dieses alte Berlin herum gab es  
viele Städte und Dörfer, wie zum Beispiel 
Charlottenburg, Lichtenberg oder Schöne
berg. Auch in diesen Städten und Dörfern 
siedelten sich immer mehr Menschen an. 
So entstand ein großes Gebiet, auf dem 
1920 fast vier Millionen Menschen lebten.

DIE GESCHICHTE BERLINS  
UND DER BERLINER  
VERFASSUNG  
Was geschah wann?

Vor 1920  
Mehr Industrie  

Mehr Menschen
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Ballungsgebiete von so großen Ausmaßen 
waren in Deutschland vorher völlig unbe
kannt. Die Probleme, die sich daraus 
ergaben, mussten gelöst werden: 

 — Es galt Wohnraum zu schaffen, 
 — Straßen mussten geplant und  

gebaut werden, 
 — Industriestandorte mussten  

erschlossen werden, 
 — ein öffentlicher Personennahverkehr 

sollte die Arbeiterinnen und  
Arbeiter in die Fabriken bringen, 

 — die Müllentsorgung musste  
organisiert werden 

 — und auch Krankenhäuser und  
Schulen wurden benötigt.

Diese großen Aufgaben waren nur zu 
bewältigen, wenn man das damalige  
Berlin und die umliegenden Städte und 
Dörfer zu einem großen Planungs und 
Verwaltungsgebiet zusammenfasste  
und daraus eine große Stadt machte. 

9
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Deshalb trat am 1. Oktober 1920 das »Groß
BerlinGesetz« in Kraft. Mit dem Gesetz 
wurde das alte Berlin mit 93 umliegenden 
Städten, Landgemeinden und Gutsbezirken 
zum neuen »GroßBerlin« zusammenge
fasst. Gleichzeitig wurde »GroßBerlin« in 
20 Verwaltungsbezirke eingeteilt.

Eine zweistufige Verwaltung sollte die Stadt 
verwalten. Die oberste Stufe der Verwaltung 
war für alles zuständig, was die Stadt Berlin 
als Ganzes betraf. 

Die zweite Stufe der Verwaltung – die  
20 Bezirke – sollte alles regeln, was  
vor Ort wichtig war.

GROß-
BERLIN

1920  
GroßBerlinGesetz  

Eine große Stadt mit fast 
vier Millionen Menschen  
Einteilung in 20 Bezirke
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Damit war Berlin entstanden, wie es heute 
immer noch existiert. Die Einteilung in Ver
waltungsbezirke und die zweistufige Ver
waltung bilden auch heute noch – mehr 
als 100 Jahre später – die Grundlagen  
für Politik und Verwaltung der Stadt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939 bis 
1945) wurde Deutschland – und somit 
auch Berlin – zunächst von den vier Sie
germächten regiert. Es galt Besatzungs
recht. Unmittelbar nach Kriegsende wurden  
die Bezirksverwaltungen wieder errichtet. 
Außerdem wurde Berlin in vier Sektoren 
aufgeteilt (Sowjetischer Sektor, Amerikani
scher Sektor, Britischer Sektor, Französi
scher Sektor). Die Siegermächte erließen 
1946 eine »Vorläufige Verfassung von 
GroßBerlin«. Damit war der Auftrag an 
die Berlinerinnen und Berliner verbunden,  
eine Volksvertretung zu wählen und eine 
Verfassung auszuarbeiten. Die erste Volks
vertretung nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde 1946 gewählt. 

Die vier Siegermächte arbeiteten zusam
men, bis das gemeinsame Ziel erreicht 
war, Deutschland und den Nationalsozia
lismus zu besiegen. Danach gab es heftige 
und grundsätzliche Streitigkeiten über  
die Zukunft Deutschlands und Berlins. Die 
politischen Auffassungen zwischen der 
sowjetischen Besatzungsmacht einerseits 
und den westlichen Besatzungsmächten 
(USA, Großbritannien und Frankreich) 
andererseits waren zu unterschiedlich. Die 
Zahl der Konflikte nahm zu. Es entwickelte 
sich der sogenannte Kalte Krieg. Im Jahr 
1948 spaltete sich der sowjetische Sektor 
vom restlichen Teil Berlins ab. Berlin war 
seitdem eine geteilte Stadt. 

Deutschland entwickelte sich ähnlich wie 
Berlin. Im Jahr 1949 entstanden zwei deut
sche Staaten – erst die Bundesrepublik 
Deutschland und dann die Deutsche 
Demokratische Republik (DDR). 

GETEILTES
BERLIN
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Im Westteil Berlins erarbeitete die Volks
vertretung eine Verfassung für Berlin. Am  
1. September 1950 trat die erste »Verfas
sung von Berlin« in Kraft. Sie galt aller
dings nur im Westteil der Stadt, da der 
Ostteil von der sowjetischen Besatzungs
macht beherrscht wurde. Im Sommer 1961 
kam es zur vollständigen Trennung Berlins 
in zwei Teile: Am 13. August 1961 begann 
der Bau der Berliner Mauer. 

Im Jahr 1955 wurde das Besatzungsrecht 
für die Bundesrepublik Deutschland und 
die DDR aufgehoben. Berlin stand jedoch 
weiterhin bis zur Wiedervereinigung unter 
Besatzungsrecht. Es galt der Viermächte
status, das heißt, die vier Siegermächte 
sollten die gesamte Stadt gemeinsam  
verwalten. In der Realität wurde aber den 
westlichen Siegermächten eine Einfluss
nahme auf den Ostteil der Stadt durch die 
Sowjetunion verweigert. Berlin (Ost) wurde 
in das Rechtssystem der DDR eingegliedert 
und als deren Hauptstadt angesehen. 

Die Verfassung von Berlin verwendet 
die Begriffe »Regierender 

Bürgermeister« und »Senatoren«. 
Damit sind natürlich auch eine 

Regierende Bürgermeisterin und 
Senatorinnen gemeint.

1950  
Verfassung von Berlin
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In Berlin (West) war der besondere Status 
der Stadt vor allem daran zu erkennen, dass 

 — die Gesetze der Bundesrepublik nicht 
galten. Sie wurden aber durch den 
Landesgesetzgeber, das  
Abgeordnetenhaus, übernommen,

 — die Einwohnerinnen und Einwohner von 
Berlin (West) nicht an den Bundestags
wahlen teilnehmen durften, 

 — eine allgemeine Wehrpflicht – wie in 
der Bundesrepublik Deutschland – 
nicht bestand.

Nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 
1989 wurde die Verfassung aus dem Jahr 
1950 für ganz Berlin übernommen. Die 
ersten freien Wahlen in ganz Berlin fanden 
1991 statt. Die gewählte Volksvertretung 
legte 1995 eine neue, veränderte Verfas
sung zur Abstimmung vor. Die Berlinerinnen 
und Berliner stimmten dieser Verfassung 
mit 75,1 % mehrheitlich zu. Diese Verfassung 
gilt mit einigen Änderungen heute immer 
noch.

FRIEDRICHS
HAIN

LICHTEN
BERG

MARZAHN

HELLERS
DORF

TREPTOW

KÖPENICK
NEUKÖLLN

SCHÖNE
BERG

ZEHLENDORF
STEGLITZ

CHARLOTTEN
BURG

WILMERSDORF

SPANDAU

REINICKEN
DORF

PANKOW

TEMPEL
HOF

KREUZ
BERG

MITTE

Die wesentlichen Änderungen beziehen 
sich auf das Abgeordnetenhaus, den 
Senat und die Bezirke.

Vor allem aber dienen die Änderungen 
den gewachsenen Ansprüchen der Gesell
schaft an mehr politischem Einfluss, an 
mehr demokratischer Mitwirkung und Teil
habe.

Die Änderungen im Einzelnen:

Senat
Die Stellung der Regierenden Bürgermeis
terin oder des Regierenden Bürgermeisters 
wurde gestärkt. 

Sie oder er bestimmt – mit Billigung des 
Abgeordnetenhauses – die Richtlinien  
der Regierungspolitik.

Die Senatorinnen und Senatoren werden 
nicht mehr vom Abgeordnetenhaus 
gewählt, sondern von der Regierenden 



Bürgermeisterin oder vom Regierenden 
Bürgermeister ernannt und können auch 
ihr oder ihm entlassen werden.

Die Anzahl der Senatsmitglieder wurde 
reduziert. Nunmehr besteht der Senat aus 
der Regierenden Bürgermeisterin oder 
dem Regierenden Bürgermeister und bis 
zu zehn Senatorinnen und Senatoren.

Abgeordnetenhaus
Die Wahlperiode wurde von vier auf fünf 
Jahre verlängert.

Die Anzahl der Abgeordneten wurde redu
ziert. Nunmehr besteht das Abgeordneten
haus aus mindestens 130 Abgeordneten.

Bezirke
Die Anzahl der Bezirke wurde reduziert.

Nach einer Bezirksgebietsreform gliedert 
sich Berlin nunmehr in 12 Bezirke. 

Volksbegehren / Volksentscheide
Die Mehrheiten, die für erfolgreiche Volks
begehren/Volksentscheide notwendig 
sind, wurden herabgesetzt.

Die Elemente der direkten Demokratie auf 
Landesebene erhalten ergänzend zu den 
Wahlen eine immer stärkere Bedeutung. 
Das Interesse und das Engagement an 
direktdemokratischer Mitwirkung ist in  
den letzten Jahren erheblich gestiegen. 
Die Zahl von rund 50 von den Berlinerinnen 
und Berlinern initiierten Volksinitiativen, 
Anträgen auf Volksbegehren, Volksbe
gehren und Volksentscheiden zeigt dies 
deutlich.

Bürgerbegehren / Bürgerentscheid
Die Bürgerinnen und Bürger haben nunmehr 
die Möglichkeit, durch Bürgerbegehren /
Bürgerentscheid Beschlüsse anstelle der 
Bezirksverordnetenversammlung zu fassen 
und damit unmittelbar auf die Entschei
dungen des Bezirks Einfluss zu nehmen.

EINFÜHRUNG | Die Geschichte Berlins und der Berliner Verfassung14



Eine Verfassung ist immer die oberste 
Norm für ein Staatswesen, also hier das 
Land Berlin. Alle anderen gesetzlichen 
Regelungen müssen sich der Verfassung 
unterordnen. Sie kann daher nicht einfach 
geändert werden. Einer Änderung der Ver
fassung müssen mindestens zwei Drittel 
der gewählten Abgeordneten zustimmen. 
Bei Änderungen zu Volks begehren und 
Volksentscheiden muss es außerdem eine 
Volksabstimmung geben.

Die Verfassung richtet sich vor allem an 
das Land Berlin selbst. Deshalb enthält  
sie grundsätzliche Regelungen für drei 
Bereiche:

1. Sie beschreibt die Verfassungsorgane, 
welche Aufgaben sie haben und wie sie 
funktionieren. Im Land Berlin sind dies 

 — das Abgeordnetenhaus  
(die Volksvertretung),

 — der Senat (die Regierung) und
 — der Verfassungsgerichtshof  

(die Rechtsprechung). 

2. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen 
den staatlichen Institutionen und seinen 
Bürgerinnen und Bürgern durch garan
tierte Grundrechte.

3. Sie beschreibt Staatsziele, die vor 
allem für die Regierung als Handlungs
anweisung dienen.

Wenn sich die Verfassung auch zunächst 
an das Land Berlin richtet, so wirkt sie 
natürlich ebenso auf die Berlinerinnen und 
Berliner. 

Ähnlich wie im Grundgesetz sind die  
klassischen Grundrechte auch in der  
Verfassung von Berlin genannt. Damit  
ist das Land Berlin daran gebunden.  
Es muss diese Grundrechte achten und 

EINE VERFASSUNG  
Wozu? Für wen?
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schützen. Für die Berlinerinnen und  
Berliner haben sie den Charakter von 
Abwehrrechten gegenüber den staatlichen 
Institutionen.

Unter anderem garantieren sie

 — das Recht auf Leben und  
körperliche Unversehrtheit,

 — die Gleichheit vor dem Gesetz,
 — das Brief, Post und  

Fernmelde geheimnis,
 — das Recht auf freie Entfaltung  

der Persönlichkeit,
 — die Freiheit des Glaubens und  

Gewissens, 
 — die Meinungs und  

Versammlungs freiheit.

Die Verfassung von Berlin kennt darüber 
hinaus viele wirtschaftliche und soziale 
Aspekte. 

Zum Beispiel:

 — das Recht auf angemessenen  
Wohnraum,

 — das Recht auf Arbeit,
 — das Recht auf Bildung,
 — die soziale Sicherung,
 — die Förderungswürdigkeit des Sports.

Einzelne Personen können daraus aber 
keine Rechte herleiten. Vielmehr handelt 
es sich um Staatsziele, die durch aktive 
Politik erreicht werden sollen. Grund
bedürfnisse der Bevölkerung sollen gesi
chert und die Lebensverhältnisse ständig 
verbessert werden. Für die jeweilige 
Regierung ist es daher Verpflichtung,  
im Rahmen der Möglichkeiten die Politik 
an diesen Zielen auszurichten.

Mit verschiedenen Maßnahmen (Förder
programmen, Unterstützung von Trägern 
und Institutionen, Einsatz von Personal,  
Initiierung von Projekten und vieles mehr) 
versucht das Land Berlin, den Verfassungs
auftrag zu verwirklichen. Die finanzielle 
Leistungskraft des Landes setzt den Mög
lichkeiten allerdings Grenzen. Nicht alle 
Ziele können in gleichem Maße umgesetzt 
werden. Die begrenzten Haushaltsmittel 
machen es notwendig, dass Schwerpunkte 
gesetzt werden müssen. Oftmals müssen 
auch bundesrechtliche Vorschriften verän
dert werden. Das kann das Land Berlin nur 
mit Unterstützung anderer Bundesländer 
erreichen.



Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus

Gesetzgebende Gewalt

Abgeordnetenhaus Senat und Verwaltung

Ausführende Gewalt Rechtsprechung

Verfassungsgerichtshof
Übrige Gerichte

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich 
als Staatsform für die Demokratie ent
schieden und dies im Grundgesetz fest
geschrieben. Dies gilt ebenso für die  
16 Bundesländer, also auch für das Land 
Berlin.

In einer Demokratie geht alle Staatsgewalt 
vom Volke aus. Die Staatsgewalt wird auf 
drei Funktionsträger aufgeteilt. 

Gewaltenteilung:

 — Das Abgeordnetenhaus 
Gesetzgebende Gewalt

 — Der Senat als Regierung  
Ausführende Gewalt

 — Die Gerichte  
Rechtsprechende Gewalt.

Die vom Volk ausgehende Staatsgewalt 
wird auf drei staatliche Institutionen auf
geteilt, damit eine gegenseitige Kontrolle 
stattfindet. Machtmissbrauch wird so  
verhindert.

DIE VERFASSUNGSORGANE  
Wer macht was? Was mache ich?
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DAS ABGEORDNETENHAUS –  
DIE VOLKS VERTRETUNG
Das Volk übt die Staatsgewalt aus, in dem 
es alle fünf Jahre in freien Wahlen die 
Abgeordneten des Abgeordneten hauses 
wählt. Das Abgeordnetenhaus repräsen
tiert damit den Willen des Volkes. Die Idee 
der repräsentativen Demokratie wird umso 
besser umgesetzt, je größer die Wahlbe
teiligung ist. Nur wer wählt, nimmt Einfluss 
auf die Berliner Landespolitik. 

Der Gang zur Wahlurne ist daher ein 
Bekenntnis zur Demokratie.

Zur Umsetzung des Volkswillens, der sich 
aus den Wahlen ergibt, hat das Abgeord
netenhaus drei Hauptaufgaben.

Das Abgeordnetenhaus

 — wählt die Regierende Bürgermeisterin 
oder den Regierenden Bürgermeister,

 — berät und beschließt Gesetze,
 — kontrolliert die Regierung und  

die Verwaltung. 

Wählen ist wichtig!

Wahlberechtigt sind alle Deutschen,  
die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr 

vollendet haben und seit 
mindestens drei Monaten in Berlin 

ihren Wohnsitz haben.
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Das Abgeordnetenhaus besteht aus min
destens 130 Abgeordneten. Es organisiert 
seine Arbeit, indem es zu allen Politik
feldern Ausschüsse bildet. Hier werden mit 
einer geringeren Anzahl von Abgeordne
ten Detailfragen diskutiert und Entschei
dungen für das gesamte Abgeordneten
haus (Plenum) vorbereitet.  
Die Sitzungen des Abgeordnetenhauses 
und der Ausschüsse sind grundsätzlich 
öffentlich und können besucht werden.

Einer der wichtigsten Ausschüsse ist  
der Hauptausschuss. Hier werden alle 
Angelegenheiten, die mit den Finanzen 
des Landes Berlin zu tun haben, beraten.  
Vor allem das Haushaltsgesetz wird im 
Hauptausschuss diskutiert und zur 
Beschlussfassung durch das Abgeordne
tenhaus vorbereitet. Mit dem Haushaltsge
setz wird für jedes Kalenderjahr festgelegt, 
in welcher Höhe Einnahmen erzielt werden 
sollen und wofür das Land Berlin Geld  
ausgeben darf. Die öffentlichen Gelder 
werden auf bestimmte gesellschaftliche 
Bereiche verteilt. So setzen die Abgeord
neten Schwerpunkte. Die Entscheidung, 
zum Beispiel in Schulsanierungen und 
Schulneubauten verstärkt zu investieren 
oder mehr Personal für Polizei und Feuer
wehr einzustellen, haben Auswirkungen auf 
alle Berlinerinnen und Berliner.

Das Abgeordnetenhaus bildet 
Ausschüsse für die Detailarbeit.

Der Hauptausschuss befasst sich mit 
den Finanzen des Landes Berlin.
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Zur Aufklärung von Vorkommnissen und 
Missständen kann das Abgeordnetenhaus 
auch Untersuchungsausschüsse einrichten. 
Die Ausschussmitglieder haben dann  
ähnliche Befugnisse wie ein Gericht. Das 
Ergebnis der Ausschussarbeit ist aber kein 
Urteil, sondern ein Bericht an das Abge
ordnetenhaus. Untersuchungsausschüsse 
sind somit ein wichtiges Kontrollinstrument 
gegenüber Regierung und Verwaltung.

Ebenfalls der Kontrolle dient der Petitions-
ausschuss. Er geht Beschwerden über 
Behörden, Einrichtungen sowie Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter des Landes 
Berlin nach. Er kann auch Vorschläge zur 
Landesgesetzgebung aufgreifen.

Alle können sich an den Petitionsaus
schuss wenden, also auch Menschen ohne 
deutsche Staatsbürgerschaft, Kinder und 
Jugendliche. Dafür gibt es keine beson
deren Form vorschriften. 

Im Jahr 2020 erhielt der Petitionsaus
schuss 1.653 Eingaben.

Die meisten kamen aus den Bereichen 
Soziales, Verkehr, Gesundheit, Ausländer
recht und Justiz.

Untersuchungsausschüsse und 
der Petitionsausschuss 

sind Kontrollinstrumente 
des Abgeordnetenhauses gegenüber 

Regierung und Verwaltung.
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DER SENAT – DIE REGIERUNG
Der Senat besteht aus der Regierenden  
Bürgermeisterin oder dem Regierenden 
Bürgermeister und bis zu zehn Senatorinnen 
und Senatoren.

Die Regierende Bürgermeisterin oder der 
Regierende Bürgermeister ist Chefin oder 
Chef im Senat und wird vom Abgeordne
tenhaus gewählt. Sie oder er kann auch 
wieder abgewählt werden, wenn das 
Abgeordnetenhaus mit der Arbeit nicht 
zufrieden ist.

Die Senatorinnen und Senatoren werden 
von der Regierenden Bürgermeisterin oder 
dem Regierenden Bürgermeister im Rah
men der Richt linienkompetenz ernannt und 
können auch wieder entlassen werden.

Für jeden großen gesellschaftlichen 
Bereich ist eine Senatsverwaltung zuständig. 
So gibt es zum Beispiel für Bildung, Finan
zen, Stadtentwicklung, Arbeit und Soziales 
und Wirtschaft jeweils eine Senatsverwal
tung, die diesen Bereich »regiert«.

Das zuständige Senatsmitglied trifft die 
wichtigen Entscheidungen und setzt sie mit 
der Senatsverwaltung um. Besonders weg
weisende Entscheidungen werden vom 
gesamten Senat getroffen. 

Die Aufgaben des Senats beziehen sich 
grundsätzlich auf Angelegenheiten, die 
Berlin als Ganzes betreffen. Die für die 
einzelnen Bezirke wichtigen Angelegen
heiten werden seit 1920 dort entschieden 
und geregelt.

Der Senat kann aber Grundsätze und Ver
waltungsvorschriften für die Tätigkeit der 
Bezirke erlassen. Die Bezirke sollen sich 
nicht zu unterschiedlich entwickeln. Viel
mehr sollen die Lebensverhältnisse inner
halb Berlins einheitlich gestaltet werden. 
Verwaltungsentscheidungen sollen bei
spielsweise in FriedrichshainKreuzberg 
nicht grundlegend anders getroffen wer
den als im Nachbarbezirk Tempelhof
Schöneberg.
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DIE GERICHTE – DIE KONTROLLEURE
Die dritte Säule der Gewaltenteilung sind 
die Gerichte. Gegen Entscheidungen einer 
Verwaltung hat jede Bürgerin und jeder 
Bürger die Möglichkeit zum zuständigen 
Gericht zu gehen. Das zuständige Gericht 
wird die Verwaltungsentscheidung über
prüfen und so das Verwaltungshandeln 
kontrollieren. Dabei sind die Richter innen 
und Richter völlig unabhängig und nur an 
das Gesetz gebunden. Das bedeutet, dass 
keine andere staatliche Gewalt – also 
weder das Parlament (Legislative) noch 
die Regierung (Exekutive) – im Einzelfall 
auf die Gerichte Einfluss nehmen oder  
einzelne Entscheidungen überprüfen darf. 
Willkürliche Entscheidungen sind somit 
ausgeschlossen.

Das höchste Berliner Gericht (der Ver
fassungsgerichtshof Berlin) kontrolliert  
die gesetzgebende Gewalt, also das 
Abgeordnetenhaus.

Sollte das Abgeordnetenhaus ein Gesetz 
beschließen, das gegen die Verfassung 
verstößt, wird der Verfassungsgerichtshof 
das verbieten. Damit ist sichergestellt, 
dass der Kern der Grundrechte und die 
demokratischen Grundsätze der Verfas
sung nicht angetastet werden können. 

Der Verfassungsgerichtshof Berlin besteht 
aus neun Mitgliedern. Sie werden vom 
Abgeordnetenhaus mit einer Zweidrittel
mehrheit für die Dauer von sieben Jahren 
gewählt. Eine Wiederwahl ist nicht möglich.

Die Richterinnen und Richter der übrigen 
Gerichte werden grundsätzlich vom Justiz
senator und einem Richterwahlausschuss 
vorgeschlagen und vom Senat ernannt. 
Die Mitglieder des Richterwahlausschusses 
werden vom Abgeordnetenhaus gewählt. 



Seit 1920 ist Berlin in Bezirke gegliedert. 
Es sind heute zwölf Bezirke mit 266.000 
bis 410.000 Einwohnerinnen und Einwoh
nern. Jeder Bezirk ist also eine Großstadt 
für sich. Pankow steht nach seiner Einwoh
nerzahl von 410.000 Menschen an der  
16. Stelle der deutschen Großstädte und 
ist einwohnerstärker als die Landeshaupt
städte Wiesbaden, Kiel, Magdeburg, 
Mainz, Erfurt, Saarbrücken, Potsdam und 
Schwerin.

Schon 1920 wurde die zweistufige Ver
waltung eingeführt. Der Senat mit seinen 
Senatsverwaltungen ist für die gesamt
städtischen Angelegenheiten zuständig. 
Dazu gehören zum Beispiel die überge
ordnete Planung von Straßen oder die 
Aufsicht über die Schulen. 

Die Angelegenheiten, die nur für einen 
Bezirk wichtig sind, sollen auch in diesem 
Bezirk geregelt werden. Der einzelne 
Bezirk kann am besten darüber entscheiden, 
ob er in einem bestimmten Kiez einen 
neuen Spielplatz braucht, ein Bezirks
museum einrichten will oder der Stadtpark 
neu gestaltet werden soll. Dieser Grund
gedanke der Selbstverwaltung vor Ort  
ist sogar im Grundgesetz verankert (kom
munale Selbstverwaltung). 

Für die Bezirke gilt die kommunale Selbst
verwaltung aber nicht in vollem Umfang. 
Die Bezirke nehmen ihre Auf gaben nur 
nach den Grundsätzen der kommunalen 
Selbstverwaltung wahr. Vor allem fehlen 
den Bezirken die Finanzhoheit und das 
Satzungsrecht. Sie haben keine eigenen 
Steuereinnahmen, sondern erhalten eine 
Globalsumme. Satzungen können die 
Bezirke nicht erlassen. 

Um die Verwaltung zu organisieren, gibt es 
in jedem Bezirk zwei wichtige Institutionen: 

 — die Bezirksverordnetenversammlung
 — und das Bezirksamt.

DIE BEZIRKE  
Wo ist das Bürgeramt?
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55 Bezirksverordnete

wählt

beschließt

kontrolliert

Bezirksverordnetenversammlung

1 Bezirksbürgermeister / in
5 Bezirksstadträte / innen

führt aus

muss berichten

Bezirksamt

Wahlberechtigte im Bezirk

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens drei Monaten im Bezirk ihren Wohnsitz haben. 

Zu den gleichen Voraussetzungen sind auch Personen wahlberechtigt, 
die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen.

wählen

EINFÜHRUNG | Die Bezirke

Die Bezirksverordnetenversammlung 
besteht aus 55 Mitgliedern, die von  
den Wahlberechtigten im Bezirk gewählt 
werden. Die Bezirksverordneten sind 
ehrenamtlich tätig, erhalten jedoch eine 
Aufwandsentschädigung. Sie haben die 
Aufgabe, das Bezirksamt zu wählen und 
die Beschlüsse zu fassen, die für die  
Menschen im Bezirk wichtig sind 
(Beschlussorgan). 
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Diese Beschlüsse müssen dann vom 
Bezirksamt umgesetzt werden (ausführen
des Organ). Dazu steht dem Bezirks amt 
eine Verwaltung zur Verfügung, die in fünf 
Abteilungen gegliedert ist. 

Die Bezirksbürgermeisterin / der Bezirks
bürgermeister und die fünf Bezirksstadt
rätinnen / Bezirksstadträte leiten jeweils 
eine Abteilung. Sie werden von der Bezirks
verordnetenversammlung kontrolliert.

Der eigene Wohnbezirk ist der Ort, an  
dem die meisten Kontakte der Berlinerin
nen und Berliner zu staatlichen Institutio
nen oder der Verwaltung bestehen. Hier 
befinden sich die öffentlichen Spielplätze, 
hier gehen die Kinder zur Grundschule, 
hier befindet sich das Bürgeramt als zent
rale Anlaufstelle für sehr persönliche 
Angelegenheiten. Egal, ob der Personal
ausweis verlängert werden muss, ob es um 
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
geht oder ob Wohngeld beantragt wird – 
das Bürgeramt ist die richtige Adresse. 

Veränderungen im unmittelbaren Wohn
umfeld werden von den Betroffenen meist 
aufmerksam und oft auch kritisch wahr
genommen.

 — Neue Wohnungen auf  
einem freien Grundstück!

 — Verlegung einer BVGBuslinie!
 — Ein neuer Supermarkt in  

der Nachbarschaft!
 — Ein neuer Bolzplatz neben  

meinem Wohnhaus!

Sofort stellt sich die Frage: 
Habe ich damit mehr Lebensqualität  
oder habe ich davon nur Nachteile?

Wahrscheinlich wird diese Frage jeder 
etwas anders beantworten. 

Die Verfassung schreibt vor, dass die Ver
waltung bürgernah und im demokratischen 
und sozialen Geist zu führen ist.

Deshalb werden die Bürgerinnen und  
Bürger in den Bezirken immer häufiger an 
den Vorhaben und Planungen beteiligt. 
Dazu gibt es Informationsveranstaltungen 
oder Einwohnerversammlungen, in denen 
die Bewohnerinnen und Bewohner im Kiez 
Wünsche und Kritik äußern können. Oft 
werden auch Foren im Internet eingerichtet, 
damit die Bürgerinnen und Bürger ihre 
Vorstellungen einbringen können.
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In den monatlichen Sitzungen der Bezirks
verordnetenversammlung kann sich jeder 
über die aktuellen Themen und Diskussio
nen im Bezirk informieren.

Darüber hinaus können Fragen, die den 
Kiez betreffen, an die Bezirksverordneten
versammlung (BVV) gerichtet werden, die 
dann in der öffentlichen Sitzung der BVV 
von einem Bezirksamtsmitglied beantwor
tet werden.

Auch Sprechstunden, die von den Bezirks
amtsmitgliedern angeboten werden, sind 
eine gute Möglichkeit, Sorgen und Anre
gungen den Verantwortlichen direkt vor
zutragen.

Diese Instrumente sind umso wirksamer, je 
mehr sie von den Kiezbewohnerinnen und 
Kiezbewohnern genutzt werden. Demokratie 
und Bürgernähe können nur erreicht wer
den, wenn sich möglichst viele engagieren 
und ihre Interessen vertreten.



Die Verfassung von Berlin bietet eine Fülle 
von Möglichkeiten, auch zwischen den 
Wahlen über politische und gesellschaft
liche Fragen mitzuentscheiden. Die Instru
mente heißen auf Landesebene Volks
begehren und Volksentscheid. Auf der 
bezirklichen Ebene heißen sie Bürgerbe
gehren und Bürgerentscheid. Die wahl
berechtigten Berlinerinnen und Berliner 
können mit diesen Instrumenten eigen
initiativ Sachfragen von allgemeinem  
Interesse zur Abstimmung bringen. So 
kann nicht nur indirekt (Wahl der Abgeord
neten) sondern auch direkt (Volksent
scheid / Bürgerentscheid über ein Sach
thema) Demokratie ausgeübt werden. 

In den vergangenen Jahren haben die 
Berlinerinnen und Berliner auf Landes
ebene unter anderem über das »Tempel
hofer Feld« oder die »Wahlfreiheit für 
Ethik oder Religionsunterricht« abge
stimmt. Ziel des Volksentscheides »Tem
pelhofer Feld« war die Verabschiedung 
eines Gesetzes. Mit dem Gesetz sollte im 
Wesentlichen erreicht werden, dass das 
Tempelhofer Feld weitgehend unverändert 
bleibt und die Ränder nicht bebaut wer
den. Der Volksentscheid war erfolgreich. 
Das Gesetz ist in Kraft.

Ziel des Volksentscheides »Wahlfreiheit  
für Ethik oder Religionsunterricht« war  
die Verabschiedung eines Gesetzes. Mit 
dem Gesetz sollte in den Schulen ein 
Wahlpflichtfach Ethik/Religion eingeführt 
werden. Der Volksentscheid war nicht 
erfolgreich. Das Gesetz trat nicht in Kraft. 

Im Jahr 2021 ging es in einem Volksent
scheid um die Vergesellschaftung der 
Wohnungsbestände von großen Wohnungs
unternehmen. Konkret wurde über einen 
»Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetz
entwurfs durch den Senat zur Vergesell
schaftung der Wohnungsbestände großer 
Wohnungsunternehmen« abgestimmt. Der 
Volksentscheid war erfolgreich. Die Umset
zung liegt im Gestaltungsspielraum von 
Parlament und Landesregierung.

In den Bezirken ging es unter anderem um 

 — die Zusammenlegung von Schulen, 
 — die Benennung von Straßen oder
 — die Einrichtung von Parkraum

bewirtschaftungszonen.

Bis es zur Abstimmung kommt, ist ein  
Stufenverfahren vorgesehen.

DIREKTE DEMOKRATIE  
Mehr politische Mitwirkung



Unterstützungsunterschriften

Volksbegehren Bürgerbegehren

Volksentscheid Bürgerentscheid

Landesebene

Unterstützungsunterschriften

Bezirksebene

wenn erfolgreich

wenn erfolgreich
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Es müssen also zunächst Unterstützungs
unterschriften gesammelt werden, damit 
ein Volksbegehren bzw. ein Bürgerbegeh
ren gestartet werden kann.

Erhält das Volksbegehren bzw. das Bürger
begehren auch genügend Zustimmung, 
kommt es zum Volksentscheid bzw. Bürger
entscheid. Volksentscheid bzw. Bürgerent
scheid werden unter ähnlichen Bedingungen 
durchgeführt wie Wahlen. 

Bei Volksentscheiden sind alle Deutschen 
abstimmungsberechtigt, die am Tag der 
Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und seit mindestens drei Monaten in Berlin 
ihren Wohnsitz haben.

Bei Bürgerentscheiden sind alle Deut
schen abstimmungsberechtigt, die am Tag  
der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und seit mindestens drei Monaten 
im Bezirk ihren Wohnsitz haben. Zu den 
gleichen Voraussetzungen sind auch Per
sonen abstimmungsberechtigt, die die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union besitzen.

 — Wieviel Unterstützungsunterschriften 
benötigt werden, 

 — wieviel Wahlberechtigte am Volks
entscheid bzw. Bürgerentscheid teil
nehmen müssen,

 — welche Mehrheiten zum Erfolg  
notwendig sind, 

hängt davon ab, worüber entschieden 
wird.
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Vorzeitige 
Beendigung 

der Wahlperiode

Gesetz zur 
Änderung 

der Verfassung

Gesetze erlassen, 
ändern oder 

aufheben

Gegenstand 
der politischen 
Willensbildung

Wahlperiode 
ist beendet =
Neuwahlen

Verfassungs-
änderung tritt 

in Kraft

Gesetz tritt 
in Kraft

Für Abgeordneten-
haus und Senat 
nicht bindend

eine Mehrheit 
der Teilnehmer-

innen und 
Teilnehmer am 
Volksentscheid 

zustimmt

und

sich mindestens 
die Hälfte 
der Wahl-

berechtigten am 
Volksentscheid 

beteiligt

eine Mehrheit 
von mindestens 
zwei Dritteln der 
Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 
am Volksent-

scheid

und zugleich

mindestens 
die Hälfte der 

Wahlberechtig-
ten zustimmt

eine Mehrheit 
der Teilnehmer-

innen und 
Teilnehmer am 
Volksentscheid

und zugleich

mindestens 
ein Viertel 
der Wahl-

berechtigten 
zustimmt

eine Mehrheit 
der Teilnehmer-

innen und 
Teilnehmer am 
Volksentscheid

und zugleich

mindestens 
ein Viertel 
der Wahl-

berechtigten
zustimmt

Konsequenz bei Erreichen der jeweils erforderlichen Mehrheit

Welche Mehrheiten (Quoren) sind für einen erfolgreichen Volksentscheid notwendig?
Der Volksentscheid ist erfolgreich wenn …
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Worüber kann mithilfe eines Volksbegehrens  
und Volksentscheides entschieden werden?
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Bezirkshaushaltsplan

Verwendung von 
Sondermitteln der 

Bezirksverordneten-
versammlung 

Bezirkliche Anmeldung 
zur Investitionsplanung

Errichtung / Auflösung 
bezirklicher Einrichtungen

(Auswahl)

Empfehlungen 
und Ersuchen 

an das Bezirksamt

Nur empfehlende 
Wirkung

Das Bezirksamt ist 
an den Beschluss 

gebunden

Das Bezirksamt ist 
an den Beschluss 

gebunden

eine Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bürgerentscheid

und zugleich

mindestens 10 % der zur BVV Wahlberechtigten zustimmt

Konsequenz bei Erreichen der jeweils erforderlichen Mehrheit

Welche Mehrheiten (Quoren) sind für einen erfolgreichen Bürgerentscheid notwendig?
Der Bürgerentscheid ist erfolgreich wenn …
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Worüber kann mithilfe eines Bürgerbegehrens und  
Bürgerentscheides entschieden werden?
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… auf die Landesebene

Volksinitiative

Mit einer erfolgreichen Volksinitiative wird das Abgeordnetenhaus gezwungen, sich 
mit einer bestimmten Thematik zu befassen. Das Abgeordnetenhaus ist aber nicht 

gezwungen, im Sinne der Wünsche der Bürgerinnen und Bürger zu entscheiden. 
Eine Volksinitiative benötigt die Zustimmung von 20.000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern Berlins, die mindestens 16 Jahre alt sein müssen. Damit können sich an 
einer Volksinitiative auch Berlinerinnen und Berliner ohne deutschen Pass beteiligen.

Die BVV und 
das Bezirksamt 
sind verpflichtet, 
Einwohnerinnen 
und Einwohner 

über die allgemein 
bedeutsamen 

Angelegenheiten 
des Bezirks und 
über ihre Mitwir-
kungsrechte zu 

unterrichten.

Zur Erörterung 
von wichtigen 
Bezirksangele-

genheiten können 
Einwohner-

versammlungen 
durchgeführt 

werden.

In jeder BVV-
Versammlung soll 
eine Einwohner-

fragestunde 
eingerichtet 

werden.

Das Bezirksamt 
ist verpflichtet, 
zu den Fragen 

Stellung zu 
nehmen.

In allen Angele-
genheiten, in 

denen die BVV 
Beschlüsse fassen 
kann, haben die 
Einwohner/innen 

das Recht, 
Empfehlungen an 

die BVV zu 
richten.

… auf die Bezirksebene

Unterrichtung 
der Einwohner-

schaft

Einwohner-
versammlung

Einwohner-
fragestunde

Einwohner-
antrag
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Es gibt noch weitere Instrumente, direkt Einfluss zu nehmen …



Berlin ist eines von insgesamt 16 Bundes
ländern. Für die Gesamtheit der Bundes
länder ist das Grundgesetz der Bundes re
publik Deutschland die oberste Norm. Alle 
anderen gesetzlichen Regelungen – auch 
die Verfassungen der Länder – müssen sich 
im Rahmen des Grundgesetzes bewegen.

Die Bestimmungen der Verfassung von 
Berlin müssen daher republikanischen, 
demokratischen, sozialstaatlichen und 
rechtsstaatlichen Grundsätzen entspre
chen. Auch die in der Landesverfassung 
formulierten Grundrechte müssen die im 
Grundgesetz verankerten Grundrechte 
achten. Die Verfassung von Berlin hat aber 
darüber hinausgehende Grundrechte auf
genommen. Das sind vorwiegend 
wirtschaft liche und soziale Grundrechte. 

Als Bundesland hat Berlin Rechte und 
Pflichten. So wirken die Bundesländer an 
der Gesetzgebung des Bundes durch den 
Bundesrat mit. Berlin hat damit Einfluss  
auf die Bundesgesetze, aber auch auf Ver
handlungspositionen der Bundesregierung 
gegenüber der Europäischen Union.

BERLIN ALS BUNDESLAND

Das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland steht über der Verfassung 
von Berlin.

Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern  
aller 16 Landesregierungen.
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Andererseits müssen sich die Bundes
länder bundestreu verhalten. Jedes Bun
desland soll seine eigenen Interessen ver
treten. Dabei müssen aber immer auch 
die Gesamtinteressen der Bundesrepublik 
Deutschland geachtet werden. 

Auch bei der Finanzausstattung sind Bund 
und Länder eng miteinander verzahnt. 
Damit die zugewiesenen Aufgaben erfüllt 
werden können, müssen genügend finan
zielle Mittel zur Verfügung stehen.

Die eingenommenen Steuern werden  
deshalb zwischen dem Bund und den Län
dern aufgeteilt. Außerdem gibt es einen 
Finanzausgleich zwischen Ländern, die 
mehr Steuern eingenommen und Ländern,  
die weniger Steuern eingenommen haben 
(Länderfinanzausgleich). Auch können 
finanzschwache Länder vom Bund noch 
Ergänzungszuweisungen erhalten. Ziel ist 
immer, etwa gleich wertige Lebensverhält
nisse in allen Teilen der Bundesrepublik 
herzustellen.

Der Haushalt des Landes Berlin  
hat derzeit ein Volumen von über  
30 Milliarden Euro jährlich.



Nach der deutschen Wiedervereinigung 
1990 wurde festgelegt, dass Berlin die 
Hauptstadt Deutschlands ist. Im Jahr 1991 
beschloss der Bundestag, dass Berlin Sitz 
des Bundestages und der Bundesregierung 
sein wird. 

Als Hauptstadt hat Berlin zusätzliche Auf
gaben in den Bereichen Repräsen tation, 
kulturelle Einrichtungen und Sicherheits
maßnahmen zu erfüllen. Es gibt deshalb 
mit dem Bund einen Hauptstadtfinanzie
rungsvertrag, aus dem Berlin in den Jahren 
2018 bis 2027 rund zwei Milliarden Euro 
erhält. 

BERLIN ALS  
BUNDESHAUPTSTADT
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VERFASSUNG VON BERLIN

Vom 23. November 1995, zuletzt geändert 
durch das Fünfzehnte Gesetz zur Änderung 
der Verfassung von Berlin vom 17. Mai 2021, 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
(GVBl.), 77. Jahrgang, Nr. 40 vom 26. Mai 
2021, Seite 502; in der jeweils geltenden 
Fassung online abrufbar unter http://
gesetze.berlin.de – Suchwort: Verf BE

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat  
am 8. Juni 1995 folgende Verfassung  
beschlossen, der die Bevölkerung Berlins  
in der Volksabstimmung vom  
22. Oktober 1995 zugestimmt hat:

Verfassung von Berlin (Text)
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Vorspruch

In dem Willen, 
Freiheit und Recht jedes einzelnen zu schützen, 
Gemeinschaft und Wirtschaft demokratisch zu ordnen 
und dem Geist des sozialen Fortschritts und  
des Friedens zu dienen, 
hat sich Berlin, die Hauptstadt des vereinten  
Deutschlands, diese Verfassung gegeben:



Artikel 1  
[Status]

(1) Berlin ist ein deutsches Land und 
zugleich eine Stadt.

(2) Berlin ist ein Land der Bundesrepublik 
Deutschland. Berlin bekennt sich zu einem 
geeinten Europa, das demokratischen, 
rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen 
Grundsätzen sowie dem Grundsatz der 
Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigen-
ständigkeit der Städte und Regionen wahrt 
und deren Mitwirkung an europäischen 
Entscheidungen sichert. Berlin arbeitet  
mit anderen europäischen Städten und 
Regionen zusammen.

(3) Grundgesetz und Gesetze der Bundes-
republik Deutschland sind für Berlin  
bindend.

Artikel 2  
[Träger der öffentlichen Gewalt]

Träger der öffentlichen Gewalt ist die 
Gesamtheit der Deutschen, die in Berlin 
ihren Wohnsitz haben. Sie üben nach dieser 
Verfassung ihren Willen unmittelbar durch 
Wahl zu der Volksvertretung und durch 
Abstimmung, mittelbar durch die Volksver-

tretung aus. Die Vorschriften dieser Verfas-
sung, die auch anderen Einwohnern Berlins 
eine Beteiligung an der staatlichen Willens-
bildung einräumen, bleiben unberührt.

Artikel 3  
[Gewaltenteilung]

(1) Die gesetzgebende Gewalt wird durch 
Volksabstimmungen, Volksentscheide und 
durch die Volksvertretung ausgeübt, die 
vollziehende Gewalt durch die Regierung 
und die Verwaltung sowie in den Bezirken 
im Wege von Bürgerentscheiden. Die rich-
terliche Gewalt liegt in den Händen unab-
hängiger Gerichte.

(2) Volksvertretung, Regierung und Verwal-
tung einschließlich der Bezirksverwaltungen 
nehmen die Aufgaben Berlins als Gemeinde, 
Gemeindeverband und Land wahr.

ABSCHNITT I  
Die Grundlagen
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Artikel 4  
[Gebiet]

(1) Berlin gliedert sich in zwölf Bezirke 
Diese umfassen die bisherigen Bezirke

1. Mitte, Tiergarten und Wedding,

2. Friedrichshain und Kreuzberg,

3. Prenzlauer Berg,  
 Weißensee und Pankow,

4. Charlottenburg und Wilmersdorf,

5. Spandau,

6. Zehlendorf und Steglitz,

7. Schöneberg und Tempelhof,

8. Neukölln,

9. Treptow und Köpenick,

10. Marzahn und Hellersdorf,

11. Lichtenberg und Hohenschönhausen,

12. Reinickendorf.

(2) Jede Änderung seines Gebietes bedarf 
der Zustimmung der Volksvertretung. Eine 
Änderung der Grenzen der Bezirke kann 
nur durch Gesetz vorgenommen werden. 
Für Grenzänderungen von geringerer 
Bedeutung, denen die beteiligten Bezirke 
zustimmen, kann durch Gesetz Abwei-
chendes bestimmt werden.

Artikel 5  
[Flagge, Wappen, Siegel]

Berlin führt Flagge, Wappen und Siegel 
mit dem Bären, die Flagge mit den Farben 
Weiß-Rot.



Artikel 6  
[Schutz der Menschenwürde]

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt.

Artikel 7  
[Freie Entfaltung der Persönlichkeit]

Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder  
das Sittengesetz verstößt.

Artikel 8  
[Recht auf Leben und körperliche  
Unversehrtheit; Freiheit der Person]

(1) Jeder hat das Recht auf Leben und  
körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte 
darf nur auf Grund eines Gesetzes ein-
gegriffen werden.

(2) Jeder Verhaftete oder Festgenommene 
ist binnen 24 Stunden darüber in Kenntnis 
zu setzen, von welcher Stelle und aus wel-
chem Grunde die Entziehung der Freiheit 
angeordnet wurde. Die nächsten Angehö-
rigen haben das Recht auf Auskunft über 
die Freiheitsentziehung. Auf Verlangen des 

Verhafteten oder Festgenommenen ist 
auch anderen Personen unverzüglich von 
der Verhaftung oder Festnahme Kenntnis 
zu geben.

(3) Jeder Verhaftete oder Festgenommene 
ist binnen 48 Stunden dem zuständigen 
Richter zur Entscheidung über die Haft 
oder Festnahme vorzuführen.

Artikel 9  
[Verteidigung; Unschuldsvermutung]

(1) Ein Beschuldigter kann sich in jeder 
Lage des Verfahrens des Beistandes eines 
Verteidigers bedienen.

(2) Ein Beschuldigter gilt nicht als schuldig, 
solange er nicht von einem Gericht verur-
teilt ist.

Artikel 10  
[Gleichheit]

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich.

(2) Niemand darf wegen seines 
Geschlechts, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen oder seiner 
sexuellen Identität benachteiligt oder 
bevorzugt werden.

ABSCHNITT II  
Grundrechte, Staatsziele
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(3) Frauen und Männer sind gleichberech-
tigt. Das Land ist verpflichtet, die Gleich-
stellung und die gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen und Männern auf allen 
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
herzustellen und zu sichern. Zum Ausgleich 
bestehender Ungleichheiten sind Maß-
nahmen zur Förderung zulässig.

Artikel 11  
[Gleichstellung der Menschen mit  
Behinderung]

Menschen mit Behinderungen dürfen nicht 
benachteiligt werden. Das Land ist ver-
pflichtet, für die gleichwertigen Lebens-
bedingungen von Menschen mit und ohne 
Behinderung zu sorgen.

Artikel 12  
[Lebensgemeinschaften, Familie, Kinder]

(1) Ehe und Familie stehen unter dem 
besonderen Schutz der staatlichen Ord-
nung.

(2) Andere auf Dauer angelegte Lebens-
gemeinschaften haben Anspruch auf 
Schutz vor Diskriminierung.

(3) Pflege und Erziehung der Kinder sind 
das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.

(4) Gegen den Willen der Erziehungsbe-
rechtigten dürfen Kinder nur auf Grund 
eines Gesetzes von der Familie getrennt 
werden, wenn die Erziehungsberechtigten 
ihrem Erziehungsauftrag nicht nachkommen.

(5) Wer in häuslicher Gemeinschaft Kinder 
erzieht oder für andere sorgt, verdient För-
derung.

(6) Jede Mutter hat Anspruch auf den 
Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.

(7) Frauen und Männern ist es zu ermög-
lichen, Kindererziehung und häusliche 
Pflegetätigkeit mit der Erwerbstätigkeit 
und der Teilnahme am öffentlichen Leben 
zu vereinbaren. Alleinerziehende Frauen 
und Männer, Frauen während der Schwan-
gerschaft und nach der Geburt haben 
Anspruch auf besonderen Schutz im 
Arbeitsverhältnis.

Artikel 13  
[Gleichstellung nichtehelicher Kinder]

(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Entwick-
lung und Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
auf gewaltfreie Erziehung und auf den 
besonderen Schutz der Gemeinschaft vor 
Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. 
Die staatliche Gemeinschaft achtet, 
schützt und fördert die Rechte des Kindes 
als eigenständiger Persönlichkeit und trägt 
Sorge für kindgerechte Lebensbedingungen.

(2) Den nichtehelichen Kindern sind durch 
die Gesetzgebung die gleichen Bedingun-
gen für ihre leibliche und seelische Ent-
wicklung und ihre Stellung in der Gesell-
schaft zu schaffen wie den ehelichen 
Kindern.

Artikel 14  
[Meinungs- und Informationsfreiheit]

(1) Jedermann hat das Recht, innerhalb 
der Gesetze seine Meinung frei und öffent-
lich zu äußern, solange er die durch die 
Verfassung gewährleistete Freiheit nicht 
bedroht oder verletzt.
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(2) Jedermann hat das Recht, sich über 
die Meinung anderer, insbesondere auch 
anderer Völker, durch die Presse oder 
Nachrichtenmittel aller Art zu unterrichten.

(3) Eine Zensur ist nicht statthaft.

Artikel 15  
[Grundrechte vor Gericht;  
Rechtsweggarantie]

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch 
auf rechtliches Gehör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn 
die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, 
bevor die Tat begangen wurde.

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf 
Grund der allgemeinen Strafgesetze 
mehrmals bestraft werden.

(4) Wird jemand durch die öffentliche 
Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht 
ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine 
andere Zuständigkeit nicht begründet ist, 
ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 
Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes 
bleibt unberührt.

(5) Ausnahmegerichte sind unstatthaft. 
Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden.

Artikel 16  
[Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis]

Das Briefgeheimnis sowie das Post- und 
Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

Artikel 17  
[Freizügigkeit]

Das Recht der Freizügigkeit, insbesondere 
die freie Wahl des Wohnsitzes, des Berufes 
und des Arbeitsplatzes, ist gewährleistet, 
findet aber seine Grenze in der Verpflich-
tung, bei Überwindung öffentlicher Not-
stände mitzuhelfen.

Artikel 18  
[Recht auf Arbeit]

Alle haben das Recht auf Arbeit. Dieses 
Recht zu schützen und zu fördern ist Auf-
gabe des Landes. Das Land trägt zur 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 
bei und sichert im Rahmen des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts einen 
hohen Beschäftigungsstand. Wenn Arbeit 
nicht nachgewiesen werden kann, besteht 
Anspruch auf Unterhalt aus öffentlichen 
Mitteln.

Artikel 19  
[Staatsbürgerliche Rechte;  
Zugang zu öffentlichen Ämtern]

(1) Niemand darf im Rahmen der gelten-
den Gesetze an der Wahrnehmung staats-
bürgerlicher Rechte oder öffentlicher 
Ehrenämter gehindert werden, insbeson-
dere nicht durch sein Arbeitsverhältnis.

(2) Der Zugang zu allen öffentlichen 
Ämtern steht jedem ohne Unterschied der 
Herkunft, des Geschlechts, der Partei und 
des religiösen Bekenntnisses offen, wenn 
er die nötige Eignung besitzt.
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Artikel 20  
[Recht auf Bildung]

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
Das Land ermöglicht und fördert nach 
Maßgabe der Gesetze den Zugang eines 
jeden Menschen zu den öffentlichen  
Bildungseinrichtungen, insbesondere ist  
die berufliche Erstausbildung zu fördern.

(2) Das Land schützt und fördert das  
kulturelle Leben.

Artikel 21  
[Freiheit von Kunst, Wissenschaft,  
Forschung, Lehre]

Kunst und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre ent-
bindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Artikel 22  
[Soziale Sicherung]

(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen 
seiner Kräfte die soziale Sicherung zu ver-
wirklichen. Soziale Sicherung soll eine 
menschenwürdige und eigenverantwort-
liche Lebensgestaltung ermöglichen.

(2) Die Errichtung und Unterhaltung von 
Einrichtungen für die Beratung, Betreuung 
und Pflege im Alter, bei Krankheit, Behin-
derung, Invalidität und Pflegebedürftigkeit 
sowie für andere soziale und karitative 
Zwecke sind staatlich zu fördern, unab-
hängig von ihrer Trägerschaft.

Artikel 23  
[Eigentum; Enteignung]

(1) Das Eigentum wird gewährleistet. Sein 
Inhalt und seine Schranken ergeben sich 
aus den Gesetzen.

(2) Eine Enteignung kann nur zum Wohle 
der Allgemeinheit auf gesetzlicher Grund-
lage vorgenommen werden.

Artikel 24  
[Verbot des Missbrauchs  
wirtschaftlicher Macht]

Jeder Mißbrauch wirtschaftlicher Macht ist 
widerrechtlich. Insbesondere stellen alle 
auf Produktions- und Marktbeherrschung 
gerichteten privaten Monopolorganisatio-
nen einen Mißbrauch wirtschaftlicher 
Macht dar und sind verboten.

Artikel 25  
[Mitbestimmung]

Das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter 
und Angestellten in Wirtschaft und Verwal-
tung ist durch Gesetz zu gewährleisten.

Artikel 26  
[Versammlungsfreiheit]

Alle Männer und Frauen haben das Recht, 
sich zu gesetzlich zulässigen Zwecken 
friedlich und unbewaffnet zu versammeln. 
Für Versammlungen unter freiem Himmel 
kann dieses Recht durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes beschränkt werden.
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Artikel 27  
[Vereinigungsfreiheit; Streikrecht]

(1) Alle Männer und Frauen haben das Recht, 
Vereinigungen und Gesellschaften zu bilden. 
Vereinigungen dürfen keine Zwecke verfol-
gen oder Maßnahmen treffen, durch welche 
die Erfüllung von Aufgaben verfassungs-
mäßiger Organe und öffentlich-rechtlicher 
Verwaltungskörper gefährdet wird.

(2) Das Streikrecht wird gewährleistet.

Artikel 28  
[Recht auf Wohnraum]

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf ange-
messenen Wohnraum. Das Land fördert 
die Schaffung und Erhaltung von ange-
messenem Wohnraum, insbesondere für 
Menschen mit geringem Einkommen, 
sowie die Bildung von Wohnungseigentum.

(2) Der Wohnraum ist unverletzlich. Eine 
Durchsuchung darf nur auf richterliche 
Anordnung erfolgen oder bei Verfolgung 
auf frischer Tat durch die Polizei, deren 
Maßnahmen jedoch binnen 48 Stunden 
der richterlichen Genehmigung bedürfen.

Artikel 29  
[Glaubens- und Religionsfreiheit]

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewis-
sens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich. Die ungestörte Religionsaus-
übung wird gewährleistet.

(2) Rassenhetze und Bekundung nationa-
len oder religiösen Hasses wider sprechen 
dem Geist der Verfassung und sind unter 
Strafe zu stellen.

Artikel 30  
[Zusammenleben der Völker;  
Kriegsdienstverweigerung]

(1) Handlungen, die geeignet sind, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu 
stören, widersprechen dem Geist der Ver-
fassung und sind unter Strafe zu stellen.

(2) Jedermann hat das Recht, Kriegs-
dienste zu verweigern, ohne daß ihm 
Nachteile entstehen dürfen.

Artikel 31  
[Umwelt- und Tierschutz]

(1) Die Umwelt und die natürlichen Lebens-
grundlagen stehen unter dem besonderen 
Schutz des Landes.

(2) Tiere sind als Lebewesen zu achten 
und vor vermeidbarem Leiden zu schützen.

Artikel 32  
[Sportförderung]

Sport ist ein förderungs- und schützens-
werter Teil des Lebens. Die Teilnahme am 
Sport ist den Angehörigen aller Bevölke-
rungsgruppen zu ermöglichen.

Artikel 33  
[Datenschutz]

Das Recht des einzelnen, grundsätzlich 
selbst über die Preisgabe und Verwen-
dung seiner persönlichen Daten zu 
bestimmen, wird gewährleistet. Einschrän-
kungen dieses Rechts bedürfen eines 
Gesetzes. Sie sind nur im über wiegenden 
Allgemeininteresse zulässig.
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Artikel 34  
[Petitionsrecht]

Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen mit schriftli-
chen Anträgen, Anregungen oder 
Beschwerden an die zuständigen Stellen, 
insbesondere an das Abgeordnetenhaus, 
den Senat, die Bezirksverordnetenver-
sammlungen oder die Bezirksämter, zu 
wenden.

Artikel 35  
[Gesetzliche Feiertage]

(1) Der Sonntag und die gesetzlichen Feier-
tage sind als Tage der Arbeitsruhe 
geschützt.

(2) Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag.

Artikel 36  
[Verbindlichkeit der Grundrechte;  
Gesetzesvorbehalt; Widerstandsrecht]

(1) Die durch die Verfassung gewähr-
leisteten Grundrechte sind für Gesetz-
gebung, Verwaltung und Rechtsprechung 
verbindlich.

(2) Einschränkungen der Grundrechte sind 
durch Gesetz nur insoweit zulässig, als sie 
nicht den Grundgedanken dieser Rechte 
verletzen.

(3) Werden die in der Verfassung fest-
gelegten Grundrechte offensichtlich ver-
letzt, so ist jedermann zum Widerstand 
berechtigt.

Artikel 37  
[Verwirkung von Grundrechten]

Auf die Artikel 14, 26 und 27 darf sich nicht 
berufen, wer die Grundrechte angreift 
oder gefährdet, insbesondere wer national-
sozialistische oder andere totalitäre oder 
kriegerische Ziele verfolgt.



Artikel 38  
[Abgeordnetenhaus]

(1) Das Abgeordnetenhaus ist die von den 
wahlberechtigten Deutschen gewählte 
Volksvertretung.

(2) Das Abgeordnetenhaus besteht aus 
mindestens 130 Abgeordneten.

(3) Die Opposition ist notwendiger 
Bestandteil der parlamentarischen Demo-
kratie. Sie hat das Recht auf politische 
Chancengleichheit.

(4) Die Abgeordneten sind Vertreter  
aller Berliner. Sie sind an Aufträge und  
Weisungen nicht gebunden und nur  
ihrem Gewissen unterworfen.

Artikel 39  
[Wahl]

(1) Die Abgeordneten werden in allgemei-
ner, gleicher, geheimer und direkter Wahl 
gewählt.

(2) Parteien, für die im Gebiet von Berlin 
insgesamt weniger als fünf vom Hun  dert 
der Stimmen abgegeben werden, erhalten 
keine Sitze zugeteilt, es sei denn, daß ein 
Bewerber der Partei einen Sitz in einem 
Wahlkreis errungen hat.

(3) Wahlberechtigt sind alle Deutschen, 
die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens drei Monaten 
in Berlin ihren Wohnsitz haben.

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, 
die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr 
vollendet haben.

(5) Alles Nähere, insbesondere über den 
Ausschluß vom Wahlrecht und von der 
Wählbarkeit sowie über das Ruhen des 
Wahlrechts, wird durch das Wahlgesetz 
geregelt.

Artikel 40  
[Fraktionen]

(1) Eine Vereinigung von mindestens fünf 
vom Hundert der verfassungsmäßigen 
Mindestzahl der Abgeordneten bildet eine 
Fraktion. Das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung.

(2) Fraktionen nehmen unmittelbar Verfas-
sungsaufgaben wahr, indem sie mit eigenen 
Rechten und Pflichten als selbständige 
und unabhängige Gliederungen der 
Volksvertretung an deren Arbeit mitwirken 
und die parlamentarische Willensbildung 
unterstützen. Insofern haben sie Anspruch 
auf angemessene Ausstattung. Das 
Nähere über die Rechtsstellung und Orga-

ABSCHNITT III  
Die Volksvertretung
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nisation sowie die Rechte und Pflichten 
der Fraktionen werden durch Gesetz 
bestimmt.

Artikel 41  
[Geschäftsordnung; Präsidium; Präsident]

(1) Das Abgeordnetenhaus gibt sich selbst 
eine Geschäftsordnung.

(2) Das Abgeordnetenhaus wählt für die 
Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte 
den Präsidenten und zwei Vizepräsidenten 
des Abgeordnetenhauses sowie die übrigen 
Mitglieder des Präsidiums. Für die Wahl 
des Präsidenten und der Vizepräsidenten 
haben die Fraktionen das Vorschlagsrecht 
in der Reihenfolge ihrer Stärke. Für die 
Wahl der übrigen Mitglieder des Präsidi-
ums hat jede Fraktion das Vorschlagsrecht 
für ein Mitglied und für so viele weitere 
Mitglieder, wie nach ihrer Stärke auf die 
Fraktionen entfallen. Für die Wahl des 
gesamten Präsidiums wird die Stärke der 
Fraktionen nach dem d‘Hondtschen 
Höchstzahlverfahren berechnet.

(3) Der Präsident, die Vizepräsidenten und 
die übrigen Mitglieder des Präsidiums 
können durch Beschluss des Abgeord-
netenhauses abberufen werden. Der 
Beschluss setzt einen Antrag der Mehrheit 
der Mitglieder des Abgeordnetenhauses 
voraus. Er bedarf der Zustimmung einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Abgeordnetenhauses.

(4) Der Präsident übt das Hausrecht und 
die Polizeigewalt im Sitzungsgebäude 
aus. Ohne seine Zustimmung darf im  
Sitzungsgebäude keine Durchsuchung 
oder Beschlagnahme stattfinden.

(5) Der Präsident verwaltet die wirtschaft-
lichen Angelegenheiten des Abgeordne-
tenhauses nach Maßgabe des Haushalts-
gesetzes. Er vertritt das Abgeordnetenhaus 
in allen Angelegenheiten. Ihm steht die 
Ernennung, Einstellung und Entlassung der 
Beamten, Angestellten und Arbeiter zu.

Artikel 42  
[Einberufung; Öffentlichkeit der  
Sitzungen]

(1) Das Abgeordnetenhaus wird durch den 
Präsidenten einberufen.

(2) Auf Antrag eines Fünftels seiner Mitglie-
der oder des Senats muß das Abgeordne-
tenhaus unverzüglich einberufen werden.

(3) Die Verhandlungen des Abgeordneten-
hauses sind öffentlich.

(4) Wenn ein Fünftel der Abgeordneten 
oder der Senat es beantragt, kann die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 
Über den Antrag ist in geheimer Sitzung  
zu beraten und abzustimmen.

Artikel 43  
[Beschlussfähigkeit]

(1) Das Abgeordnetenhaus ist beschlußfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte der gewählten 
Abgeordneten anwesend ist.

(2) Das Abgeordnetenhaus beschließt mit 
einfacher Stimmenmehrheit, falls die Ver-
fassung nicht ein anderes Stimmenverhältnis 
vorschreibt. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. Für die vom Abgeordnetenhaus 
vorzunehmenden Wahlen kann durch Gesetz 
oder durch die Geschäftsordnung eine 
andere Mehrheit vorgeschrieben werden.
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(3) Das Abgeordnetenhaus ist abweichend 
von Absatz 1 im Falle der außergewöhn-
lichen Notlage einer Pandemie oder 
Naturkatastrophe beschlussfähig, wenn 
mehr als ein Viertel der gewählten 
Abgeord neten anwesend ist.

(4) Das Abweichen nach Absatz 3 bedarf 
eines Beschlusses mit mehr als vier Fünf-
teln der gewählten Abgeordneten oder, 
wenn dies auf Grund der Notlage unmög-
lich ist, mit mehr als vier Fünfteln der Mit-
glieder des Ältestenrats des Abgeordne-
tenhauses. Dieser Beschluss tritt nach 
spätestens drei Monaten oder auf Verlan-
gen eines Fünftels der gewählten Abge-
ordneten oder der Mitglieder des Ältesten-
rats außer Kraft. Der Beschluss nach Satz 1 
tritt auch außer Kraft auf schriftlichen 
Antrag aller Mitglieder zweier Fraktionen.

(5) Die Absätze 3 und 4 finden keine 
Anwendung auf Wahlen und Beschlussfas-
sungen nach Artikel 4 Absatz 2, Artikel 54 
Absatz 2, Artikel 56 Absatz 1, Artikel 57 
Absatz 2 und 3, Artikel 84 Absatz 1 und 
Artikel 100. Gleiches gilt für Änderungen 
der Geschäftsordnung.

(6) Alle Gesetze, die das Abgeordneten-
haus während der außergewöhnlichen 
Notlage nach den Absätzen 3 und 4 
beschlossen hat, sind innerhalb von vier 
Wochen nach einem Wiederzusammentre-
ten des Abgeordnetenhauses nach Absatz 
1 durch Beschluss des Abgeord-
netenhauses zu bestätigen, der in einer 
Lesung erfolgen kann, und treten anderen-
falls außer Kraft.

(7) Die Absätze 3 bis 7 treten mit Ablauf 
der 18. Wahlperiode außer Kraft.

Artikel 44  
[Ausschüsse; Enquete-Kommissionen]

(1) Das Abgeordnetenhaus setzt nach 
Bedarf Ausschüsse aus seiner Mitte ein. 
Die Ausschüsse tagen grundsätzlich 
öffentlich.

(2) Die Zusammensetzung der Ausschüsse 
sowie die Besetzung der Vorsitze richten 
sich nach der Stärke der Fraktionen  
(Artikel 41 Abs. 2 Satz 4). Die Fraktionen 
benennen dem Präsidenten die auf sie 
entfallenden Mitglieder. Fraktionslose 
Abgeordnete haben das Recht, in den 
Ausschüssen ohne Stimmrecht mitzuar-
beiten.

(3) Das Abgeordnetenhaus hat das Recht 
und auf Antrag eines Viertels seiner Mit-
glieder die Pflicht, zur Vorbereitung von 
Entscheidungen über umfangreiche oder 
bedeutsame Sachverhalte in einem 
Lebensbereich Enquete-Kommissionen 
einzusetzen. Diesen gehören auch vom 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses auf 
Vorschlag der Fraktionen berufene sach-
verständige Personen an, die nicht Mitglie-
der des Abgeordnetenhauses sind.

(4) Das Abgeordnetenhaus, die Aus-
schüsse und die Enquete-Kommissionen 
können vom Senat Auskünfte verlangen 
und Berichte anfordern.

(5) Alles Nähere regelt die Geschäftsord-
nung des Abgeordnetenhauses.
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Artikel 45  
[Abgeordnetenrechte]

(1) Das Recht des Abgeordneten, sich im 
Abgeordnetenhaus und in den Ausschüssen 
durch Rede, Anfragen und Anträge an der 
Willensbildung und Entscheidungs findung 
zu beteiligen, darf nicht ausgeschlossen 
werden. Die Rechte der einzelnen Abge-
ordneten können nur insoweit beschränkt 
werden, wie es für die gemeinschaftliche 
Ausübung der Mitgliedschaft im Parlament 
notwendig ist. Das Fragerecht wird durch 
schriftliche Anfragen und spontane Fragen 
ausgeübt. Schriftliche Anfragen sind durch 
den Senat grundsätzlich innerhalb von 
drei Wochen schriftlich zu beantworten 
und dürfen nicht allein wegen ihres 
Umfangs zurückgewiesen werden. Das 
Nähere regelt die Geschäftsordnung  
des Abgeordnetenhauses.

(2) Jeder Abgeordnete hat das Recht,  
Einsicht in Akten und sonstige amtliche 
Unterlagen der Verwaltung zu nehmen. 
Die Einsichtnahme darf abgelehnt werden, 
soweit überwiegende öffentliche Interes-
sen einschließlich des Kernbereichs exeku-
tiver Eigenverantwortung oder überwie-
gende private Interessen an der 
Geheimhaltung dies zwingend erfordern. 
Die Entscheidung ist dem Abgeordneten 
schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 
Das Einsichtsrecht in Akten oder sonstige 
amtliche Unterlagen der Verfassungs-
schutzbehörde bleibt den Mitgliedern der 
für die Kontrolle der Verfassungsschutzbe-
hörde zuständigen Gremien nach Maß-
gabe der gesetzlichen Vorschriften vorbe-
halten.

Artikel 46  
[Petitionsausschuss]

Zum Schutz der Rechte der Bürger wird ein 
Ausschuß des Abgeordnetenhauses einge-
richtet, der über Petitionen entscheidet, 
sofern nicht das Abgeordnetenhaus selbst 
entscheidet. Der Ausschuß kann auch tätig 
werden, wenn ihm auf andere Weise 
Umstände bekannt werden. Der Senat und 
alle ihm unterstellten oder von ihm beauf-
sichtigten Behörden und Einrichtungen 
sowie die Gerichte haben Auskunftshilfe zu 
leisten. Die gleichen Verpflichtungen tref-
fen juristische Personen des Privatrechts, 
nichtrechtsfähige Vereinigungen und 
natürliche Personen, soweit sie unter maß-
geblichem Einfluss des Landes öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen. Der Ausschuß 
kann Zeugen und Sachverständige ver-
nehmen und vereidigen. Das Nähere 
regelt ein Gesetz.

Artikel 46a  
[Verfassungsschutzausschuss]

Das Abgeordnetenhaus wählt aus seiner 
Mitte einen Ausschuß für Verfassungs-
schutz. Für die Wahl der Mitglieder steht 
den Fraktionen das Vorschlagsrecht in ent-
sprechender Anwendung des Artikels 44 
Abs. 2 Satz 1 zu.

Artikel 47  
[Datenschutzbeauftragter]

(1) Zur Wahrung des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung wählt das Abge-
ordnetenhaus einen Datenschutzbeauf-
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tragten. Er wird vom Präsidenten des 
Abgeordnetenhauses ernannt und  
unterliegt dessen Dienstaufsicht.

(2) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 48  
[Untersuchungsausschüsse]

(1) Das Abgeordnetenhaus hat das Recht 
und auf Antrag eines Viertels seiner Mit-
glieder die Pflicht, einen Untersuchungs-
ausschuß einzusetzen.

(2) Die Untersuchungsausschüsse haben 
das Recht, Beweise zu erheben. Sie sind 
dazu verpflichtet, wenn dies von den 
Antragstellern oder einem Fünftel der Aus-
schußmitglieder beantragt wird. Die 
Beweiserhebung ist unzulässig, wenn sie 
nicht im Rahmen des Untersuchungsauf-
trages liegt.

(3) Jeder ist verpflichtet, den Aufforderun-
gen des Untersuchungsausschusses zum 
Zwecke der Beweiserhebung Folge zu  
leisten. Gerichte und Behörden sind zur 
Rechts- und Amtshilfe verpflichtet; sie 
haben auf Verlangen Akten vorzulegen 
und ihren Dienstkräften Aussagegenehmi-
gungen zu erteilen, soweit nicht Gründe 
der Sicherheit des Bundes oder eines 
deutschen Landes entgegenstehen.

(4) Berichte der Untersuchungsausschüsse 
sind der richterlichen Nachprüfung entzo-
gen.

(5) Der Untersuchungsausschuß kann durch 
Beschluß den Mitgliedern des Senats und 
ihren Beauftragten die Anwesenheit in den 
Sitzungen des Untersuchungsausschusses 
gestatten.

(6) Alles Nähere, auch die Bestimmung der 
Mitglieder des Untersuchungsausschusses, 
wird durch Gesetz geregelt.

Artikel 49  
[Anwesenheit von Senatsmitgliedern]

(1) Das Abgeordnetenhaus und seine  
Ausschüsse können die Anwesenheit der 
Mitglieder des Senats fordern.

(2) Der Senat ist zu den Sitzungen des 
Abgeordnetenhauses und seiner Ausschüsse 
einzuladen. Den Mitgliedern des Senats ist 
auf Verlangen zur Tagesordnung das Wort 
zu erteilen.

(3) Der Regierende Bürgermeister oder 
sein Vertreter kann vor Eintritt in die Tages-
ordnung unabhängig von den Gegenstän-
den der Beratung das Wort ergreifen. Das 
Nähere wird durch die Geschäftsordnung 
des Abgeordnetenhauses geregelt.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 hat 
die Opposition das Recht der ersten  
Erwiderung.

(5) Die Mitglieder des Senats unterstehen 
in den Sitzungen der Ordnungsgewalt des 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
oder des Vorsitzenden des Ausschusses.

Artikel 49a  
[Auskünfte, Berichte]

(1) Das Abgeordnetenhaus und die jeweils 
zuständigen Ausschüsse können von den 
auf Veranlassung des Abgeordnetenhauses 
oder des Senats entsandten oder gewählten 
Vertretern des Landes Berlin in Aufsichts- 
oder sonstigen zur Kontrolle der 
Geschäftsführung berufenen Organen 
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einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts oder einer juristischen Person des 
Privatrechts, die unter maßgeblichem Ein-
fluss des Landes Berlin öffentliche Aufga-
ben wahrnimmt, Auskünfte verlangen und 
Berichte anfordern.

(2) Die Unterrichtung über vertrauliche 
oder geheimhaltungsbedürftige Angaben 
ist gegenüber dem jeweils zuständigen 
Ausschuss des Abgeordnetenhauses vor-
zunehmen. Der Ausschuss muss die 
Gewähr für die Vertraulichkeit oder die 
Geheimhaltung der ihm anvertrauten 
Informationen, namentlich der Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse, bieten.

(3) Alles Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung des Abgeordnetenhauses.

Artikel 50  
[Unterrichtung des Abgeordnetenhauses]

(1) Der Senat unterrichtet das Abgeordne-
tenhaus frühzeitig und vollständig über 
alle in seine Zuständigkeit fallenden Vor-
haben von grundsätzlicher Bedeutung. 
Dies betrifft auch Angelegenheiten der 
Europäischen Union, soweit das Land Ber-
lin daran beteiligt ist. Staatsverträge sind 
vor ihrer Unterzeichnung durch den Senat 
dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis zu 
geben. Der Abschluß von Staatsverträgen 
bedarf der Zustimmung des Abgeordne-
tenhauses.

(2) Der Senat unterrichtet das Abgeord-
netenhaus über Gesetzesvorhaben des 
Bundes und über die Angelegenheiten der 
Europäischen Union, soweit er an ihnen 
mitwirkt.

Artikel 51  
[Indemnität und Immunität  
der Abgeordneten]

(1) Kein Abgeordneter darf zu irgendeiner 
Zeit wegen seiner Abstimmung oder 
wegen Äußerungen in Ausübung seines 
Mandats gerichtlich oder dienstlich oder 
sonst außerhalb des Abgeordnetenhauses 
zur Verantwortung gezogen werden. Dies 
gilt nicht für verleumderische Beleidigungen.

(2) Jeder Abgeordnete hat das Recht, 
Angaben über Personen, die ihm in seiner 
Eigenschaft als Abgeordneter Mitteilung 
gemacht haben, und die Herausgabe von 
Schriftstücken zu verweigern, die ihm in 
seiner Eigenschaft als Abgeordneter über-
geben wurden.

(3) Kein Abgeordneter darf ohne Geneh-
migung des Abgeordnetenhauses zur 
Untersuchung gezogen oder verhaftet 
werden, es sei denn, daß er bei Ausübung 
der Tat festgenommen wird.

(4) Jede Haft oder sonstige Beschränkung 
der persönlichen Freiheit eines Abgeord-
neten ist auf Verlangen des Abgeordne-
tenhauses aufzuheben.

Artikel 52  
[Wahrheitsgetreue Berichte]

Niemand darf wegen wahrheitsgetreuer 
Berichte über die öffentlichen Verhandlun-
gen des Abgeordnetenhauses und seiner 
Ausschüsse zur Verantwortung gezogen 
werden.
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Artikel 53  
[Abgeordnetenentschädigung]

Die Abgeordneten erhalten eine ange-
messene Entschädigung. Alles Nähere 
wird durch Gesetz geregelt.

Artikel 54  
[Wahlperiode]

(1) Das Abgeordnetenhaus wird unbescha-
det der Vorschrift des Absatzes 5 für fünf 
Jahre gewählt. Die Wahlperiode beginnt 
mit dem ersten Zusammentritt des Abge-
ordnetenhauses. Die Neuwahl findet frü-
hestens 56 und spätestens 59 Monate 
nach dem Beginn der Wahlperiode des 
Abgeordnetenhauses statt.

(2) Das Abgeordnetenhaus kann mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
beschließen, die Wahlperiode vorzeitig zu 
beenden.

(3) Die Wahlperiode kann auch durch 
Volksentscheid vorzeitig beendet werden.

(4) Im Falle der vorzeitigen Beendigung 
der Wahlperiode findet die Neuwahl spä-
testens acht Wochen nach dem Beschluß 
des Abgeordnetenhauses oder der 
Bekanntgabe des Volksentscheides statt.

(5) Die Wahlperiode endet mit dem 
Zusammentritt des neugewählten Abge-
ordnetenhauses. Das Abgeordnetenhaus 
tritt spätestens sechs Wochen nach der 
Wahl unter dem Vorsitz des ältesten Abge-
ordneten zusammen.



Artikel 55  
[Senat]

(1) Die Regierung wird durch den Senat 
ausgeübt.

(2) Der Senat besteht aus dem Regierenden 
Bürgermeister und bis zu zehn Senatoren.

Artikel 56  
[Wahl des Senats]

(1) Der Regierende Bürgermeister wird mit 
der Mehrheit der Mitglieder des Abgeord-
netenhauses gewählt. Kommt eine Wahl 
nach Satz 1 nicht zustande, so findet ein 
zweiter Wahlgang statt. Kommt die Wahl 
auch in diesem Wahlgang nicht zustande, 
so ist gewählt, wer in einem weiteren 
Wahlgang die meisten Stimmen erhält.

(2) Die Senatoren werden vom Regieren-
den Bürgermeister ernannt und entlassen.  
Er ernennt zwei Senatoren zu seinen  
Stellvertretern (Bürgermeister).

(3) Die Mitglieder des Senats können 
jederzeit von ihrem Amt zurücktreten. Mit 
der Beendigung des Amtes des Regieren-
den Bürgermeisters endet auch die Amts-
zeit der übrigen Senatsmitglieder. Der 
Regierende Bürgermeister und auf sein 
Ersuchen die übrigen Senatsmitglieder 

sind verpflichtet, die Amtsgeschäfte bis 
zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fortzu-
führen.

Artikel 57  
[Misstrauensvotum]

(1) Der Regierende Bürgermeister bedarf 
des Vertrauens des Abgeordnetenhauses.

(2) Das Abgeordnetenhaus kann dem 
Regierenden Bürgermeister das Vertrauen 
entziehen. Die namentliche Abstimmung 
darf frühestens 48 Stunden nach der 
Bekanntgabe des Mißtrauensantrages im 
Abgeordnetenhaus erfolgen.

(3) Der Beschluß über einen Mißtrauens-
antrag bedarf der Zustimmung der Mehr-
heit der gewählten Mitglieder des Abge-
ordnetenhauses. Bei Annahme eines 
Mißtrauensantrages hat der Regierende 
Bürgermeister sofort zurückzu treten. Das 
Mißtrauensvotum verliert seine Wirksam-
keit, wenn nicht binnen 21 Tagen eine Neu-
wahl erfolgt ist.

ABSCHNITT IV  
Die Regierung
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Artikel 58  
[Regierender Bürgermeister]

(1) Der Regierende Bürgermeister vertritt 
Berlin nach außen. Er führt den Vorsitz im 
Senat und leitet seine Sitzungen. Bei Stim-
mengleichheit gibt seine Stimme den Aus-
schlag.

(2) Der Regierende Bürgermeister 
bestimmt die Richtlinien der Regierungs-
politik. Sie bedürfen der Billigung des 
Abgeordnetenhauses.

(3) Der Regierende Bürgermeister über-
wacht die Einhaltung der Richtlinien der 
Regierungspolitik; er hat das Recht, über 
alle Amtsgeschäfte Auskunft zu verlangen.

(4) Der Senat gibt sich seine Geschäfts-
ordnung.

(5) Jedes Mitglied des Senats leitet seinen 
Geschäftsbereich selbständig und in eige-
ner Verantwortung innerhalb der Richtli-
nien der Regierungspolitik. Bei Meinungs-
verschiedenheiten oder auf Antrag des 
Regierenden Bürgermeisters entscheidet 
der Senat.



Artikel 59  
[Gesetzesvorbehalt; Gesetzesvorlagen]

(1) Die für alle verbindlichen Gebote und 
Verbote müssen auf Gesetz beruhen.

(2) Gesetzesvorlagen können aus der Mitte 
des Abgeordnetenhauses, durch den 
Senat oder im Wege des Volksbegehrens 
eingebracht werden.

(3) Die Öffentlichkeit ist über Gesetzesvor-
haben zu informieren. Gesetzentwürfe des 
Senats sind spätestens zu dem Zeitpunkt, 
zu dem betroffene Kreise unterrichtet wer-
den, auch dem Abgeordnetenhaus zuzu-
leiten.

(4) Jedes Gesetz muß in mindestens zwei 
Lesungen im Abgeordnetenhaus beraten 
werden. Zwischen beiden Lesungen soll im 
allgemeinen eine Vorberatung in dem 
zuständigen Ausschuß erfolgen.

(5) Auf Verlangen des Präsidenten des 
Abgeordnetenhauses oder des Senats hat 
eine dritte Lesung stattzufinden.

Artikel 60  
[Zustandekommen von Gesetzen]

(1) Gesetze werden vom Abgeordneten-
haus mit einfacher Mehrheit beschlossen, 
soweit die Verfassung nichts anderes 
bestimmt.

(2) Gesetze sind vom Präsidenten des 
Abgeordnetenhauses unverzüglich auszu-
fertigen und sodann binnen zwei Wochen 
vom Regierenden Bürgermeister zu ver-
künden.

(3) Jedes Gesetz und jede Rechtsver-
ordnung soll den Tag des Inkrafttretens 
bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, 
so treten sie mit dem 14. Tage nach Ablauf 
des Tages in Kraft, an dem sie verkündet 
worden sind.

Artikel 61  
[Einwohnerinitiativen]

(1) Alle Einwohner Berlins haben das Recht, 
das Abgeordnetenhaus im Rahmen seiner 
Entscheidungszuständigkeiten mit bestimm-
ten Gegenständen der politischen Willens-
bildung, die Berlin betreffen, zu befassen. 
Die Initiative muss von 20 000 Einwohnern 
Berlins, die mindestens 16 Jahre alt sind, 

ABSCHNITT V  
Die Gesetzgebung



62 VERFASSUNG VON BERLIN | Abschnitt V

unterzeichnet sein. Ihre Vertreter haben 
das Recht auf Anhörung in den zuständi-
gen Ausschüssen.

(2) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 62*  
[Volksbegehren und Volksentscheid]

(1) Volksbegehren können darauf gerichtet 
werden, Gesetze zu erlassen, zu ändern 
oder aufzuheben, soweit das Land Berlin 
die Gesetzgebungskompetenz hat. Sie 
können darüber hinaus darauf gerichtet 
werden, im Rahmen der Entscheidungs-
zuständigkeit des Abgeord netenhauses zu 
Gegenständen der poli tischen Willens-
bildung, die Berlin betreffen, sonstige 
Beschlüsse zu fassen. Sie sind innerhalb 
einer Wahlperiode zu einem Thema nur 
einmal zulässig.

(2) Volksbegehren zum Landeshaushalts-
gesetz, zu Dienst- und Versorgungsbezü-
gen, Abgaben, Tarifen der öffent lichen 
Unternehmen sowie zu Personalentschei-
dungen sind unzulässig.

(3) Der dem Volksbegehren zugrundelie-
gende Entwurf eines Gesetzes oder eines 
sonstigen Beschlusses ist vom Senat unter 
Darlegung seines Standpunktes dem 
Abgeordnetenhaus zu unterbreiten, sobald 
der Nachweis der Unterstützung des Volks-
begehrens erbracht ist. Auf Verlangen der 
Vertreter des Volksbegehrens ist das Volks-
begehren durchzuführen, wenn das Abge-
ordnetenhaus den begehrten Entwurf 
eines Gesetzes oder eines sonstigen 
Beschlusses nicht innerhalb von vier 
Monaten inhaltlich in seinem wesentlichen 
Bestand unverändert annimmt.

(4) Ist ein Volksbegehren zustande gekom-
men, so muss innerhalb von vier Monaten 
ein Volksentscheid herbeigeführt werden. 
Die Frist kann auf bis zu acht Monate ver-
längert werden, wenn dadurch der Volks-
entscheid gemeinsam mit Wahlen oder mit 
anderen Volksentscheiden durchgeführt 
werden kann. Das Abgeordnetenhaus 
kann einen eigenen Entwurf eines Gesetzes 
oder eines sonstigen Beschlusses zur 
gleichzeitigen Abstimmung stellen. Der 
Volksentscheid unterbleibt, wenn das 
Abgeordnetenhaus den begehrten Entwurf 
eines Gesetzes oder eines sonstigen 
Beschlusses inhaltlich in seinem wesent-
lichen Bestand unverändert annimmt.

(5) Der Präsident des Abgeordnetenhau-
ses fertigt das durch Volksentscheid 
zustande gekommene Gesetz aus; der 
Regierende Bürgermeister verkündet es im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin.

(6) Volksbegehren können auch auf die 
vorzeitige Beendigung der Wahlperiode 
des Abgeordnetenhauses gerichtet werden.

 * [Entsprechend Artikel II des Achten Geset-
zes zur Änderung der Verfassung von Berlin 
vom 25. Mai 2006 (GVBl. S. 446) gilt:

»Artikel I Nr. 8 tritt nur in Kraft, wenn in 
einer Volksabstimmung gemäß Artikel 100 
Satz 2 der Verfassung von Berlin eine 
Mehrheit der Änderung der Artikel 62 und 
63 der Verfassung von Berlin zustimmt. 
Der Regierende Bürgermeister gibt das 
Ergebnis der Volksabstimmung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin bekannt 
und stellt zugleich fest, ob Artikel I Nr. 8 zu 
dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt in 
Kraft tritt oder nicht.«]
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Artikel 63*  
[Quoren]

(1) Ein Volksbegehren, das einen Gesetz-
entwurf oder einen sonstigen Beschluss 
nach Artikel 62 Abs. 1 zum Gegenstand 
hat, bedarf zum Nachweis der Unterstüt-
zung der Unterschriften von mindestens 
20 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahl-
berechtigten. Es kommt zustande, wenn 
mindestens 7 vom Hundert der zum Abge-
ordnetenhaus Wahlberechtigten innerhalb 
von vier Monaten dem Volksbegehren 
zustimmt. Ein Gesetz oder ein sonstiger 
Beschluss nach Artikel 62 Abs. 1 ist durch 
Volksentscheid angenommen, wenn eine 
Mehrheit der Teilnehmer und zugleich min-
destens ein Viertel der zum Abgeordneten-
haus Wahlberechtigten zustimmt.

(2) Ein Volksbegehren, das einen die Ver-
fassung von Berlin ändernden Gesetzent-
wurf zum Gegenstand hat, bedarf zum 
Nachweis der Unterstützung der Unter-
schriften von mindestens 50 000 der zum 
Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten.  
Es kommt zustande, wenn mindestens ein 
Fünftel der zum Abgeordnetenhaus Wahl-
berechtigten innerhalb von vier Monaten 
dem Volksbegehren zustimmt. Ein die Ver-
fassung von Berlin änderndes Gesetz ist 
durch Volksentscheid angenommen, wenn 
eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 
der Teilnehmer und zugleich mindestens  
die Hälfte der zum Abgeordnetenhaus 
Wahlberechtigten zustimmt.

(3) Ein Volksbegehren, das die vorzeitige 
Beendigung der Wahlperiode des Abge-
ordnetenhauses zum Gegenstand hat, 
bedarf zum Nachweis der Unterstützung 

der Unterschriften von mindestens 50 000 
der zum Abgeordnetenhaus Wahlberech-
tigten. Es kommt zustande, wenn mindes-
tens ein Fünftel der zum Abgeordneten-
haus Wahlberechtigten innerhalb von vier 
Monaten dem Volksbegehren zustimmt. 
Der Volksentscheid wird nur wirksam, wenn 
sich mindestens die Hälfte der Wahlbe-
rechtigten daran beteiligt und die Mehr-
heit der Teilnehmer zustimmt.

(4) Das Nähere zum Volksbegehren und 
zum Volksentscheid, einschließlich der Ver-
öffentlichung des dem Volksentscheid 
zugrunde liegenden Vorschlags, wird 
durch Gesetz geregelt.

 * [Entsprechend Artikel II des Achten 
Gesetzes zur Änderung der Verfassung von 
Berlin vom 25. Mai 2006 (GVBl. S. 446) 
gilt:

»Artikel I Nr. 8 tritt nur in Kraft, wenn in 
einer Volksabstimmung gemäß Artikel 100 
Satz 2 der Verfassung von Berlin eine 
Mehrheit der Änderung der Artikel 62 und 
63 der Verfassung von Berlin zustimmt. 
Der Regierende Bürgermeister gibt das 
Ergebnis der Volksabstimmung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin bekannt 
und stellt zugleich fest, ob Artikel I Nr. 8 zu 
dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt in 
Kraft tritt oder nicht.«]
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Artikel 64  
[Rechtsverordnungen]

(1) Durch Gesetz kann der Senat oder ein 
Mitglied des Senats ermächtigt werden, 
Rechtsverordnungen zu erlassen. Inhalt, 
Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächti-
gung müssen im Gesetz bestimmt werden. 
Die Rechtsgrundlage ist in der Rechtsver-
ordnung anzugeben.

(2) Zur Festsetzung von Bebauungsplänen 
und Landschaftsplänen können die 
Bezirke durch Gesetz ermächtigt werden, 
Rechtsverordnungen zu erlassen. Die 
Ermächtigung kann sich auch auf andere 
baurechtliche Akte, die nach Bundesrecht 
durch Satzung zu regeln sind, sowie auf 
naturschutzrechtliche Veränderungs verbote 
erstrecken. Dies gilt nicht für Gebiete mit 
außergewöhnlicher stadt politischer 
Bedeutung. Das Nähere regelt ein Gesetz.

(3) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
sind dem Abgeordnetenhaus unverzüglich 
zur Kenntnisnahme vorzulegen. Verwal-
tungsvorschriften sind dem Abgeordneten-
haus auf Verlangen vorzulegen.

Artikel 65  
[Ersetzung von Rechtsvorschriften; Zuord-
nung von Zuständigkeiten]

(1) Parallel zur Herstellung einheitlicher 
Lebensverhältnisse in Berlin sollen Rechts-
vorschriften, die bisher nur in Teilen des 
Landes Berlin galten, durch Rechtsvor-
schriften ersetzt werden, die im ganzen 
Land gelten.

(2) Soweit in überlieferten Rechtsvorschriften 
Zuständigkeiten angesprochen sind, die 
nicht ohne weiteres einem Verfassungsor-
gan zugeordnet werden können, gehen sie 
auf den Senat über; das Abgeordneten-
haus kann anderes beschließen.



Artikel 66  
[Grundsätze; Beteiligung der Bezirke]

(1) Die Verwaltung ist bürgernah im demo-
kratischen und sozialen Geist nach der 
Verfassung und den Gesetzen zu führen.

(2) Die Bezirke erfüllen ihre Aufgaben 
nach den Grundsätzen der Selbstverwal-
tung. Sie nehmen regelmäßig die örtlichen 
Verwaltungsaufgaben wahr.

Artikel 67  
[Zuständigkeit der Hauptverwaltung  
und der Bezirke]

(1) Der Senat nimmt durch die Hauptver-
waltung die Aufgaben von gesamtstädti-
scher Bedeutung wahr. Dazu gehören:

1. die Leitungsaufgaben (Planung, Grund-
satzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht),

2. die Polizei-, Justiz- und Steuerver-
waltung,

3. einzelne andere Aufgabenbereiche,  
die wegen ihrer Eigenart zwingend einer 
Durchführung in unmittelbarer Regierungs-
verantwortung bedürfen.

Die Ausgestaltung der Aufsicht wird durch 
Gesetz geregelt. Es kann an Stelle der 

Fachaufsicht für einzelne Aufgabenberei-
che der Bezirke ein Eingriffsrecht für alle 
Aufgabenbereiche der Bezirke für den Fall 
vorsehen, daß dringende Gesamtinteres-
sen Berlins beeinträchtigt werden.

(2) Die Bezirke nehmen alle anderen Auf-
gaben der Verwaltung wahr. Der Senat 
kann Grundsätze und allgemeine Verwal-
tungsvorschriften für die Tätigkeit der 
Bezirke erlassen. Er übt auch die Aufsicht 
darüber aus, daß diese eingehalten wer-
den und die Rechtmäßigkeit der Verwal-
tung gewahrt bleibt.

(3) Die Aufgaben des Senats außerhalb 
der Leitungsaufgaben werden im einzel-
nen durch Gesetz mit zusammenfassen-
dem Zuständigkeitskatalog bestimmt. Im 
Vorgriff auf eine Katalogänderung kann 
der Senat durch Rechtsverordnung ein-
zelne Aufgaben der Hauptverwaltung den 
Bezirken zuweisen.

(4) Zur Ausübung der Schulaufsicht können 
Beamte in den Bezirksverwaltungen heran-
gezogen werden.

(5) Einzelne Aufgaben der Bezirke können 
durch einen Bezirk oder mehrere Bezirke 
wahrgenommen werden. Im Einvernehmen 
mit den Bezirken legt der Senat die örtliche 
Zuständigkeit durch Rechtsverordnung fest.

ABSCHNITT VI  
Die Verwaltung
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Artikel 68  
[Rat der Bürgermeister]

(1) Den Bezirken ist die Möglichkeit zu 
geben, zu den grundsätzlichen Fragen der 
Verwaltung und Gesetzgebung Stellung zu 
nehmen.

(2) Zu diesem Zweck finden regelmäßig 
mindestens einmal monatlich gemeinsame 
Besprechungen des Regierenden Bürger-
meisters und des Bürgermeisters mit den 
Bezirksbürgermeistern oder den stellver-
tretenden Bezirksbürgermeistern als Ver-
tretern des Bezirksamts statt (Rat der Bür-
germeister).

(3) Das Nähere wird durch Gesetz gere-
gelt.

Artikel 69  
[Bezirksverordnetenversammlung]

In jedem Bezirk wird eine Bezirksverordne-
tenversammlung gewählt. Sie wählt die 
Mitglieder des Bezirksamts. Das Nähere 
wird durch Gesetz geregelt.

Artikel 70  
[Wahl; Zusammensetzung; Sperrklausel]

(1) Die Bezirksverordnetenversammlung 
wird in allgemeiner, gleicher, geheimer 
und direkter Wahl zur gleichen Zeit wie 
das Abgeordnetenhaus gewählt. Wahlbe-
rechtigt sind alle Deutschen, die am Tage 
der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet und 
im Bezirk ihren Wohnsitz haben, sofern ihr 
Wohnsitz in Berlin seit mindestens drei 
Monaten besteht. Wahlberechtigt und 
wählbar sind unter den gleichen Voraus-
setzungen wie Deutsche auch Personen, 

die die Staatsangehörigkeit eines Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzen. 
Alles Nähere regelt das Wahlgesetz.

(2) Die Bezirksverordnetenversammlung 
besteht aus 55 Mitgliedern. Auf Bezirks-
wahlvorschläge, für die weniger als drei 
vom Hundert der Stimmen abgegeben 
werden, entfallen keine Sitze.

Artikel 71  
[Wahlperiode der Bezirksverordneten-
versammlung]

Mit dem Ende der Wahlperiode des Abge-
ordnetenhauses endet auch die Wahlperi-
ode der Bezirksverordnetenversammlungen.

Artikel 72  
[Aufgaben der Bezirksverordneten-
versammlung; Bürgerentscheid]

(1) Die Bezirksverordnetenversammlung ist 
Organ der bezirklichen Selbstverwaltung; 
sie übt die Kontrolle über die Verwaltung 
des Bezirks aus, beschließt den Bezirks-
haushaltsplan und entscheidet in den ihr 
zugewiesenen Angelegenheiten.

(2) An die Stelle von Beschlüssen der 
Bezirksverordnetenversammlung können 
im Rahmen der Zuständigkeit der Bezirks-
verordnetenversammlung Bürgerent-
scheide der zur Bezirksverordnetenver-
sammlung Wahlberechtigten treten.  
Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.

Artikel 73  
[Ausschüsse; Bürgerdeputierte]

(1) Die Bezirksverordnetenversammlung 
setzt zur Mitwirkung bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben Ausschüsse ein.
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(2) Nach näherer Bestimmung durch 
Gesetz können den Ausschüssen neben 
Mitgliedern der Bezirksverordnetenver-
sammlung auch Bürgerdeputierte angehö-
ren. Die Bürgerdeputierten werden von der 
Bezirksverordnetenversammlung gewählt; 
sie sind Inhaber von Ehrenämtern.

Artikel 74  
[Bezirksamt]

(1) Das Bezirksamt besteht aus dem 
Bezirksbürgermeister und den Bezirks-
stadträten, von denen einer zugleich zum 
stellvertretenden Bezirksbürgermeister 
gewählt wird. Das Bezirksamt soll auf 
Grund der Wahlvorschläge der Fraktionen 
entsprechend ihrem nach dem Höchst-
zahlverfahren (d‘Hondt) berechneten Stär-
keverhältnis in der Bezirksverordnetenver-
sammlung gebildet werden. Gemeinsame 
Wahlvorschläge von mehreren Fraktionen 
werden bei der Wahl des Bezirksbürger-
meisters unbeschadet der Gesamtzusam-
mensetzung des Bezirksamts wie Wahlvor-
schläge einer Fraktion angesehen. Das 
Nähere wird durch Gesetz geregelt.

(2) Das Bezirksamt ist die Verwaltungsbe-
hörde des Bezirks; es vertritt Berlin in 
Angelegenheiten seines Bezirks.

Artikel 75  
[Bezirksbürgermeister]

(1) Die Organisation der Bezirksverwaltung 
wird durch Gesetz geregelt.

(2) Der Bezirksbürgermeister untersteht  
der Dienstaufsicht des Regierenden Bür-
germeisters. Der Bezirksbürgermeister hat 
die Dienstaufsicht über die Mitglieder des 

Bezirksamts. Jedes Mitglied des Bezirk-
samts leitet seinen Geschäfts bereich in 
eigener Verantwortung. Bei Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Mitgliedern des 
Bezirksamts entscheidet das Bezirksamt.

Artikel 76  
[Abberufung eines Mitglieds  
des Bezirksamts]

Die Bezirksverordnetenversammlung kann 
mit Zweidrittelmehrheit der Bezirksverord-
neten ein Mitglied des Bezirksamts vor 
Beendigung der Amtszeit abberufen. Das 
Nähere wird durch Gesetz geregelt.

Artikel 77  
[Einstellungen, Versetzungen und  
Entlassungen im öffentlichen Dienst]

(1) Alle Einstellungen, Versetzungen und 
Entlassungen im öffentlichen Dienst erfol-
gen durch den Senat. Für die Bezirke wird 
dieses Recht den Bezirksämtern übertragen.

(2) Über Versetzungen aus einem Bezirk in 
einen anderen, aus der Hauptverwaltung 
in einen Bezirk oder umgekehrt entschei-
det, wenn die Beteiligten sich nicht einigen 
können, der Senat nach Anhörung der 
Beteiligten. Zum allgemeinen Personal-
ausgleich in der Berliner Verwaltung kann 
der Senat auch entgegen einer Einigung 
der Beteiligten nach deren Anhörung ent-
scheiden.



Artikel 78  
[Grundsätze]

Die Rechtspflege ist im Geist dieser Ver-
fassung und des sozialen Verständnisses 
auszuüben.

Artikel 79  
[Unabhängigkeit; Laienrichter]

(1) Die richterliche Gewalt wird durch 
unabhängige, nur dem Gesetz unterwor-
fene Gerichte im Namen des Volkes aus-
geübt.

(2) An der Rechtspflege sind Männer und 
Frauen aller Volksschichten nach Maß-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen zu 
beteiligen.

Artikel 80  
[Gesetzesbindung]

Die Richter sind an die Gesetze gebunden.

Artikel 81  
[Begnadigung]

Das Recht der Begnadigung übt der Senat 
aus. Er hat in den gesetzlich vorzusehen-
den Fällen den vom Abgeord neten haus zu 
wählenden Ausschuß für Gnadensachen 

zu hören. Der Senat kann seine Befugnis 
auf das jeweils zuständige Mitglied des 
Senats übertragen.

Artikel 82  
[Richterernennung]

(1) Die Berufsrichter werden vom Senat 
ernannt, wenn sie nach ihrer Persönlichkeit 
und ihrer bisherigen Tätigkeit in der 
Rechtspflege die Gewähr dafür bieten, 
daß sie ihr Richteramt im Geist der Verfas-
sung und sozialen Gerechtigkeit ausüben 
werden. Die gewählten höchsten Richter 
haben ein Vorschlagsrecht für ihren Amts-
bereich.

(2) Die Präsidenten der oberen Landesge-
richte werden auf Vorschlag des Senats 
vom Abgeordnetenhaus mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder gewählt und vom Senat 
ernannt.

(3) Für gemeinsame Gerichte des Landes 
Berlin mit anderen Ländern können durch 
Staatsvertrag Zuständigkeiten und Verfah-
ren abweichend von den Absätzen 1 und 2 
bestimmt werden.

Artikel 83  
(aufgehoben)

ABSCHNITT VII  
Die Rechtspflege
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Artikel 84  
[Verfassungsgerichtshof]

(1) Es wird ein Verfassungsgerichtshof 
gebildet, der aus neun Mitgliedern besteht 
(einem Präsidenten, einem Vizepräsiden-
ten und sieben Verfassungsrichtern),  
von denen drei zum Zeitpunkt ihrer Wahl 
Berufsrichter sind und drei weitere die 
Befähigung zum Richteramt haben. Die 
Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes 
werden durch das Abgeordnetenhaus mit 
Zweidrittelmehrheit gewählt.

(2) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet

1. über die Auslegung der Verfassung von 
Berlin aus Anlaß von Streitigkeiten über 
den Umfang der Rechte und Pflichten 
eines obersten Landesorgans oder anderer 
Beteiligter, die durch die Verfassung von 
Berlin oder durch die Geschäftsordnung 
des Abgeordnetenhauses mit eigenen 
Rechten ausgestattet sind,

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder 
Zweifeln über die förmliche oder sachliche 
Vereinbarkeit von Landesrecht mit der Ver-
fassung von Berlin auf Antrag des Senats 
oder eines Viertels der Mitglieder des 
Abgeordnetenhauses,

3. bei Meinungsverschiedenheiten oder 
Zweifeln über die Vereinbarkeit der im 
Gesetz geregelten Abgrenzung der 
Zuständigkeitsbereiche zwischen der 
Hauptverwaltung und den Bezirken mit  
der Verfassung von Berlin auf Antrag eines 
Bezirks,

4. in den nach Artikel 100 Abs. 1 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland der Zuständigkeit der Lan-
desverfassungsgerichte zugewiesenen 
Fällen,

5. über Verfassungsbeschwerden, soweit 
nicht Verfassungsbeschwerde zum Bundes-
verfassungsgericht erhoben ist oder wird,

6. in den ihm sonst durch Gesetz zuge-
wiesenen Fällen.

(3) Das Nähere wird durch ein Gesetz über 
den Verfassungsgerichtshof bestimmt.



Artikel 85  
[Haushaltsplan]

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben müssen 
für jedes Rechnungsjahr in dem Haushalts-
plan veranschlagt werden; er wird durch 
ein Gesetz festgestellt (Haushaltsgesetz). 
Durch Gesetz kann eine Veranschlagung 
und Feststellung für einen längeren Zeit-
abschnitt und in besonderen Ausnahme-
fällen ein Nachweis von Einnahmen und 
Ausgaben außerhalb des Haushaltsplans 
zugelassen werden.

(2) Jedem Bezirk wird eine Globalsumme 
zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen 
des Haushaltsgesetzes zugewiesen. Bei 
der Bemessung der Globalsummen für  
die Bezirkshaushaltspläne ist ein gerechter 
Ausgleich unter den Bezirken vorzunehmen. 
Zum Jahresschluß wird das erwirtschaftete 
Abschlußergebnis auf die Globalsumme 
für den nächsten aufzustellenden Bezirks-
haushaltsplan vorgetragen.

Artikel 86  
[Haushaltsgesetz; Finanzplan]

(1) Das Haushaltsgesetz bildet die Grund-
lage für die Verwaltung aller Einnahmen 
und Ausgaben.

(2) Haushaltsmittel dürfen nur in Anspruch 
genommen werden, soweit es eine spar-
same Verwaltung erforderlich macht.

(3) Der Haushaltswirtschaft ist eine fünfjäh-
rige Finanzplanung zugrunde zu legen. 
Der Finanzplan ist dem Abgeordneten-
haus spätestens im Zusammenhang mit 
dem Entwurf des Haushalts gesetzes für 
das nächste Haushaltsjahr vorzulegen.

Artikel 87  
[Gesetzesvorbehalt]

(1) Ohne gesetzliche Grundlage dürfen 
weder Steuern oder Abgaben erhoben 
noch Anleihen aufgenommen oder Sicher-
heiten geleistet werden.

(2) Kredite dürfen nur aufgenommen wer-
den, wenn andere Mittel zur Deckung nicht 
vorhanden sind. Die Einnahmen aus Kredi-
ten dürfen die Summe der im Haushalts-
plan veranschlagten Ausgaben für Investi-
tionen nicht überschreiten; Ausnahmen 
sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts. Das Nähere wird durch Gesetz 
geregelt.

ABSCHNITT VIII  
Das Finanzwesen
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Artikel 88  
[Haushaltsüberschreitungen]

(1) Haushaltsüberschreitungen dürfen nur 
mit Zustimmung des Senats im Falle eines 
unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Bedürfnisses vorgenommen werden.

(2) Für Haushaltsüberschreitungen  
ist die nachträgliche Genehmigung  
des Abgeordnetenhauses einzuholen.

(3) Erhebt der mit der Leitung des Finanz-
wesens beauftragte Senator gegen eine 
Haushaltsüberschreitung Einspruch, so ist 
ein Beschluß des Abgeordnetenhauses 
herbeizuführen.

(4) Für Haushaltsüberschreitungen in den 
Bezirken können durch Gesetz entspre-
chende Regelungen getroffen werden.

Artikel 89  
[Ausgaben vor Etatgenehmigung]

(1) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des 
neuen Rechnungsjahres noch nicht fest-
gestellt, so ist der Senat zu vorläufigen 
Regelungen ermächtigt, damit die unbe-
dingt notwendigen Ausgaben geleistet 
werden können, um bestehende Einrich-
tungen zu erhalten, die gesetzlichen Auf-
gaben und die rechtlichen Verpflichtungen 
zu erfüllen, Bauvorhaben weiterzuführen 
und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der 
Verwaltung aufrechtzuerhalten. Für den 
Bezirkshaushalt ist das Bezirksamt zu 
ergänzenden Regelungen ermächtigt.

(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetz 
beruhende Einnahmen aus Steuern,  
Abgaben und sonstigen Quellen oder  
die Betriebsmittelrücklage die Ausgaben 

gemäß Absatz 1 decken, darf der Senat 
die zur Aufrechterhaltung der Wirtschafts-
führung erforderlichen Mittel bis zur Höhe 
eines Viertels der Endsumme des abge-
laufenen Haushaltsplans im Wege des 
Kredits flüssig machen.

Artikel 90  
[Einnahmeminderungen;  
Ausgabenerhöhungen]

(1) Vorlagen und Anträge über Maßnah-
men, die eine Minderung der Einnahmen 
oder eine Erhöhung der Ausgaben gegen-
über dem Haushaltsplan zur Folge haben, 
müssen vom Abgeordnetenhaus in zwei 
Lesungen beraten werden, zwischen 
denen in der Regel 48 Stunden liegen  
sollen.

(2) Die Beschlüsse müssen Bestimmungen 
über die Deckung enthalten.

Artikel 91  
[Schadensersatz]

Die Mitglieder des Senats und der Bezirks-
ämter sowie die übrigen Angehörigen  
des öffentlichen Dienstes, die gegen die 
Bestimmungen der Verfassung über das 
Finanzwesen schuldhaft verstoßen, haften 
für den daraus entstandenen Schaden. 
Eine Verpflichtung zum Schadensersatz ist 
jedoch nicht gegeben, wenn die Handlung 
zur Abwendung einer nicht voraussehbaren 
dringenden Gefahr erfolgte und die Ver-
letzung der Vorschriften nicht über das 
durch die Notlage gebotene Maß hinaus-
gegangen ist.
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Artikel 92  
[Eigenbetriebe]

Organisation, Verwaltung, Wirtschaftsfüh-
rung und Rechnungswesen der nicht-
rechtsfähigen wirtschaftlichen Unterneh-
men Berlins (Eigenbetriebe) werden durch 
Gesetz geregelt. Das Rechnungswesen ist 
so einzurichten, daß ein klarer Einblick in 
die laufende Betriebsführung und die 
Ergebnisse möglich ist.

Artikel 93  
[Umwandlung von Eigenbetrieben]

(1) Die Umwandlung von Eigenbetrieben 
und von einzelnen Anlagen von bleiben-
dem Wert in juristische Personen bedarf 
eines Beschlusses des Abgeordneten-
hauses.

(2) Die Veräußerung von Vermögensge-
genständen wird durch Gesetz geregelt.

Artikel 94  
[Rechnungslegung]

(1) Im Laufe der ersten neun Monate  
des folgenden Rechnungsjahres hat  
der Senat dem Abgeordnetenhaus über 
die Einnahmen und Ausgaben der Haus-
haltswirtschaft und über Vermögen und 
Schulden Rechnung zu legen.

(2) Nach Prüfung der Haushalts- und Ver-
mögensrechnung durch den Rechnungshof 
beschließt das Abgeordnetenhaus über 
die Entlastung des Senats. Es beschließt 
über einzuleitende Maßnahmen und kann 
bestimmte Sachverhalte ausdrücklich miß-
billigen.

Artikel 95  
[Rechnungshof]

(1) Der Rechnungshof ist eine unabhängige, 
nur dem Gesetz unterworfene oberste 
Landesbehörde. Seine Mitglieder besitzen 
richterliche Unabhängigkeit.

(2) Der Rechnungshof wird von dem Präsi-
denten geleitet. Dieser wird auf Vorschlag 
des Senats vom Abgeordnetenhaus mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt 
und vom Präsidenten des Abgeordneten-
hauses auf Lebenszeit ernannt. Der Präsi-
dent des Rechnungshofes untersteht der 
Dienstaufsicht des Präsidenten des Abge-
ordnetenhauses von Berlin.

(3) Der Rechnungshof prüft die Rechnun-
gen (Artikel 94) sowie die Wirtschaftlichkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der gesamten 
Haushalts- und Wirtschaftsführung Berlins. 
Er berichtet darüber jährlich dem Abge-
ordnetenhaus und unterrichtet gleichzeitig 
den Senat.

(4) Das Abgeordnetenhaus und der Senat 
können den Rechnungshof ersuchen, 
Angelegenheiten von besonderer Bedeu-
tung zu untersuchen und darüber zu 
berichten.

(5) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.



Artikel 96  
[Gemeinsame Einrichtungen]

Zwischen Berlin und anderen Ländern kön-
nen gemeinsame Behörden, Gerichte und 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts gebildet werden. 
Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung 
des Abgeordnetenhauses. Mit dem Land 
Brandenburg oder einzelnen seiner Gebiets-
körperschaften können gemeinsame 
Behörden und Gremien geschaffen werden, 
auf die durch Gesetz einzelne Befugnisse 
zur Raumplanung und Flächennutzungs-
planung übertragen werden können. Die 
Bestimmungen des Baugesetzbuches und 
des Raumordnungsgesetzes bleiben unbe-
rührt.

Artikel 97  
[Vereinigung Berlin-Brandenburg]

(1) Das Land Berlin kann ein gemeinsames 
Land mit dem Land Brandenburg bilden.

(2) Ein Staatsvertrag der Länder Berlin  
und Brandenburg über die Bildung eines 
gemeinsamen Bundeslandes bedarf der 
Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder des Abgeordnetenhauses 
sowie der Zustimmung durch Volksabstim-
mung nach Maßgabe dieses Staatsver-
trages.

(3) Der Staatsvertrag kann vorsehen, daß

1. einzelne Befugnisse des Abgeordneten-
hauses und des Senats auf gemeinsame 
Ausschüsse und Gremien der beiden Län-
der übertragen werden,

2. die Wahlperiode des Abgeordneten-
hauses und die Amtszeit des Senats mit 
der Bildung des gemeinsamen Landes 
enden.

(4) Die Rechte des Abgeordnetenhauses 
bleiben unberührt.

(5) Das Nähere zur Regelung der Volksab-
stimmung bestimmt ein Staatsvertrag.

Artikel 98  
[Weitergeltung von Rechtsvorschriften]

Die zur Befreiung vom Nationalsozialismus 
und Militarismus und zur Beseitigung ihrer 
Folgen erlassenen Rechtsvorschriften wer-
den von den Bestimmungen dieser Verfas-
sung nicht berührt.

Artikel 99  
(aufgehoben)

ABSCHNITT IX  
Übergangs- und Schlußbestimmungen
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Artikel 99a  
[Zusammenlegung von Bezirken]

(1) Die Bezirke, die in der 14. Wahlperiode 
des Abgeordnetenhauses von Berlin aus 
bisherigen Bezirken zusammengelegt wer-
den, werden zum 1. Januar 2001 gebildet.

(2) In der 14. Wahlperiode des Abgeordne-
tenhauses von Berlin besteht die Bezirks-
verordnetenversammlung in einem neuen 
Bezirk, der aus zwei bisherigen Bezirken 
zusammengelegt wird, aus 69 Mitgliedern 
und in einem neuen Bezirk, der aus drei 
bisherigen Bezirken zusammengelegt wird, 
aus 89 Mitgliedern. Diese Bezirksverord-
netenversammlung tritt erstmalig im Okto-
ber 2000 zusammen und wählt das neue 
Bezirksamt, dessen Amtszeit am 1. Januar 
2001 beginnt. Sie besteht aus den Bezirks-
verordnetenversammlungen der bisheri-
gen Bezirke, deren jeweilige Mitglieder-
zahl entsprechend dem Verhältnis der 
Zahl der Wahlberechtigten der bisherigen 
Bezirke zur Zahl der Wahlberechtigten des 
neuen Bezirks bei der Wahl zur 14. Wahl-
periode des Abgeordnetenhauses von 
Berlin aus der Gesamtzahl der Mitglieder 
der Bezirksverordnetenversammlung des 
neuen Bezirks errechnet wird. Die Mitglie-
der der Bezirksverord netenversammlungen 
der bisherigen Bezirke sind zugleich Mit-
glieder der Bezirksverordnetenversamm-
lungen der neuen Bezirke. Die Amtszeit 
der Bezirksverordnetenversammlungen der 
bisherigen Bezirke endet mit Ablauf des 
31. Dezember 2000.

(3) In den bisherigen Bezirken, die zu 
neuen Bezirken zusammengelegt werden, 
haben die Mitglieder der Bezirksämter, die 

zu Beginn der 14. Wahlperiode des Abge-
ordnetenhauses von Berlin im Amt sind, 
ihre Ämter bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2000 weiterzuführen. Eine Abwahl nach 
Artikel 76 ist nur aus wichtigem Grund 
zulässig. Eine Nachwahl bis zum 31. 
Dezember 2000 ist nur zulässig, wenn  
das bisherige Bezirksamt aus weniger als 
drei Mitgliedern besteht.

(4) Die Bezirksämter und die Bezirksver-
ordnetenversammlungen der bisherigen 
Bezirke, die zu neuen Bezirken zusammen-
gelegt werden, bereiten die Zusammenle-
gung vor und führen die Organisation der 
Bezirksverwaltungen zusammen.

(5) Das Nähere wird durch Gesetz gere-
gelt.

Artikel 100  
[Änderungen der Verfassung]

Änderungen der Verfassung erfordern vor-
behaltlich der Regelungen in den Artikeln 
62 und 63 eine Mehrheit von zwei Dritteln 
der gewählten Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses. Ist die Verfassungsänderung  
auf eine Änderung der Artikel 62 und 63 
gerichtet, so bedarf es zusätzlich einer 
Volksabstimmung.

Artikel 101  
[Inkrafttreten]

(1) Diese Verfassung tritt, soweit in Absatz 
2 nichts anderes bestimmt ist, nach 
Zustimmung in einer Volksabstimmung am 
Tage nach der Verkündung im Gesetz-  
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verfassung von Berlin 
vom 1. September 1950 (VOBl. I S. 433), 
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zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 
1995 (GVBl. S. 339), außer Kraft.

(2) Artikel 99 tritt mit dem Beginn der  
13. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses 
von Berlin in Kraft.

(3) Artikel 55 Abs. 2 findet auf den bei 
Inkrafttreten dieser Verfassung im Amt 
befindlichen Senat keine Anwendung.

Die vorstehende Verfassung wird  
hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister  
Eberhard Diepgen
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VERFASSUNG VON BERLIN VOM 23. NOVEMBER 1995
 
Vollzitat: »Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779),  
die zuletzt durch Gesetz vom 17. Mai 2021 (GVBl. S. 502) geändert worden ist«

Änderungen (Stand 30.09.2021)
 

lfd. 
Nr.

änderndes Gesetz Datum Gesetz- und  
Verordnungsblatt  
für Berlin vom

geänderte Artikel

1 Erstes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

14.06.1996 22.06.1996
(GVBl. S. 233)

Artikel 53 geändert durch Artikel 1  
des Gesetzes vom 14.06.1996

2 Zweites Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

03.04.1998 15.04.1998
(GVBl. S. 82)

Artikel 44, 48, 55, 56 und 99 geändert sowie  
Artikel 99a neu eingefügt durch Artikel 1 Nrn. 4,  
6, 8, 9, 14 und 15 des Gesetzes vom 03.04.1998;
Artikel 38, 54 und 70 geändert durch Artikel 1  
Nrn. 2, 7 und 13 des Gesetzes vom 03.04.1998;
Artikel 41, 66, 67 und 68 geändert sowie Artikel 46a 
neu eingefügt durch Artikel 1 Nrn. 3, 5, 10  
bis 12 des Gesetzes vom 03.04.1998;
Artikel 4 geändert durch Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzes 
vom 03.04.1998

3 Drittes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

19.05.2004 29.05.2004
(GVBl. S. 214)

Artikel 41 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19.05.2004

4 Drittes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

01.09.2004 09.09.2004
(GVBl. S. 367)

Artikel 82 geändert, Artikel 83 aufgehoben durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 01.09.2004

5 Fünftes Gesetz zur 
Änderung der Ver-
fassung von Berlin

28.06.2005 05.07.2005
(GVBl. S. 346)

Artikel 3 und 72 geändert durch Artikel 1  
des Gesetzes vom 28.06.2005

6 Sechstes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

27.09.2005 08.10.2005
(GVBl. S. 494)

Artikel 70 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 27.09.2005

7 Siebentes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

16.03.2006 24.03.2006
(GVBl. S. 262)

Artikel 46 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 16.03.2006

8 Achtes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

25.05.2006 03.06.2006
(GVBl. S. 446)

mehrfach geändert, Artikel 49a neu eingefügt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25.05.2006

9 Neuntes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

06.07.2006 14.07.2006
(GVBl. S. 710)

Artikel 44 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 06.07.2006

10 Zehntes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

17.12.2009 30.12.2009
(GVBl. S. 872)

Artikel 56 und 74 geändert, Artikel 99 aufgehoben 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2009

Änderungen der Verfassung von 
Berlin
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lfd. 
Nr.

änderndes Gesetz Datum Gesetz- und  
Verordnungsblatt  
für Berlin vom

geänderte Artikel

11 Elftes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

17.03.2010 27.03.2010
(GVBl. S. 134)

Artikel 13 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes  
vom 17.03.2010

12 Zwölftes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

07.02.2014 19.02.2014
(GVBl. S. 38)

Artikel 45 und 55 geändert durch Artikel 1  
des Gesetzes vom 07.02.2014

13 Dreizehntes Gesetz 
zur Änderung der Ver-
fassung von Berlin

22.03.2016 05.04.2016
(GVBl. S. 114)

Artikel 70 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22.03.2016

14 Vierzehntes Gesetz  
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

17.12.2020 22.12.2020 
(GVBl. S. 1478)

Artikel 43 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17.12.2020

15 Fünfzehntes Gesetz 
zur Änderung der  
Verfassung von Berlin

17.05.2021 26.05.2021 
(GVBl. S. 502)

Artikel 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes  
vom 17.05.2021
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GRUNDGESETZ FÜR 
DIE BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND



Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung 
für die Bundesrepublik Deutschland. Es 
wurde vom Parlamentarischen Rat, dessen 
Mitglieder von den Landespar lamenten 
gewählt worden waren, am 8. Mai 1949 
beschlossen und von den Alliierten geneh-
migt. Es setzt sich aus einer Präambel,  
den Grundrechten und einem organisato-
rischen Teil zusammen. Im Grundgesetz 
sind die wesentlichen staatlichen System- 
und Werteentscheidungen festgelegt. Es 
steht im Rang über allen anderen deut-
schen Rechtsnormen.

GRUNDGESETZ FÜR  
DIE BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND
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Für eine Änderung des Grundgesetzes  
ist die Zustimmung von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Bundestages sowie zwei 
Dritteln der Stimmen des Bundesrates 
erforderlich. Es ist jedoch nach Artikel 79 
Absatz 3 GG unzulässig, die grundsätzliche 
Mitwirkung der Länder bei der Gesetz-
gebung zu ändern. Die in den Artikeln 1 
und 20 des Grundgesetzes niedergeleg-
ten Grundsätze sind unabänderlich.  
Artikel 1 garantiert die Menschenwürde 
und unterstreicht die Rechtsverbindlichkeit 
der Grundrechte. Artikel 20 beschreibt 
Staatsprinzipien wie Demokratie, Rechts-
staat und Sozialstaat.

Quelle: https://www.bundestag.de/parlament/
aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz, 
abgerufen am 30. September 2021

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz
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THEMATISCHE ÜBERSICHT

Redaktionelle Hinweise: Die Schreibweise in den Texten blieb unverändert,  
soweit es sich um Verfassungs- bzw. Quellendokumente handelt.
Die bei den einzelnen Artikeln des Grundgesetzes in eckigen Klammern  
aufge führten Gegenstandsbezeichnungen sind redaktioneller Art. Sie sollen  
der besseren Orientierung dienen und gehören nicht zum Text des Grundgesetzes.

Präambel   91

I. Die Grundrechte   92
Artikel 1 [Menschenwürde, Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt]   92
Artikel 2 [Allgemeine Handlungsfreiheit, Freiheit der Person, Recht auf Leben]   92
Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz, Gleich berechtigung von Männern 

und Frauen, Diskriminierungsverbote]    92
Artikel 4 [Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit]   92
Artikel 5 [Meinungs-, Informations-, Presse freiheit, Kunst und Wissenschaft]    93
Artikel 6 [Ehe und Familie, nichteheliche Kinder]   93
Artikel 7 [Schulwesen]   93
Artikel 8 [Versammlungsfreiheit]    94
Artikel 9 [Vereinigungs-, Koalitionsfreiheit]   94
Artikel 10 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis]    94
Artikel 11 [Freizügigkeit]    95
Artikel 12 [Berufsfreiheit, Verbot der Zwangsarbeit]    95
Artikel 12a [Wehr- und Dienstpflicht]   95
Artikel 13 [Unverletzlichkeit der Wohnung]   96
Artikel 14 [Eigentum, Erbrecht, Enteignung]   97
Artikel 15 [Sozialisierung]   97
Artikel 16 [Verbot der Ausbürgerung, Auslieferung]    97
Artikel 16a [Asylrecht]    98
Artikel 17 [Petitionsrecht]    99
Artikel 17a [Grundrechtsbeschränkungen im Wehrbereich]   99
Artikel 18 [Verwirkung von Grundrechten]   99
Artikel 19 [Einschränkung von Grundrechten, Wesensgehalts-, Rechtswegegarantie]   99

Thematische Übersicht über die Artikel des Grundgesetzes
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II. Der Bund und die Länder   100
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Präambel

Im Bewußtsein seiner Verantwortung  
vor Gott und den Menschen,  
von dem Willen beseelt, 
als gleichberechtigtes Glied  
in einem vereinten Europa  
dem Frieden der Welt zu dienen, 
hat sich das Deutsche Volk  
kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt  
dieses Grundgesetz gegeben. 
Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein  
und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung  
die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. 
Damit gilt dieses Grundgesetz  
für das gesamte Deutsche Volk.



Artikel 1  
[Menschenwürde, Grundrechtsbindung 
der staatlichen Gewalt]

(1) Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist  
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum 
zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte bin-
den Gesetzgebung, vollziehende Gewalt 
und Rechtsprechung als unmittelbar gel-
tendes Recht.

Artikel 2  
[Allgemeine Handlungsfreiheit, Freiheit 
der Person, Recht auf Leben]

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfal-
tung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte 
darf nur auf Grund eines Gesetzes ein-
gegriffen werden.

Artikel 3  
[Gleichheit vor dem Gesetz, Gleich-
berechtigung von Männern und Frauen, 
Diskriminierungsverbote] 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden.

Artikel 4  
[Glaubens-, Gewissens- und  
Bekenntnisfreiheit]

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewis-
sens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird 
gewährleistet.

I.  
DIE GRUNDRECHTE
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(3) Niemand darf gegen sein Gewissen 
zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwun-
gen werden. Das Nähere regelt ein 
Bundes gesetz.

Artikel 5  
[Meinungs-, Informations-, Presse freiheit, 
Kunst und Wissenschaft] 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung  
in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern  
und zu verbreiten und sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten. Die Pressefreiheit und die 
Freiheit der Berichterstattung durch Rund-
funk und Film werden gewährleistet.  
Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in 
den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, 
den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend und in dem Recht  
der persönlichen Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre ent-
bindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Artikel 6  
[Ehe und Familie, nichteheliche Kinder]

(1) Ehe und Familie stehen unter dem 
besonderen Schutze der staatlichen  
Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder  
sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 
Über ihre Betätigung wacht die staatliche 
Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsbe-
rechtigten dürfen Kinder nur auf Grund 

eines Gesetzes von der Familie getrennt 
werden, wenn die Erziehungsberechtigten 
versagen oder wenn die Kinder aus ande-
ren Gründen zu verwahrlosen drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den 
Schutz und die Fürsorge der Gemein-
schaft.

(5) Den unehelichen Kindern sind durch 
die Gesetzgebung die gleichen Bedingun-
gen für ihre leibliche und seelische Ent-
wicklung und ihre Stellung in der Gesell-
schaft zu schaffen wie den ehelichen 
Kindern.

Artikel 7  
[Schulwesen]

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter 
der Aufsicht des Staates.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das 
Recht, über die Teilnahme des Kindes am 
Religionsunterricht zu bestimmen.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffent-
lichen Schulen mit Ausnahme der bekennt-
nisfreien Schulen ordent liches Lehrfach. 
Unbeschadet des staat lichen Aufsichts-
rechtes wird der Religionsunterricht in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein 
Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet 
werden, Religions unterricht zu erteilen.

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten 
Schulen wird gewährleistet. Private  
Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen 
bedürfen der Genehmigung des Staates 
und unterstehen den Landesgesetzen. Die 
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die  
privaten Schulen in ihren Lehrzielen und 



94 GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I. Die Grundrechte

Einrichtungen sowie in der wissenschaft-
lichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht 
hinter den öffentlichen Schulen zurückste-
hen und eine Sonderung der Schüler nach 
den Besitzverhältnissen der Eltern nicht 
gefördert wird. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn die wirtschaftliche und 
rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht 
genügend gesichert ist.

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzu-
lassen, wenn die Unterrichtsverwaltung  
ein besonderes pädagogisches Interesse 
anerkennt oder, auf Antrag von Erzie-
hungsberechtigten, wenn sie als Gemein-
schaftsschule, als Bekenntnis- oder Welt-
anschauungsschule errichtet werden soll 
und eine öffentliche Volksschule dieser 
Artikel in der Gemeinde nicht besteht.

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 8  
[Versammlungsfreiheit] 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich 
ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln.

(2) Für Versammlungen unter freiem Him-
mel kann dieses Recht durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes beschränkt  
werden.

Artikel 9  
[Vereinigungs-, Koalitionsfreiheit]

(1) Alle Deutschen haben das Recht,  
Vereine und Gesellschaften zu bilden.

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder 
deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider-
laufen oder die sich gegen die ver-

fassungsmäßige Ordnung oder gegen den 
Gedanken der Völkerverständigung rich-
ten, sind verboten.

(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann 
und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, 
die dieses Recht einschränken oder zu 
behindern suchen, sind nichtig, hierauf 
gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. 
Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 
Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 
91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe 
richten, die zur Wahrung und Förderung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 
geführt werden.

Artikel 10  
[Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis] 

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und 
Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund 
eines Gesetzes angeordnet werden.  
Dient die Beschränkung dem Schutze  
der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung oder des Bestandes oder der 
Sicherung des Bundes oder eines Landes, 
so kann das Gesetz bestimmen, daß sie 
dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und 
daß an die Stelle des Rechts weges die 
Nachprüfung durch von der Volksvertretung 
bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
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Artikel 11  
[Freizügigkeit] 

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit 
im ganzen Bundesgebiet.

(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes und nur für 
die Fälle eingeschränkt werden, in denen 
eine ausreichende Lebensgrundlage nicht 
vorhanden ist und der Allgemeinheit dar-
aus besondere Lasten entstehen würden 
oder in denen es zur Abwehr einer drohen-
den Gefahr für den Bestand oder die frei-
heitliche demokratische Grundordnung 
des Bundes oder eines Landes, zur 
Bekämpfung von Seuchengefahr, Natur-
katastrophen oder besonders schweren 
Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend 
vor Verwahrlosung oder um strafbaren 
Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

Artikel 12  
[Berufsfreiheit, Verbot der Zwangsarbeit] 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, 
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu 
wählen. Die Berufsausübung kann durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
geregelt werden.

(2) Niemand darf zu einer bestimmten 
Arbeit gezwungen werden, außer im Rah-
men einer herkömmlichen allge meinen, für 
alle gleichen öffentlichen Dienstleistungs-
pflicht.

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gericht-
lich angeordneten Freiheits    ent ziehung 
zulässig.

Artikel 12a  
[Wehr- und Dienstpflicht]

(1) Männer können vom vollendeten acht-
zehnten Lebensjahr an zum Dienst in den 
Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder 
in einem Zivilschutzverband verpflichtet 
werden.

(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegs-
dienst mit der Waffe verweigert, kann zu 
einem Ersatzdienst verpflichtet werden. 
Die Dauer des Ersatzdienstes darf die 
Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. 
Das Nähere regelt ein Gesetz, das die 
Freiheit der Gewissensentscheidung nicht 
beeinträchtigen darf und auch eine Mög-
lichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, 
die in keinem Zusammenhang mit den 
Verbänden der Streitkräfte und des Bun-
desgrenzschutzes steht.

(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem 
Dienst nach Absatz 1 oder 2 herange zogen 
sind, können im Verteidigungsfalle durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu 
zivilen Dienstleistungen für Zwecke der 
Verteidigung einschließlich des Schutzes 
der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse 
verpflichtet werden; Verpflichtungen in 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher 
Aufgaben oder solcher hoheitlichen Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung, die nur 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis erfüllt werden können, zulässig. 
Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei 
den Streitkräften, im Bereich ihrer Versor-
gung sowie bei der öffentlichen Verwaltung 
begründet werden; Verpflichtungen in 
Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Ver-
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sorgung der Zivilbevölkerung sind nur 
zulässig, um ihren lebensnotwendigen 
Bedarf zu decken oder ihren Schutz 
sicherzustellen.

(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf 
an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sani-
täts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten 
militärischen Lazarettorganisation nicht 
auf freiwilliger Grundlage gedeckt wer-
den, so können Frauen vom vollendeten 
achtzehnten bis zum vollendeten fünfund-
fünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes zu derartigen 
Dienstleistungen herangezogen werden. 
Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit 
der Waffe verpflichtet werden.

(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle 
können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur 
nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 
begründet werden. Zur Vor bereitung auf 
Dienstleistungen nach Absatz 3, für die 
besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten 
erforderlich sind, kann durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme 
an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht 
gemacht werden. Satz 1 findet insoweit 
keine Anwendung.

(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf 
an Arbeitskräften für die in Absatz 3  
Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger 
Grundlage nicht gedeckt werden, so kann 
zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit 
der Deutschen, die Ausübung eines Berufs 
oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Ver-
teidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 ent-
sprechend.

Artikel 13  
[Unverletzlichkeit der Wohnung]

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den 
Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch 
die in den Gesetzen vorgesehenen anderen 
Organe angeordnet und nur in der dort 
vorgeschriebenen Form durchgeführt wer-
den.

(3) Begründen bestimmte Tatsachen den 
Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz 
einzeln bestimmte besonders schwere 
Straftat begangen hat, so dürfen zur Ver-
folgung der Tat auf Grund richterlicher 
Anordnung technische Mittel zur akusti-
schen Überwachung von Wohnungen, in 
denen der Beschuldigte sich vermutlich 
aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erfor-
schung des Sachverhalts auf andere 
Weise unverhältnismäßig erschwert oder 
aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu 
befristen. Die Anordnung erfolgt durch 
einen mit drei Richtern besetzten Spruch-
körper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie 
auch durch einen einzelnen Richter getrof-
fen werden.

(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit, insbesondere 
einer gemeinen Gefahr oder einer Lebens-
gefahr, dürfen technische Mittel zur Über-
wachung von Wohnungen nur auf Grund 
richterlicher Anordnung eingesetzt werden. 
Bei Gefahr im Verzuge kann die Maß-
nahme auch durch eine andere gesetzlich 
bestimmte Stelle angeordnet werden; eine 
richterliche Entscheidung ist unverzüglich 
nachzuholen.
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(5) Sind technische Mittel ausschließlich 
zum Schutze der bei einem Einsatz in 
Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, 
kann die Maßnahme durch eine gesetzlich 
bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine 
anderweitige Verwertung der hierbei 
erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke 
der Strafverfolgung oder der Gefahrenab-
wehr und nur zulässig, wenn zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich 
festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist 
die richterliche Entscheidung unverzüglich 
nachzuholen.

(6) Die Bundesregierung unterrichtet den 
Bundestag jährlich über den nach Absatz 
3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich 
des Bundes nach Absatz 4 und, soweit 
richterlich überprüfungsbedürftig, nach 
Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer  
Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes  
Gremium übt auf der Grundlage dieses 
Berichts die parlamentarische Kontrolle 
aus. Die Länder gewährleisten eine gleich-
wertige parlamentarische Kontrolle.

(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen 
im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen 
Gefahr oder einer Lebensgefahr für ein-
zelne Personen, auf Grund eines Gesetzes 
auch zur Verhütung dringender Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere zur Behebung der Raumnot, 
zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder 
zum Schutze gefährdeter Jugendlicher 
vorgenommen werden.

Artikel 13 Abs. 3: Eingef. durch Artikel 1 Nr. 
1 G v. 26.03.1998 I 610 mWv 01.04.1998; 
mit GG Artikel 79 Abs. 3  
vereinbar gem. BVerfGE v. 03.03.2004  
(1 BvR 2378/98, 1 BvR 1084/99)

Artikel 14  
[Eigentum, Erbrecht, Enteignung]

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden 
gewährleistet. Inhalt und Schranken wer-
den durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der 
Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
erfolgen, das Artikel und Ausmaß der Ent-
schädigung regelt. Die Entschädigung ist 
unter gerechter Abwägung der Interessen 
der Allgemeinheit und der Beteiligten zu 
bestimmen. Wegen der Höhe der Entschä-
digung steht im Streitfalle der Rechtsweg 
vor den ordentlichen Gerichten offen.

Artikel 15  
[Sozialisierung]

Grund und Boden, Naturschätze und Pro-
duktionsmittel können zum Zwecke der 
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das 
Artikel und Ausmaß der Entschädigung 
regelt, in Gemeineigentum oder in andere 
Formen der Gemeinwirtschaft überführt 
werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 
14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

Artikel 16  
[Verbot der Ausbürgerung, Auslieferung] 

(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf 
nicht entzogen werden. Der Verlust der 
Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund 
eines Gesetzes und gegen den Willen des 
Betroffenen nur dann eintreten, wenn der 
Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
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(2) Kein Deutscher darf an das Ausland 
ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann 
eine abweichende Regelung für Ausliefe-
rungen an einen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder an einen internationa-
len Gerichtshof getroffen werden, soweit 
rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.

Artikel 16a  
[Asylrecht] 

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, 
wer aus einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften oder aus einem 
anderen Drittstaat einreist, in dem die 
Anwendung des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge und der 
Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten sichergestellt 
ist. Die Staaten außerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaften, auf die die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 zutreffen, wer-
den durch Gesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, bestimmt. 

In den Fällen des Satzes 1 können aufent-
haltsbeendende Maßnahmen unabhängig 
von einem hiergegen eingelegten Rechts-
behelf vollzogen werden.

(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung  
des Bundesrates bedarf, können Staaten 
bestimmt werden, bei denen auf Grund 
der Rechtslage, der Rechtsanwendung 
und der allgemeinen politischen Ver-
hältnisse gewährleistet erscheint, daß  
dort weder politische Verfolgung noch 
unmenschliche oder erniedrigende Bestra-
fung oder Behandlung stattfindet. Es wird 
vermutet, daß ein Ausländer aus einem 

solchen Staat nicht verfolgt wird, solange 
er nicht Tatsachen vorträgt, die die 
Annahme begründen, daß er entgegen 
dieser Vermutung politisch verfolgt wird.

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen wird in den Fällen des Absat-
zes 3 und in anderen Fällen, die offensicht-
lich unbegründet sind oder als offensicht-
lich unbegründet gelten, durch das Gericht 
nur ausgesetzt, wenn ernst liche Zweifel  
an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
bestehen; der Prüfungsumfang kann ein-
geschränkt werden und verspätetes Vor-
bringen unberücksichtigt bleiben. Das 
Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrecht-
lichen Verträgen von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften untereinan-
der und mit dritten Staaten nicht entgegen, 
die unter Beachtung der Verpflichtungen 
aus dem Abkommen über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge und der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, deren Anwendung in den 
Vertragsstaaten sichergestellt sein muß, 
Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung 
von Asylbegehren einschließlich der 
gegenseitigen Anerkennung von Asylent-
scheidungen treffen.

Artikel 16a: Eingef. durch Artikel 1 Nr. 2 G 
v. 28.06.1993 I 1002 mWv 30.06.1993;  
mit Artikel 79 Abs. 3 GG (100-1) vereinbar 
gem. BVerfGE v. 14.05.1996 I 952  
(2 BvR 1938/93, 2 BvR 2315/93)
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Artikel 17  
[Petitionsrecht] 

Jedermann hat das Recht, sich einzeln 
oder in Gemeinschaft mit anderen schrift-
lich mit Bitten oder Beschwerden an die 
zuständigen Stellen und an die Volksver-
tretung zu wenden.

Artikel 17a  
[Grundrechtsbeschränkungen im  
Wehrbereich]

(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatz-
dienst können bestimmen, daß für die 
Angehörigen der Streitkräfte und des 
Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- 
oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine 
Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 
Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht 
der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und 
das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es 
das Recht gewährt, Bitten oder Beschwer-
den in Gemeinschaft mit anderen vorzu-
bringen, eingeschränkt werden.

(2) Gesetze, die der Verteidigung ein-
schließlich des Schutzes der Zivilbevöl-
kerung dienen, können bestimmen,  
daß die Grundrechte der Freizügigkeit 
(Artikel 11) und der Unverletzlichkeit  
der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt 
werden.

Artikel 18  
[Verwirkung von Grundrechten]

Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, 
insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 
Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), 
die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die 

Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), 
das Eigentum (Artikel 14) oder das Asyl-
recht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die 
freiheitliche demo kratische Grundordnung 
mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. 
Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden 
durch das Bundesverfassungsgericht aus-
gesprochen.

Artikel 19  
[Einschränkung von Grundrechten, 
Wesensgehalts-, Rechtswegegarantie]

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein 
Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes eingeschränkt werden 
kann, muß das Gesetz allgemein und nicht 
nur für den Einzelfall gelten. Außerdem 
muß das Gesetz das Grundrecht unter 
Angabe des Artikels nennen.

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in 
seinem Wesensgehalt angetastet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch für inlän-
dische juristische Personen, soweit sie 
ihrem Wesen nach auf diese anwendbar 
sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche 
Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht 
ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine 
andere Zuständigkeit nicht begründet ist, 
ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 
Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.



Artikel 20  
[Staatsstrukturprinzipien,  
Widerstandsrecht]

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstim-
mungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfas-
sungsmäßige Ordnung, die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung sind an 
Gesetz und Recht gebunden.

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese 
Ordnung zu beseitigen, haben alle Deut-
schen das Recht zum Widerstand, wenn 
andere Abhilfe nicht möglich ist.

Artikel 20a  
[Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen]

Der Staat schützt auch in Verantwortung 
für die künftigen Generationen die natür-
lichen Lebensgrundlagen und die Tiere im 
Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-
nung durch die Gesetzgebung und nach 
Maßgabe von Gesetz und Recht durch  
die vollziehende Gewalt und die Recht-
sprechung.

Artikel 21  
[Parteien]

(1) Die Parteien wirken bei der poli tischen 
Willensbildung des Volkes mit. Ihre Grün-
dung ist frei. Ihre innere Ordnung muß 
demokratischen Grundsätzen entsprechen. 
Sie müssen über die Herkunft und Verwen-
dung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen 
öffentlich Rechenschaft geben.

(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder 
nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf 
ausgehen, die freiheitliche demokratische 
Grundordnung zu beeinträch tigen oder zu 
beseitigen oder den Bestand der Bundes-
republik Deutschland zu gefährden, sind 
verfassungswidrig.

(3) Parteien, die nach ihren Zielen oder 
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf aus-
gerichtet sind, die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung zu beeinträchtigen 
oder zu beseitigen oder den Bestand der 
Bundesrepublik Deutschland zu gefähr-
den, sind von staatlicher Finan zierung aus-
geschlossen. Wird der Ausschluss festge-
stellt, so entfällt auch eine steuerliche 
Begünstigung dieser Parteien und von 
Zuwendungen an diese Parteien.

(4) Über die Frage der Verfassungswidrig-
keit nach Absatz 2 sowie über den Aus-

II.  
DER BUND UND DIE LÄNDER
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schluss von staatlicher Finanzierung nach 
Absatz 3 entscheidet das Bundesverfas-
sungsgericht.

(5) Das Nähere regeln Bundesgesetze.

Artikel 22  
[Hauptstadt Berlin, Bundesflagge]

(1) Die Hauptstadt der Bundesrepublik 
Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation 
des Gesamtstaates in der Hauptstadt  
ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird 
durch Bundesgesetz geregelt.

(2) Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.

Artikel 23  
[Europäische Union]

(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Euro-
pas wirkt die Bundesrepublik Deutschland 
bei der Entwicklung der Europäischen 
Union mit, die demokra tischen, rechts-
staatlichen, sozialen und föderativen 
Grundsätzen und dem Grundsatz der Sub-
sidiarität verpflichtet ist und einen diesem 
Grundgesetz im wesentlichen vergleich-
baren Grundrechtsschutz gewährleistet. 
Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit 
Zustimmung des Bundesrates Hoheits-
rechte über tragen. Für die Begründung 
der Europäischen Union sowie für Ände-
rungen ihrer vertraglichen Grundlagen 
und vergleichbare Regelungen, durch die 
dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach 
geändert oder ergänzt wird oder solche 
Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht 
werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.

(1a) Der Bundestag und der Bundesrat 
haben das Recht, wegen Verstoßes eines 
Gesetzgebungsakts der Europäischen 
Union gegen das Subsidiaritätsprinzip vor 
dem Gerichtshof der Europäischen Union 
Klage zu erheben. Der Bundestag ist 
hierzu auf Antrag eines Viertels seiner Mit-
glieder verpflichtet. Durch Gesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, kön-
nen für die Wahrnehmung der Rechte, die 
dem Bundestag und dem Bundesrat in den 
vertraglichen Grund lagen der Europäischen 
Union eingeräumt sind, Ausnahmen von 
Artikel 42 Abs. 2 Satz 1 und Artikel 52 Abs. 
3 Satz 1 zugelassen werden.

(2) In Angelegenheiten der Europäischen 
Union wirken der Bundestag und durch 
den Bundesrat die Länder mit. Die Bun-
desregierung hat den Bundestag und den 
Bundesrat umfassend und zum frühest-
möglichen Zeitpunkt zu unterrichten.

(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundes-
tag Gelegenheit zur Stellungnahme vor 
ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten 
der Europäischen Union. Die Bundesregie-
rung berücksichtigt die Stellungnahmen 
des Bundestages bei den Verhandlungen. 
Das Nähere regelt ein Gesetz.

(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung 
des Bundes zu beteiligen, soweit er an 
einer entsprechenden innerstaat lichen 
Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit 
die Länder innerstaatlich zuständig wären.

(5) Soweit in einem Bereich ausschließ-
licher Zuständigkeiten des Bundes Interes-
sen der Länder berührt sind oder soweit im 
übrigen der Bund das Recht zur Gesetzge-
bung hat, berücksichtigt die Bundesregie-
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rung die Stellungnahme des Bundesrates. 
Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbe-
fugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer 
Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren 
betroffen sind, ist bei der Willensbildung 
des Bundes insoweit die Auffassung des 
Bundesrates maßgeblich zu berücksichti-
gen; dabei ist die gesamtstaatliche Ver-
antwortung des Bundes zu wahren. In 
Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhö-
hungen oder Einnahmeminderungen für 
den Bund führen können, ist die Zustim-
mung der Bundesregierung erforderlich.

(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließ liche 
Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf 
den Gebieten der schulischen Bildung, der 
Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, 
wird die Wahrnehmung der Rechte, die 
der Bundesrepublik Deutschland als Mit-
gliedstaat der Europäischen Union zuste-
hen, vom Bund auf einen vom Bundesrat 
benannten Vertreter der Länder übertra-
gen. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt 
unter Beteiligung und in Abstimmung mit 
der Bundesregierung; dabei ist die 
gesamtstaatliche Verantwortung des  
Bundes zu wahren.

(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 
regelt ein Gesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf.

Artikel 24  
[Übertragung von Hoheitsrechten auf  
zwischenstaatliche Einrichtungen]

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheits-
rechte auf zwischenstaatliche Einrichtun-
gen übertragen.

(1a) Soweit die Länder für die Ausübung 
der staatlichen Befugnisse und die Erfül-
lung der staatlichen Aufgaben zuständig 
sind, können sie mit Zustimmung der Bun-
desregierung Hoheitsrechte auf grenz-
nachbarschaftliche Einrichtungen übertra-
gen.

(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des 
Friedens einem System gegenseitiger kol-
lektiver Sicherheit einordnen; er wird hier-
bei in die Beschränkungen seiner Hoheits-
rechte einwilligen, die eine friedliche und 
dauerhafte Ordnung in Europa und zwi-
schen den Völkern der Welt herbeiführen 
und sichern.

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Strei-
tigkeiten wird der Bund Vereinbarungen 
über eine allgemeine, umfassende, obli-
gatorische, internationale Schiedsge-
richtsbarkeit beitreten.

Artikel 25  
[Völkerrecht und Bundesrecht]

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes 
sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie 
gehen den Gesetzen vor und erzeugen 
Rechte und Pflichten unmittelbar für die 
Bewohner des Bundesgebietes.

Artikel 26  
[Verbot der Vorbereitung eines Angriffs-
krieges; Kriegswaffenkontrolle]

(1) Handlungen, die geeignet sind und  
in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu 
stören, insbesondere die Führung eines 
Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfas-
sungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.
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(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen 
dürfen nur mit Genehmigung der Bundes-
regierung hergestellt, befördert und in Ver-
kehr gebracht werden. Das Nähere regelt 
ein Bundesgesetz.

Artikel 27  
[Handelsflotte]

Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden 
eine einheitliche Handelsflotte.

Artikel 28  
[Verfassung der Länder]

(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den 
Ländern muß den Grundsätzen des repub-
likanischen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaates im Sinne dieses Grundge-
setzes entsprechen. In den Ländern, Krei-
sen und Gemeinden muß das Volk eine 
Vertretung haben, die aus allgemeinen, 
unmittelbaren, freien, gleichen und gehei-
men Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wah-
len in Kreisen und Gemeinden sind auch 
Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe 
von Recht der Europäischen Gemeinschaft 
wahlberechtigt und wählbar. In Gemein-
den kann an die Stelle einer gewählten 
Körperschaft die Gemeindeversammlung 
treten.

(2) Den Gemeinden muß das Recht 
gewährleistet sein, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen 
der Gesetze in eigener Verantwortung  
zu regeln. Auch die Gemeindeverbände 
haben im Rahmen ihres gesetzlichen Auf-
gabenbereiches nach Maßgabe der 

Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. 
Die Gewährleistung der Selbstverwaltung 
umfaßt auch die Grundlagen der finanzi-
ellen Eigenverantwortung; zu diesen 
Grundlagen gehört eine den Gemeinden 
mit Hebesatzrecht zustehende wirtschafts-
kraftbezogene Steuerquelle.

(3) Der Bund gewährleistet, daß die ver-
fassungsmäßige Ordnung der Länder den 
Grundrechten und den Bestimmungen der 
Absätze 1 und 2 entspricht.

Artikel 29  
[Neugliederung des Bundesgebietes]

(1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert 
werden, um zu gewährleisten, daß die 
Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit 
die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam 
erfüllen können. Dabei sind die lands-
mannschaftliche Verbundenheit, die 
geschichtlichen und kulturellen Zusam-
menhänge, die wirtschaftliche Zweckmä-
ßigkeit sowie die Erfordernisse der Raum-
ordnung und der Landesplanung zu 
berücksichtigen.

(2) Maßnahmen zur Neugliederung des 
Bundesgebietes ergehen durch Bundes-
gesetz, das der Bestätigung durch Volks-
entscheid bedarf. Die betroffenen Länder 
sind zu hören.

(3) Der Volksentscheid findet in den Län-
dern statt, aus deren Gebieten oder 
Gebietsteilen ein neues oder neu 
umgrenztes Land gebildet werden soll 
(betroffene Länder). Abzustimmen ist über 
die Frage, ob die betroffenen Länder wie 
bisher bestehenbleiben sollen oder ob das 
neue oder neu umgrenzte Land gebildet 
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werden soll. Der Volksentscheid für die Bil-
dung eines neuen oder neu umgrenzten 
Landes kommt zustande, wenn in dessen 
künftigem Gebiet und insgesamt in den 
Gebieten oder Gebietsteilen eines betrof-
fenen Landes, deren Landeszugehörigkeit 
im gleichen Sinne geändert werden soll, 
jeweils eine Mehrheit der Änderung 
zustimmt. Er kommt nicht zustande, wenn 
im Gebiet eines der betroffenen Länder 
eine Mehrheit die Änderung ablehnt; die 
Ablehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn in 
einem Gebietsteil, dessen Zugehörigkeit zu 
dem betroffenen Land geändert werden 
soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
Änderung zustimmt, es sei denn, daß im 
Gesamtgebiet des betroffenen Landes 
eine Mehrheit von zwei Dritteln die Ände-
rung ablehnt.

(4) Wird in einem zusammenhängenden, 
abgegrenzten Siedlungs- und Wirtschafts-
raum, dessen Teile in mehreren Ländern 
liegen und der mindestens eine Million  
Einwohner hat, von einem Zehntel der in 
ihm zum Bundestag Wahlberechtigten 
durch Volksbegehren gefordert, daß für 
diesen Raum eine einheitliche Landeszu-
gehörigkeit herbeigeführt werde, so ist 
durch Bundesgesetz innerhalb von zwei 
Jahren entweder zu bestimmen, ob die 
Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 
geändert wird, oder daß in den betroffenen 
Ländern eine Volksbefragung statt findet.

(5) Die Volksbefragung ist darauf gerichtet 
festzustellen, ob eine in dem Gesetz vorzu-
schlagende Änderung der Landeszugehö-
rigkeit Zustimmung findet. Das Gesetz kann 
verschiedene, jedoch nicht mehr als zwei 
Vorschläge der Volksbefragung vorlegen. 

Stimmt eine Mehrheit einer vorgeschlage-
nen Änderung der Landeszugehörigkeit zu, 
so ist durch Bundes gesetz innerhalb von 
zwei Jahren zu bestimmen, ob die Landes-
zugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert 
wird. Findet ein der Volksbefragung vorge-
legter Vorschlag eine den Maßgaben des 
Absatzes 3 Satz 3 und 4 entsprechende 
Zustimmung, so ist innerhalb von zwei Jah-
ren nach der Durchführung der Volksbefra-
gung ein Bundesgesetz zur Bildung des 
vorgeschlagenen Landes zu erlassen, das 
der Bestätigung durch Volksentscheid 
nicht mehr bedarf.

(6) Mehrheit im Volksentscheid und in der 
Volksbefragung ist die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, wenn sie mindestens 
ein Viertel der zum Bundestag Wahlbe-
rechtigten umfaßt. Im übrigen wird das 
Nähere über Volksentscheid, Volksbegeh-
ren und Volksbefragung durch ein Bundes-
gesetz geregelt; dieses kann auch vorse-
hen, daß Volksbegehren innerhalb eines 
Zeitraumes von fünf Jahren nicht wieder-
holt werden können.

(7) Sonstige Änderungen des Gebiets-
bestandes der Länder können durch 
Staatsverträge der beteiligten Länder oder 
durch Bundesgesetz mit Zustimmung des 
Bundesrates erfolgen, wenn das Gebiet, 
dessen Landeszugehörigkeit geändert 
werden soll, nicht mehr als 50.000 Ein-
wohner hat. Das Nähere regelt ein Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates und der Mehrheit der Mitglieder 
des Bundestages bedarf. Es muß die 
Anhörung der betroffenen Gemeinden und 
Kreise vorsehen.
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(8) Die Länder können eine Neugliederung 
für das jeweils von ihnen umfaßte Gebiet 
oder für Teilgebiete abweichend von den 
Vorschriften der Absätze 2 bis 7 durch 
Staatsvertrag regeln. Die betrof fenen 
Gemeinden und Kreise sind zu hören.  
Der Staatsvertrag bedarf der Bestätigung 
durch Volksentscheid in jedem beteiligten 
Land. Betrifft der Staatsvertrag Teilgebiete 
der Länder, kann die Bestätigung auf 
Volksentscheide in diesen Teilgebieten 
beschränkt werden; Satz 5 zweiter Halb-
satz findet keine Anwendung. Bei einem 
Volksentscheid entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, wenn sie min-
destens ein Viertel der zum Bundestag 
Wahlberechtigten umfaßt; das Nähere 
regelt ein Bundesgesetz. Der Staatsver-
trag bedarf der Zustimmung des Bundes-
tages.

Artikel 30  
[Kompetenzverteilung zwischen Bund  
und Ländern]

Die Ausübung der staatlichen Befugnisse 
und die Erfüllung der staatlichen Aufga-
ben ist Sache der Länder, soweit dieses 
Grundgesetz keine andere Regelung trifft 
oder zuläßt.

Artikel 31  
[Vorrang des Bundesrechtes]

Bundesrecht bricht Landesrecht.

Artikel 32  
[Auswärtige Beziehungen]

(1) Die Pflege der Beziehungen zu auswär-
tigen Staaten ist Sache des Bundes.

(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, 
der die besonderen Verhältnisse eines  
Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu 
hören.

(3) Soweit die Länder für die Gesetzgebung 
zuständig sind, können sie mit Zustimmung 
der Bundesregierung mit auswärtigen 
Staaten Verträge abschließen.

Artikel 33  
[Staatsbürgerliche Gleichstellung  
aller Deutschen, öffentlicher Dienst, 
Berufsbeamtentum]

(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die 
gleichen staatsbürgerlichen Rechte und 
Pflichten.

(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eig-
nung, Befähigung und fachlichen Leistung 
gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.

(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbür-
gerlicher Rechte, die Zulassung zu öffent-
lichen Ämtern sowie die im öffentlichen 
Dienste erworbenen Rechte sind unabhän-
gig von dem religiösen Bekenntnis. Nie-
mandem darf aus seiner Zugehörigkeit 
oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekennt-
nisse oder einer Weltanschauung ein Nach-
teil erwachsen.

(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befug-
nisse ist als ständige Aufgabe in der Regel 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu 
übertragen, die in einem öffentlich-rechtli-
chen Dienst- und Treueverhältnis stehen.

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist 
unter Berücksichtigung der hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums zu 
regeln und fortzuentwickeln.
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Artikel 34  
[Haftung bei Amtspflichtverletzungen]

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm 
anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm 
einem Dritten gegenüber obliegende 
Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit 
grundsätzlich den Staat oder die Körper-
schaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit bleibt der 
Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch 
auf Schadensersatz und für den Rückgriff 
darf der ordentliche Rechtsweg nicht aus-
geschlossen werden.

Artikel 35  
[Rechts- und Amtshilfe, Katastrophenhilfe]

(1) Alle Behörden des Bundes und der Län-
der leisten sich gegenseitig Rechts- und 
Amtshilfe.

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederher-
stellung der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung kann ein Land in Fällen von 
besonderer Bedeutung Kräfte und Einrich-
tungen des Bundesgrenzschutzes zur 
Unterstützung seiner Polizei anfordern, 
wenn die Polizei ohne diese Unterstützung 
eine Aufgabe nicht oder nur unter erhebli-
chen Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur 
Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei 
einem besonders schweren Unglücksfall 
kann ein Land Polizeikräfte anderer Län-
der, Kräfte und Einrichtungen anderer Ver-
waltungen sowie des Bundesgrenzschutzes 
und der Streitkräfte anfordern.

(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder 
der Unglücksfall das Gebiet mehr als 
eines Landes, so kann die Bundesregie-
rung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung 

erforderlich ist, den Landesregierungen 
die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen 
Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie 
Einheiten des Bundesgrenzschutzes und 
der Streitkräfte zur Unterstützung der Poli-
zeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bun-
desregierung nach Satz 1 sind jederzeit 
auf Verlangen des Bundesrates, im übri-
gen unverzüglich nach Beseitigung der 
Gefahr aufzuheben.

Artikel 36  
[Personal der Bundesbehörden]

(1) Bei den obersten Bundesbehörden sind 
Beamte aus allen Ländern in angemesse-
nem Verhältnis zu verwenden. Die bei den 
übrigen Bundesbehörden beschäftigten 
Personen sollen in der Regel aus dem Lande 
genommen werden, in dem sie tätig sind.

(2) Die Wehrgesetze haben auch die Glie-
derung des Bundes in Länder und ihre 
besonderen landsmannschaftlichen Ver-
hältnisse zu berücksichtigen.

Artikel 37  
[Bundeszwang]

(1) Wenn ein Land die ihm nach dem 
Grundgesetze oder einem anderen Bun-
desgesetze obliegenden Bundespflichten 
nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrates die notwen-
digen Maßnahmen treffen, um das Land 
im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung 
seiner Pflichten anzuhalten.

(2) Zur Durchführung des Bundeszwanges 
hat die Bundesregierung oder ihr Beauf-
tragter das Weisungsrecht gegenüber 
allen Ländern und ihren Behörden.



III.  
DER BUNDESTAG

Artikel 38  
[Wahlrechtsgrundsätze, Rechtsstellung 
der Abgeordneten]

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages werden in allgemeiner, unmittel-
barer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen  
Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen unter-
worfen.

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer 
das Alter erreicht hat, mit dem die Volljäh-
rigkeit eintritt.

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundes-
gesetz.

Artikel 39  
[Wahlperiode, Einberufung der Sitzungen]

(1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der 
nachfolgenden Bestimmungen auf vier 
Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet 
mit dem Zusammentritt eines neuen Bun-
destages. Die Neuwahl findet frühestens 
sechsundvierzig, spätestens achtundvier-
zig Monate nach Beginn der Wahlperiode 
statt. Im Falle einer Auflösung des Bundes-
tages findet die Neuwahl innerhalb von 
sechzig Tagen statt.

(2) Der Bundestag tritt spätestens am drei-
ßigsten Tage nach der Wahl zusammen.

(3) Der Bundestag bestimmt den Schluß 
und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. 
Der Präsident des Bundestages kann ihn 
früher einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, 
wenn ein Drittel der Mitglieder, der Bun-
despräsident oder der Bundeskanzler es 
verlangen.

Artikel 40  
[Präsident, Geschäftsordnung]

(1) Der Bundestag wählt seinen Präsiden-
ten, dessen Stellvertreter und die Schrift-
führer. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Der Präsident übt das Hausrecht und 
die Polizeigewalt im Gebäude des Bundes-
tages aus. Ohne seine Genehmigung darf 
in den Räumen des Bundestages keine 
Durchsuchung oder Beschlagnahme statt-
finden.

Artikel 41  
[Wahlprüfung]

(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Bundes-
tages. Er entscheidet auch, ob ein Abge-
ordneter des Bundestages die Mitglied-
schaft verloren hat.
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(2) Gegen die Entscheidung des Bundes-
tages ist die Beschwerde an das Bundes-
verfassungsgericht zulässig.

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 42  
[Verhandlung, Abstimmung]

(1) Der Bundestag verhandelt öffentlich. 
Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder 
oder auf Antrag der Bundesregierung kann 
mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden. Über den Antrag 
wird in nichtöffentlicher Sitzung entschie-
den.

(2) Zu einem Beschlusse des Bundestages 
ist die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men erforderlich, soweit dieses Grund-
gesetz nichts anderes bestimmt. Für die 
vom Bundestage vorzunehmenden Wahlen 
kann die Geschäftsordnung Ausnahmen 
zulassen.

(3) Wahrheitsgetreue Berichte über die 
öffentlichen Sitzungen des Bundestages 
und seiner Ausschüsse bleiben von jeder 
Verantwortlichkeit frei.

Artikel 43  
[Anwesenheit der Regierungs- und  
Bundesratsmitglieder]

(1) Der Bundestag und seine Ausschüsse 
können die Anwesenheit jedes Mitgliedes 
der Bundesregierung verlangen.

(2) Die Mitglieder des Bundesrates und der 
Bundesregierung sowie ihre Beauftragten 
haben zu allen Sitzungen des Bundesta-
ges und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie müs-
sen jederzeit gehört werden.

Artikel 44  
[Untersuchungsausschüsse]

(1) Der Bundestag hat das Recht und auf 
Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die 
Pflicht, einen Untersuchungsausschuß ein-
zusetzen, der in öffentlicher Verhandlung 
die erforderlichen Beweise erhebt. Die 
Öffentlichkeit kann ausgeschlossen wer-
den.

(2) Auf Beweiserhebungen finden die Vor-
schriften über den Strafprozeß sinngemäß 
Anwendung. Das Brief-, Post- und Fern-
meldegeheimnis bleibt unberührt.

(3) Gerichte und Verwaltungsbehörden 
sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet.

(4) Die Beschlüsse der Untersuchungsaus-
schüsse sind der richterlichen Erörterung 
entzogen. In der Würdigung und Beurteilung 
des der Untersuchung zugrunde liegenden 
Sachverhaltes sind die Gerichte frei.

Artikel 45  
[Ausschuss für Angelegenheiten  
der Europäischen Union] 

Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für 
die Angelegenheiten der Europäischen 
Union. Er kann ihn ermächtigen, die 
Rechte des Bundestages gemäß Artikel 23 
gegenüber der Bundesregierung wahrzu-
nehmen. Er kann ihn auch ermächtigen, 
die Rechte wahrzunehmen, die dem Bun-
destag in den vertraglichen Grundlagen 
der Europäischen Union eingeräumt sind.
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Artikel 45a  
[Ausschüsse für Auswärtiges und  
für Verteidigung]

(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten und einen 
Ausschuß für Verteidigung.

(2) Der Ausschuß für Verteidigung hat auch 
die Rechte eines Untersuchungsausschus-
ses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mit-
glieder hat er die Pflicht, eine Angelegen-
heit zum Gegenstand seiner Untersuchung 
zu machen.

(3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet 
der Verteidigung keine Anwendung.

Artikel 45b  
[Wehrbeauftragter]

Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfs-
organ des Bundestages bei der Ausübung 
der parlamentarischen Kontrolle wird ein 
Wehrbeauftragter des Bundestages beru-
fen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 45c  
[Petitionsausschuss]

(1) Der Bundestag bestellt einen Petitions-
ausschuß, dem die Behandlung der nach 
Artikel 17 an den Bundestag gerichteten 
Bitten und Beschwerden obliegt.

(2) Die Befugnisse des Ausschusses zur 
Überprüfung von Beschwerden regelt ein 
Bundesgesetz.

Artikel 45d  
[Parlamentarisches Kontrollgremium]

(1) Der Bundestag bestellt ein Gremium zur 
Kontrolle der nachrichtendienstlichen 
Tätigkeit des Bundes.

(2) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 46  
[Indemnität und Immunität  
der Abgeordneten]

(1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit 
wegen seiner Abstimmung oder wegen 
einer Äußerung, die er im Bundestage 
oder in einem seiner Ausschüsse getan 
hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt 
oder sonst außerhalb des Bundestages zur 
Verantwortung gezogen werden. Dies gilt 
nicht für verleumderische Beleidigungen.

(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten 
Handlung darf ein Abgeordneter nur mit 
Genehmigung des Bundestages zur Ver-
antwortung gezogen oder verhaftet wer-
den, es sei denn, daß er bei Begehung  
der Tat oder im Laufe des folgenden Tages 
festgenommen wird.

(3) Die Genehmigung des Bundestages ist 
ferner bei jeder anderen Beschränkung 
der persönlichen Freiheit eines Abgeord-
neten oder zur Einleitung eines Verfahrens 
gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel 
18 erforderlich.

(4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfah-
ren gemäß Artikel 18 gegen einen Abge-
ordneten, jede Haft und jede sonstige 
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit 
sind auf Verlangen des Bundestages aus-
zusetzen.



110

Artikel 47  
[Zeugnisverweigerungsrecht]

Die Abgeordneten sind berechtigt, über 
Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als 
Abgeordnete oder denen sie in dieser 
Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, 
sowie über diese Tatsachen selbst das 
Zeugnis zu verweigern. Soweit dieses 
Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist  
die Beschlagnahme von Schriftstücken 
unzulässig.

Artikel 48  
[Ansprüche der Abgeordneten, Diäten]

(1) Wer sich um einen Sitz im Bundestage 
bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbe-
reitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.

(2) Niemand darf gehindert werden, das 
Amt eines Abgeordneten zu übernehmen 
und auszuüben. Eine Kündigung oder Ent-
lassung aus diesem Grunde ist unzulässig.

(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf 
eine angemessene, ihre Unabhängigkeit 
sichernde Entschädigung. Sie haben das 
Recht der freien Benutzung aller staatli-
chen Verkehrsmittel. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz.

Artikel 49  
(weggefallen)
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IV.  
DER BUNDESRAT

Artikel 50  
[Funktion]

Durch den Bundesrat wirken die Länder 
bei der Gesetzgebung und Verwaltung 
des Bundes und in Angelegenheiten der 
Europäischen Union mit.

Artikel 51  
[Zusammensetzung, Stimmenverhältnis]

(1) Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern 
der Regierungen der Länder, die sie 
bestellen und abberufen. Sie können 
durch andere Mitglieder ihrer Regierungen 
vertreten werden.

(2) Jedes Land hat mindestens drei Stim-
men, Länder mit mehr als zwei Millionen 
Einwohnern haben vier, Länder mit mehr 
als sechs Millionen Einwohnern fünf, Länder 
mit mehr als sieben Millionen Einwohnern 
sechs Stimmen.

(3) Jedes Land kann so viele Mitglieder 
entsenden, wie es Stimmen hat. Die Stim-
men eines Landes können nur einheitlich 
und nur durch anwesende Mitglieder oder 
deren Vertreter abgegeben werden.

Artikel 52  
[Präsident, Einberufung von Sitzungen; 
Beschlussfassung]

(1) Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten 
auf ein Jahr.

(2) Der Präsident beruft den Bundesrat ein. 
Er hat ihn einzuberufen, wenn die Vertreter 
von mindestens zwei Ländern oder die 
Bundesregierung es verlangen.

(3) Der Bundesrat faßt seine Beschlüsse 
mit mindestens der Mehrheit seiner Stim-
men. Er gibt sich eine Geschäfts ordnung. 
Er verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit 
kann ausgeschlossen werden.

(3a) Für Angelegenheiten der Europäi-
schen Union kann der Bundesrat eine 
Europakammer bilden, deren Beschlüsse 
als Beschlüsse des Bundesrates gelten; 
die Anzahl der einheitlich abzugebenden 
Stimmen der Länder bestimmt sich nach 
Artikel 51 Abs. 2.

(4) Den Ausschüssen des Bundesrates kön-
nen andere Mitglieder oder Beauftragte 
der Regierungen der Länder angehören.
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Artikel 53  
[Beteiligung der Bundesregierung]

Die Mitglieder der Bundesregierung haben 
das Recht und auf Verlangen die Pflicht, 
an den Verhandlungen des Bundesrates 
und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sie 
müssen jederzeit gehört werden. Der Bun-
desrat ist von der Bundesregierung über 
die Führung der Geschäfte auf dem lau-
fenden zu halten.



Artikel 53a  
[Zusammensetzung, Informationspflicht 
der Bundesregierung]

(1) Der Gemeinsame Ausschuß besteht zu 
zwei Dritteln aus Abgeordneten des Bun-
destages, zu einem Drittel aus Mitgliedern 
des Bundesrates. Die Abgeordneten wer-
den vom Bundestage entsprechend dem 
Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt; 
sie dürfen nicht der Bundesregierung 
angehören. Jedes Land wird durch ein von 
ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates 
vertreten; diese Mitglieder sind nicht an 
Weisungen gebunden. Die Bildung des 
Gemeinsamen Ausschusses und sein Ver-
fahren werden durch eine Geschäftsord-
nung geregelt, die vom Bundestage zu 
beschließen ist und der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf.

(2) Die Bundesregierung hat den Gemein-
samen Ausschuß über ihre Planungen für 
den Verteidigungsfall zu unterrichten. Die 
Rechte des Bundes tages und seiner Aus-
schüsse nach Artikel 43 Abs. 1 bleiben 
unberührt.

IVA.  
GEMEINSAMER AUSSCHUß



Artikel 54  
[Wahl durch die Bundesversammlung]

(1) Der Bundespräsident wird ohne Aus-
sprache von der Bundesversammlung 
gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der 
das Wahlrecht zum Bundestage besitzt 
und das vierzigste Lebensjahr vollendet hat.

(2) Das Amt des Bundespräsidenten dau-
ert fünf Jahre. Anschließende Wiederwahl 
ist nur einmal zulässig.

(3) Die Bundesversammlung besteht aus 
den Mitgliedern des Bundestages und 
einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die 
von den Volksvertretungen der Länder 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt werden.

(4) Die Bundesversammlung tritt spätes-
tens dreißig Tage vor Ablauf der Amtszeit 
des Bundespräsidenten, bei vorzeitiger 
Beendigung spätestens dreißig Tage nach 
diesem Zeitpunkt zusammen. Sie wird von 
dem Präsidenten des Bundes tages einbe-
rufen.

(5) Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt 
die Frist des Absatzes 4 Satz 1 mit dem 
ersten Zusammentritt des Bundestages.

(6) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehr-
heit der Mitglieder der Bundesversamm-
lung erhält. Wird diese Mehrheit in zwei 
Wahlgängen von keinem Bewerber 
erreicht, so ist gewählt, wer in einem weite-
ren Wahlgang die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt.

(7) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 55  
[Unvereinbarkeiten]

(1) Der Bundespräsident darf weder der 
Regierung noch einer gesetzgebenden 
Körperschaft des Bundes oder eines Lan-
des angehören.

(2) Der Bundespräsident darf kein anderes 
besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen 
Beruf ausüben und weder der Leitung 
noch dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb 
gerichteten Unternehmens angehören.

Artikel 56  
[Amtseid]

Der Bundespräsident leistet bei seinem 
Amtsantritt vor den versammelten Mitglie-
dern des Bundestages und des Bundes-
rates folgenden Eid:

»Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem 
Wohle des deutschen Volkes widmen, sei-

V.  
DER BUNDESPRÄSIDENT
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nen Nutzen mehren, Schaden von ihm 
wenden, das Grundgesetz und die 
Gesetze des Bundes wahren und verteidi-
gen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen 
und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde. So wahr mir Gott helfe.«

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteue-
rung geleistet werden.

Artikel 57  
[Stellvertreter]

Die Befugnisse des Bundespräsidenten 
werden im Falle seiner Verhinderung oder 
bei vorzeitiger Erledigung des Amtes 
durch den Präsidenten des Bundesrates 
wahrgenommen.

Artikel 58  
[Gegenzeichnung]

Anordnungen und Verfügungen des Bun-
despräsidenten bedürfen zu ihrer Gültig-
keit der Gegenzeichnung durch den Bun-
deskanzler oder durch den zuständigen 
Bundesminister. Dies gilt nicht für die 
Ernennung und Entlassung des Bundes-
kanzlers, die Auflösung des Bundestages 
gemäß Artikel 63 und das Ersuchen 
gemäß Artikel 69 Abs. 3.

Artikel 59  
[Völkerrechtliche Vertretung des Bundes, 
Vertragsgesetz]

(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund 
völkerrechtlich. Er schließt im Namen des 
Bundes die Verträge mit auswärtigen 
Staaten. Er beglaubigt und empfängt die 
Gesandten.

(2) Verträge, welche die politischen Bezie-
hungen des Bundes regeln oder sich auf 
Gegenstände der Bundesgesetzgebung 
beziehen, bedürfen der Zustimmung oder 
der Mitwirkung der jeweils für die Bundes-
gesetzgebung zuständigen Körperschaften 
in der Form eines Bundesgesetzes. Für 
Verwaltungsabkommen gelten die Vor-
schriften über die Bundesverwaltung ent-
sprechend.

Artikel 59a
(weggefallen)

Artikel 60  
[Ernennung und Entlassung der Bundes-
richter, Bundesbeamten und Soldaten, 
Begnadigungsrecht]

(1) Der Bundespräsident ernennt und ent-
läßt die Bundesrichter, die Bundesbeam-
ten, die Offiziere und Unteroffiziere, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Er übt im Einzelfalle für den Bund das 
Begnadigungsrecht aus.

(3) Er kann diese Befugnisse auf andere 
Behörden übertragen.

(4) Die Absätze 2 bis 4 des Artikels 46 fin-
den auf den Bundespräsidenten entspre-
chende Anwendung.

Artikel 61  
[Präsidentenanklage vor dem Bundes-
verfassungsgericht]

(1) Der Bundestag oder der Bundesrat kön-
nen den Bundespräsidenten wegen vor-
sätzlicher Verletzung des Grundge setzes 
oder eines anderen Bundesgesetzes vor 
dem Bundesverfassungsgericht anklagen. 
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Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß 
von mindestens einem Viertel der Mitglieder 
des Bundestages oder einem Viertel der 
Stimmen des Bundesrates gestellt werden. 
Der Beschluß auf Erhebung der Anklage 
bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Bundestages oder von zwei 
Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Die 
Anklage wird von einem Beauftragten der 
anklagenden Körperschaft vertreten.

(2) Stellt das Bundesverfassungsgericht 
fest, daß der Bundespräsident einer vor-
sätzlichen Verletzung des Grundgesetzes 
oder eines anderen Bundesgesetzes schul-
dig ist, so kann es ihn des Amtes für verlus-
tig erklären. Durch einstweilige Anordnung 
kann es nach der Erhebung der Anklage 
bestimmen, daß er an der Ausübung seines 
Amtes verhindert ist.



Artikel 62  
[Zusammensetzung]

Die Bundesregierung besteht aus dem 
Bundeskanzler und aus den Bundesminis-
tern.

Artikel 63  
[Wahl und Ernennung des Bundeskanzlers]

(1) Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag 
des Bundespräsidenten vom Bundestage 
ohne Aussprache gewählt.

(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehr-
heit der Mitglieder des Bundestages auf 
sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bun-
despräsidenten zu ernennen.

(3) Wird der Vorgeschlagene nicht 
gewählt, so kann der Bundestag binnen 
vierzehn Tagen nach dem Wahlgange mit 
mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen 
Bundeskanzler wählen.

(4) Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist 
nicht zustande, so findet unverzüglich ein 
neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, 
wer die meisten Stimmen erhält. Vereinigt 
der Gewählte die Stimmen der Mehrheit 
der Mitglieder des Bundestages auf sich, 
so muß der Bundespräsident ihn binnen 
sieben Tagen nach der Wahl ernennen. 

Erreicht der Gewählte diese Mehrheit 
nicht, so hat der Bundespräsident binnen 
sieben Tagen entweder ihn zu ernennen 
oder den Bundestag aufzulösen.

Artikel 64  
[Ernennung und Entlassung  
der Bundesminister]

(1) Die Bundesminister werden auf Vor-
schlag des Bundeskanzlers vom Bundes-
präsidenten ernannt und entlassen.

(2) Der Bundeskanzler und die Bundesmi-
nister leisten bei der Amtsübernahme vor 
dem Bundestage den in Artikel 56 vorge-
sehenen Eid.

Artikel 65  
[Verantwortungsverteilung in  
der Bundes regierung, Richtlinien-
kompetenz des Bundes kanzlers]

Der Bundeskanzler bestimmt die Richt-
linien der Politik und trägt dafür die Ver-
antwortung. Innerhalb dieser Richtlinien 
leitet jeder Bundesminister seinen 
Geschäftsbereich selbständig und unter 
eigener Verantwortung. Über Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den Bundesmi-
nistern entscheidet die Bundesregierung. 
Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte 

VI.  
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nach einer von der Bundes regierung 
beschlossenen und vom Bundespräsi-
denten genehmigten Geschäftsordnung.

Artikel 65a  
[Befehls- und Kommandogewalt  
über die Streitkräfte]

(1) Der Bundesminister für Verteidigung hat 
die Befehls- und Kommandogewalt über 
die Streitkräfte.

(2) (weggefallen)

Artikel 66  
[Unvereinbarkeiten]

Der Bundeskanzler und die Bundesminister 
dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein 
Gewerbe und keinen Beruf ausüben und 
weder der Leitung noch ohne Zustimmung 
des Bundestages dem Aufsichtsrate eines 
auf Erwerb gerichteten Unternehmens 
angehören.

Artikel 67  
[Konstruktives Misstrauensvotum]

(1) Der Bundestag kann dem Bundeskanzler 
das Mißtrauen nur dadurch aussprechen, 
daß er mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
einen Nachfolger wählt und den Bundes-
präsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu 
entlassen. Der Bundespräsident muß dem 
Ersuchen entsprechen und den Gewählten 
ernennen.

(2) Zwischen dem Antrage und der Wahl 
müssen achtundvierzig Stunden liegen.

Artikel 68  
[Vertrauensfrage, Auflösung  
des Bundestages]

(1) Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, 
ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht 
die Zustimmung der Mehrheit der Mitglie-
der des Bundestages, so kann der Bundes-
präsident auf Vorschlag des Bundeskanz-
lers binnen einundzwanzig Tagen den 
Bundestag auflösen. Das Recht zur Auflö-
sung erlischt, sobald der Bundestag mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder einen ande-
ren Bundeskanzler wählt.

(2) Zwischen dem Antrage und der Abstim-
mung müssen achtundvierzig Stunden  
liegen.

Artikel 69  
[Stellvertreter des Bundeskanzlers,  
Amtsdauer der Regierungsmitglieder]

(1) Der Bundeskanzler ernennt einen Bun-
desminister zu seinem Stellvertreter.

(2) Das Amt des Bundeskanzlers oder 
eines Bundesministers endigt in jedem 
Falle mit dem Zusammentritt eines neuen 
Bundestages, das Amt eines Bundesminis-
ters auch mit jeder anderen Erledigung 
des Amtes des Bundeskanzlers.

(3) Auf Ersuchen des Bundespräsidenten 
ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des 
Bundeskanzlers oder des Bundespräsiden-
ten ein Bundesminister verpflichtet, die 
Geschäfte bis zur Ernennung seines Nach-
folgers weiterzuführen.



VII.  
DIE GESETZGEBUNG  
DES BUNDES

Artikel 70  
[Verteilung der Gesetzgebungskompe-
tenzen zwischen Bund und Ländern]

(1) Die Länder haben das Recht der 
Gesetzgebung, soweit dieses Grund gesetz 
nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefug-
nisse verleiht.

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwi-
schen Bund und Ländern bemißt sich nach 
den Vorschriften dieses Grundgesetzes 
über die ausschließliche und die konkur-
rierende Gesetzgebung.

Artikel 71  
[Ausschließliche Gesetzgebung  
des Bundes]

Im Bereiche der ausschließlichen Gesetz-
gebung des Bundes haben die Länder die 
Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und 
soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze 
ausdrücklich ermächtigt werden.

Artikel 72  
[Konkurrierende Gesetzgebung]

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetz-
gebung haben die Länder die Befugnis zur 
Gesetzgebung, solange und soweit der 

Bund von seiner Gesetzgebungszuständig-
keit nicht durch Gesetz Gebrauch 
gemacht hat.

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 
Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 
hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, 
wenn und soweit die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet oder die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse eine bundesgesetzliche Rege-
lung erforderlich macht.

(3) Hat der Bund von seiner Gesetzge-
bungszuständigkeit Gebrauch gemacht, 
können die Länder durch Gesetz hiervon 
abweichende Regelungen treffen über:

1. das Jagdwesen (ohne das Recht der 
Jagdscheine);

2. den Naturschutz und die Landschafts-
pflege (ohne die allgemeinen Grundsätze 
des Naturschutzes, das Recht des Arten-
schutzes oder des Meeresnaturschutzes);

3. die Bodenverteilung;

4. die Raumordnung;
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5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder 
anlagenbezogene Regelungen);

6. die Hochschulzulassung und die Hoch-
schulabschlüsse;

7. die Grundsteuer

Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten 
frühestens sechs Monate nach ihrer Ver-
kündung in Kraft, soweit nicht mit Zustim-
mung des Bundesrates anderes bestimmt 
ist. Auf den Gebieten des Satzes 1 geht im 
Verhältnis von Bundes- und Landesrecht 
das jeweils spätere Gesetz vor.

Artikel 73  
[Gegenstände der ausschließlichen 
Gesetzgebung des Bundes]

(1) Der Bund hat die ausschließliche 
Gesetzgebung über:

1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie 
die Verteidigung einschließlich des Schut-
zes der Zivilbevölkerung;

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;

3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, das 
Melde- und Ausweiswesen, die Ein- und 
Auswanderung und die Auslieferung;

4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, 
Maße und Gewichte sowie die Zeitbestim-
mung;

5. die Einheit des Zoll- und Handels-
gebietes, die Handels- und Schiffahrts-
verträge, die Freizügigkeit des Waren-
verkehrs und den Waren- und 
Zahlungsverkehr mit dem Auslande ein-
schließlich des Zoll- und Grenzschutzes;

5a. den Schutz deutschen Kulturgutes 
gegen Abwanderung ins Ausland;

6. den Luftverkehr;

6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die 
ganz oder mehrheitlich im Eigentum des 
Bundes stehen (Eisenbahnen des Bundes), 
den Bau, die Unterhaltung und das Betrei-
ben von Schienenwegen der Eisenbahnen 
des Bundes sowie die Erhebung von Ent-
gelten für die Benutzung dieser Schienen-
wege;

7. das Postwesen und die Telekommuni-
kation;

8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste 
des Bundes und der bundesunmittelbaren 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
stehenden Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das 
Urheberrecht und das Verlagsrecht;

9a. die Abwehr von Gefahren des interna-
tionalen Terrorismus durch das Bundeskri-
minalpolizeiamt in Fällen, in denen eine 
länderübergreifende Gefahr vorliegt, die 
Zuständigkeit einer Landespo lizeibehörde 
nicht erkennbar ist oder die oberste Lan-
desbehörde um eine Übernahme ersucht;

10. die Zusammenarbeit des Bundes und 
der Länder

a) in der Kriminalpolizei,

b) zum Schutze der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung, des Bestandes 
und der Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes (Verfassungsschutz) und
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c) zum Schutze gegen Bestrebungen im 
Bundesgebiet, die durch Anwendung von 
Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen auswärtige Belange der 
Bundesrepublik Deutschland gefährden,

sowie die Einrichtung eines Bundeskrimi-
nalpolizeiamtes und die internationale 
Verbrechensbekämpfung;

11. die Statistik für Bundeszwecke;

12. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;

13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten 
und Kriegshinterbliebenen und die Fürsorge 
für die ehemaligen Kriegsgefangenen;

14. die Erzeugung und Nutzung der Kern-
energie zu friedlichen Zwecken, die Errich-
tung und den Betrieb von Anlagen, die 
diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen 
Gefahren, die bei Freiwerden von Kern-
energie oder durch ionisierende Strahlen 
entstehen, und die Beseitigung radioakti-
ver Stoffe.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen 
der Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 74  
[Gegenstände der konkurrierenden 
Gesetzgebung des Bundes]

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung 
erstreckt sich auf folgende Gebiete:

1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, 
die Gerichtsverfassung, das gerichtliche 
Verfahren (ohne das Recht des Untersu-
chungshaftvollzugs), die Rechtsanwaltschaft, 
das Notariat und die Rechtsberatung;

2. das Personenstandswesen;

3. das Vereinsrecht;

4. das Aufenthalts- und Niederlassungs-
recht der Ausländer;

5. (weggefallen)

6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge 
und Vertriebenen;

7. die öffentliche Fürsorge (ohne das 
Heimrecht);

8. (weggefallen)

9. die Kriegsschäden und die Wiedergut-
machung;

10. die Kriegsgräber und Gräber anderer 
Opfer des Krieges und Opfer von Gewalt-
herrschaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, 
Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, 
Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwe-
sen, privatrechtliches Versicherungswesen) 
ohne das Recht des Ladenschlusses, der 
Gaststätten, der Spielhallen, der Schau-
stellung von Personen, der Messen, der 
Ausstellungen und der Märkte;

12. das Arbeitsrecht einschließlich der 
Betriebsverfassung, des Arbeitsschutzes 
und der Arbeitsvermittlung sowie die Sozi-
alversicherung einschließlich der Arbeits-
losenversicherung;

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen 
und die Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung;

14. das Recht der Enteignung, soweit  
sie auf den Sachgebieten der Artikel 73 
und 74 in Betracht kommt;
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15. die Überführung von Grund und 
Boden, von Naturschätzen und Produk-
tionsmitteln in Gemeineigentum oder in 
andere Formen der Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Mißbrauchs wirt-
schaftlicher Machtstellung;

17. die Förderung der land- und forstwirt-
schaftlichen Erzeugung (ohne das Recht 
der Flurbereinigung), die Sicherung der 
Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hoch-
see- und Küsten fischerei und den Küsten-
schutz;

18. den städtebaulichen Grundstücks-
verkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht 
der Erschließungsbeiträge) und das Wohn-
geldrecht, das Altschuldenhilferecht, das 
Wohnungsbauprämienrecht, das Bergar-
beiterwohnungsbaurecht und das Berg-
mannssiedlungsrecht;

19. Maßnahmen gegen gemeingefähr liche 
oder übertragbare Krankheiten bei Men-
schen und Tieren, Zulassung zu ärztlichen 
und anderen Heilberufen und zum Heilge-
werbe, sowie das Recht des Apotheken-
wesens, der Arzneien, der Medizinprodukte, 
der Heilmittel, der Betäubungsmittel und 
der Gifte;

19a. die wirtschaftliche Sicherung der 
Krankenhäuser und die Regelung der 
Krankenhauspflegesätze;

20. das Recht der Lebensmittel einschließ-
lich der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, 
das Recht der Genussmittel, Bedarfsge-
genstände und Futtermittel sowie den 
Schutz beim Verkehr mit land- und forst-
wirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den 

Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten 
und Schädlinge sowie den Tierschutz;

21. die Hochsee- und Küstenschiffahrt 
sowie die Seezeichen, die Binnenschif-
fahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstra-
ßen und die dem allgemeinen Verkehr 
dienenden Binnenwasserstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwe-
sen, den Bau und die Unterhaltung von 
Landstraßen für den Fernverkehr sowie die 
Erhebung und Verteilung von Gebühren 
oder Entgelten für die Benutzung öffentli-
cher Straßen mit Fahrzeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisen-
bahnen des Bundes sind, mit Ausnahme 
der Bergbahnen;

24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung 
und die Lärmbekämpfung (ohne Schutz 
vor verhaltensbezogenem Lärm);

25. die Staatshaftung;

26. die medizinisch unterstützte Erzeugung 
menschlichen Lebens, die Untersuchung 
und die künstliche Veränderung von Erbin-
formationen sowie Regelungen zur Trans-
plantation von Organen, Geweben und 
Zellen;

27. die Statusrechte und -pflichten der 
Beamten der Länder, Gemeinden und 
anderen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sowie der Richter in den Ländern 
mit Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung 
und Versorgung;

28. das Jagdwesen;

29. den Naturschutz und die Landschafts-
pflege;
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30. die Bodenverteilung;

31. die Raumordnung;

32. den Wasserhaushalt;

33. die Hochschulzulassung und die Hoch-
schulabschlüsse.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 
bedürfen der Zustimmung des Bundes-
rates.

Artikel 74a und 75
(weggefallen)

Artikel 76  
[Einbringung von Gesetzesvorlagen]

(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundes-
tage durch die Bundesregierung, aus der 
Mitte des Bundestages oder durch den 
Bundesrat eingebracht.

(2) Vorlagen der Bundesregierung sind 
zunächst dem Bundesrat zuzuleiten. Der 
Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von 
sechs Wochen zu diesen Vorlagen Stellung 
zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem 
Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf 
den Umfang einer Vorlage, eine Frist-
verlängerung, so beträgt die Frist neun 
Wochen. Die Bundesregierung kann eine 
Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den 
Bundesrat ausnahmsweise als besonders 
eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei 
Wochen oder, wenn der Bundesrat ein Ver-
langen nach Satz 3 geäußert hat, nach 
sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, 
auch wenn die Stellungnahme des Bun-
desrates noch nicht bei ihr eingegangen 
ist; sie hat die Stellungnahme des Bundes-
rates unverzüglich nach Eingang dem 

Bundestag nachzureichen. Bei Vorlagen 
zur Änderung dieses Grundgesetzes und 
zur Übertragung von Hoheitsrechten nach 
Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist 
zur Stellungnahme neun Wochen; Satz 4 
findet keine Anwendung.

(3) Vorlagen des Bundesrates sind dem 
Bundestag durch die Bundesregierung 
innerhalb von sechs Wochen zuzuleiten. 
Sie soll hierbei ihre Auffassung darlegen. 
Verlangt sie aus wichtigem Grunde, insbe-
sondere mit Rücksicht auf den Umfang 
einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so 
beträgt die Frist neun Wochen. Wenn der 
Bundesrat eine Vorlage ausnahmsweise 
als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, 
beträgt die Frist drei Wochen oder, wenn 
die Bundesregierung ein Verlangen nach 
Satz 3 geäußert hat, sechs Wochen. Bei 
Vorlagen zur Änderung dieses Grundge-
setzes und zur Übertragung von Hoheits-
rechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 
beträgt die Frist neun Wochen; Satz 4 fin-
det keine Anwendung. Der Bundestag hat 
über die Vorlagen in angemessener Frist 
zu beraten und Beschluß zu fassen.

Artikel 77  
[Gesetzgebungsverfahren]

(1) Die Bundesgesetze werden vom Bun-
destage beschlossen. Sie sind nach ihrer 
Annahme durch den Präsidenten des Bun-
destages unverzüglich dem Bundesrate 
zuzuleiten.

(2) Der Bundesrat kann binnen drei 
Wochen nach Eingang des Gesetzesbe-
schlusses verlangen, daß ein aus Mitglie-
dern des Bundestages und des Bundes-
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rates für die gemeinsame Beratung von 
Vorlagen gebildeter Ausschuß einberufen 
wird. Die Zusammensetzung und das Ver-
fahren dieses Ausschusses regelt eine 
Geschäftsordnung, die vom Bundestag 
beschlossen wird und der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf. Die in diesen Aus-
schuß entsandten Mitglieder des Bundes-
rates sind nicht an Weisungen gebunden. 
Ist zu einem Gesetze die Zustimmung des 
Bundesrates erforderlich, so können auch 
der Bundestag und die Bundesregierung 
die Einberufung verlangen. Schlägt der 
Ausschuß eine Änderung des Gesetzesbe-
schlusses vor, so hat der Bundestag erneut 
Beschluß zu fassen.

(2a) Soweit zu einem Gesetz die Zustim-
mung des Bundesrates erforderlich ist, hat 
der Bundesrat, wenn ein Verlangen nach 
Absatz 2 Satz 1 nicht gestellt oder das Ver-
mittlungsverfahren ohne einen Vorschlag 
zur Änderung des Gesetzesbeschlusses 
beendet ist, in angemessener Frist über 
die Zustimmung Beschluß zu fassen.

(3) Soweit zu einem Gesetze die Zustim-
mung des Bundesrates nicht erforderlich 
ist, kann der Bundesrat, wenn das Verfah-
ren nach Absatz 2 beendigt ist, gegen ein 
vom Bundestage beschlossenes Gesetz 
binnen zwei Wochen Einspruch einlegen. 
Die Einspruchsfrist beginnt im Falle des 
Absatzes 2 letzter Satz mit dem Eingange 
des vom Bundestage erneut gefaßten 
Beschlusses, in allen anderen Fällen mit 
dem Eingange der Mitteilung des Vorsit-
zenden des in Absatz 2 vorgesehenen 
Ausschusses, daß das Verfahren vor dem 
Ausschusse abgeschlossen ist.

(4) Wird der Einspruch mit der Mehrheit der 
Stimmen des Bundesrates beschlossen, so 
kann er durch Beschluß der Mehrheit der 
Mitglieder des Bundestages zurückgewie-
sen werden. Hat der Bundesrat den Ein-
spruch mit einer Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln seiner Stimmen beschlossen, 
so bedarf die Zurückweisung durch den 
Bundestag einer Mehrheit von zwei Drit-
teln, mindestens der Mehrheit der Mitglie-
der des Bundestages.

Artikel 78  
[Zustandekommen der Bundesgesetze]

Ein vom Bundestage beschlossenes 
Gesetz kommt zustande, wenn der Bun-
desrat zustimmt, den Antrag gemäß Artikel 
77 Abs. 2 nicht stellt, innerhalb der Frist 
des Artikels 77 Abs. 3 keinen Einspruch 
einlegt oder ihn zurücknimmt oder wenn 
der Einspruch vom Bundestage überstimmt 
wird.

Artikel 79  
[Änderung des Grundgesetzes]

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein 
Gesetz geändert werden, das den Wort-
laut des Grundgesetzes ausdrücklich 
ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen 
Verträgen, die eine Friedensregelung, die 
Vorbereitung einer Friedens regelung oder 
den Abbau einer besatzungsrecht lichen 
Ordnung zum Gegenstand haben oder 
der Verteidigung der Bundesrepublik zu 
dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstel-
lung, daß die Bestimmungen des Grund-
gesetzes dem Abschluß und dem Inkraft-
setzen der Verträge nicht entgegenstehen, 
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eine Ergänzung des Wortlautes des 
Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstel-
lung beschränkt.

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustim-
mung von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Bundestages und zwei Dritteln der Stim-
men des Bundesrates.

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, 
durch welche die Gliederung des Bundes 
in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung 
der Länder bei der Gesetzgebung oder 
die in den Artikeln 1 und 20 niedergeleg-
ten Grundsätze berührt werden, ist unzu-
lässig.

Artikel 80  
[Erlass von Rechtsverordnungen]

(1) Durch Gesetz können die Bundesregie-
rung, ein Bundesminister oder die Landes-
regierungen ermächtigt werden, Rechts-
verordnungen zu erlassen. Dabei müssen 
Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten 
Ermächtigung im Gesetze bestimmt wer-
den. Die Rechtsgrundlage ist in der Ver-
ordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vor-
gesehen, daß eine Ermächtigung weiter 
übertragen werden kann, so bedarf es zur 
Übertragung der Ermächtigung einer 
Rechtsverordnung.

(2) Der Zustimmung des Bundesrates 
bedürfen, vorbehaltlich anderweitiger 
bundesgesetzlicher Regelung, Rechtsver-
ordnungen der Bundesregierung oder 
eines Bundesministers über Grundsätze 
und Gebühren für die Benutzung der Ein-
richtungen des Postwesens und der Tele-
kommunikation, über die Grundsätze der 
Erhebung des Entgelts für die Benutzung 

der Einrichtungen der Eisenbahnen des 
Bundes, über den Bau und Betrieb der 
Eisenbahnen, sowie Rechtsverordnungen 
auf Grund von Bundesgesetzen, die der 
Zustimmung des Bundesrates bedürfen 
oder die von den Ländern im Auftrage des 
Bundes oder als eigene Angelegenheit 
ausgeführt werden.

(3) Der Bundesrat kann der Bundesregie-
rung Vorlagen für den Erlaß von Rechts-
verordnungen zuleiten, die seiner Zustim-
mung bedürfen.

(4) Soweit durch Bundesgesetz oder auf 
Grund von Bundesgesetzen Landesregie-
rungen ermächtigt werden, Rechtsverord-
nungen zu erlassen, sind die Länder zu 
einer Regelung auch durch Gesetz befugt.

Artikel 80a  
[Spannungsfall]

(1) Ist in diesem Grundgesetz oder in 
einem Bundesgesetz über die Verteidi-
gung einschließlich des Schutzes der Zivil-
bevölkerung bestimmt, daß Rechtsvor-
schriften nur nach Maßgabe dieses 
Artikels angewandt werden dürfen, so ist 
die Anwendung außer im Verteidigungs-
falle nur zulässig, wenn der Bundestag den 
Eintritt des Spannungsfalles festgestellt 
oder wenn er der Anwendung besonders 
zugestimmt hat. Die Feststellung des 
Spannungsfalles und die besondere 
Zustimmung in den Fällen des Artikels 12a 
Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2 bedürfen 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen.
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(2) Maßnahmen auf Grund von Rechtsvor-
schriften nach Absatz 1 sind aufzuheben, 
wenn der Bundestag es verlangt.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die 
Anwendung solcher Rechtsvorschriften 
auch auf der Grundlage und nach Maß-
gabe eines Beschlusses zulässig, der von 
einem internationalen Organ im Rahmen 
eines Bündnisvertrages mit Zustimmung 
der Bundesregierung gefaßt wird. Maß-
nahmen nach diesem Absatz sind aufzu-
heben, wenn der Bundestag es mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder verlangt.

Artikel 81  
[Gesetzgebungsnotstand]

(1) Wird im Falle des Artikels 68 der  
Bundestag nicht aufgelöst, so kann der 
Bundespräsident auf Antrag der Bundesre-
gierung mit Zustimmung des Bundesrates 
für eine Gesetzesvorlage den Gesetzge-
bungsnotstand erklären, wenn der Bundes-
tag sie ablehnt, obwohl die Bundesregie-
rung sie als dringlich bezeichnet hat. Das 
gleiche gilt, wenn eine Gesetzesvorlage 
abgelehnt worden ist, obwohl der Bundes-
kanzler mit ihr den Antrag des Artikels 68 
verbunden hatte.

(2) Lehnt der Bundestag die Gesetzesvor-
lage nach Erklärung des Gesetzgebungs-
notstandes erneut ab oder nimmt er sie in 
einer für die Bundesregierung als unan-
nehmbar bezeichneten Fassung an, so  
gilt das Gesetz als zustande gekommen, 
soweit der Bundesrat ihm zustimmt. Das 
gleiche gilt, wenn die Vorlage vom Bun-
destage nicht innerhalb von vier Wochen 
nach der erneuten Einbringung verab-
schiedet wird.

(3) Während der Amtszeit eines Bundes-
kanzlers kann auch jede andere vom Bun-
destage abgelehnte Gesetzesvorlage 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach der ersten Erklärung des Gesetzge-
bungsnotstandes gemäß Absatz 1 und 2 
verabschiedet werden. Nach Ablauf der 
Frist ist während der Amtszeit des gleichen 
Bundeskanzlers eine weitere Erklärung des 
Gesetzgebungsnotstandes unzulässig.

(4) Das Grundgesetz darf durch ein 
Gesetz, das nach Absatz 2 zustande 
kommt, weder geändert, noch ganz oder 
teilweise außer Kraft oder außer Anwen-
dung gesetzt werden.

Artikel 82  
[Ausfertigung, Verkündung und  
Inkrafttreten von Gesetzen und (Rechts-) 
Verordnungen]

(1) Die nach den Vorschriften dieses 
Grundgesetzes zustande gekommenen 
Gesetze werden vom Bundespräsidenten 
nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im 
Bundesgesetzblatte verkündet. Rechtsver-
ordnungen werden von der Stelle, die sie 
erläßt, ausgefertigt und vorbehaltlich 
anderweitiger gesetz licher Regelung im 
Bundesgesetzblatte verkündet.

(2) Jedes Gesetz und jede Rechtsverord-
nung soll den Tag des Inkrafttretens 
bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, 
so treten sie mit dem vierzehnten Tage 
nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem 
das Bundesgesetzblatt ausgegeben wor-
den ist.
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VIII.  
DIE AUSFÜHRUNG DER 
BUNDES GESETZE UND  
DIE BUNDESVERWALTUNG

Artikel 83  
[Verteilung der Kompetenzen zwischen 
Bund und Ländern]

Die Länder führen die Bundesgesetze als 
eigene Angelegenheit aus, soweit dieses 
Grundgesetz nichts anderes bestimmt 
oder zuläßt.

Artikel 84  
[Ausführung durch die Länder als  
eigene Angelegenheit; Bundesaufsicht]

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze 
als eigene Angelegenheit aus, so regeln 
sie die Einrichtung der Behörden und das 
Verwaltungsverfahren. Wenn Bundesgesetze 
etwas anderes bestimmen, können die 
Länder davon abweichende Regelungen 
treffen. Hat ein Land eine abweichende 
Regelung nach Satz 2 getroffen, treten in 
diesem Land hierauf bezogene spätere 
bundesgesetzliche Regelungen der Ein-
richtung der Behörden und des Verwal-
tungsverfahrens frühestens sechs Monate 
nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht 
mit Zustimmung des Bundesrates anderes 
bestimmt ist. Artikel 72 Abs. 3 Satz 3 gilt 

entsprechend. In Ausnahmefällen kann der 
Bund wegen eines besonderen Bedürfnis-
ses nach bundeseinheitlicher Regelung 
das Verwaltungsverfahren ohne Abwei-
chungsmöglichkeit für die Länder regeln. 
Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung 
des Bundes rates. Durch Bundesgesetz 
dürfen Gemeinden und Gemeindeverbän-
den Aufgaben nicht übertragen werden.

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustim-
mung des Bundesrates allgemeine Ver-
waltungsvorschriften erlassen.

(3) Die Bundesregierung übt die Aufsicht 
darüber aus, daß die Länder die Bundes-
gesetze dem geltenden Rechte gemäß 
ausführen. Die Bundesregierung kann zu 
diesem Zwecke Beauftragte zu den obers-
ten Landesbehörden entsenden, mit deren 
Zustimmung und, falls diese Zustimmung 
versagt wird, mit Zustimmung des Bundes-
rates auch zu den nachgeordneten Behör-
den.

(4) Werden Mängel, die die Bundesregie-
rung bei der Ausführung der Bundesge-
setze in den Ländern festgestellt hat, nicht 
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beseitigt, so beschließt auf Antrag der 
Bundesregierung oder des Landes der 
Bundesrat, ob das Land das Recht verletzt 
hat. Gegen den Beschluß des Bundesrates 
kann das Bundesverfassungsgericht ange-
rufen werden.

(5) Der Bundesregierung kann durch Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, zur Ausführung von Bun-
desgesetzen die Befugnis verliehen 
werden, für besondere Fälle Einzelweisun-
gen zu erteilen. Sie sind, außer wenn die 
Bundesregierung den Fall für dringlich 
erachtet, an die obersten Landesbehörden 
zu richten.

Artikel 85  
[Ausführung durch die Länder im Auftrage 
des Bundes (Bundesauftragsverwaltung)]

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze 
im Auftrage des Bundes aus, so bleibt die 
Einrichtung der Behörden Angelegenheit 
der Länder, soweit nicht Bundesgesetze 
mit Zustimmung des Bundesrates etwas 
anderes bestimmen. Durch Bundesgesetz 
dürfen Gemeinden und Gemeindeverbän-
den Aufgaben nicht übertragen werden.

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustim-
mung des Bundesrates allgemeine Ver-
waltungsvorschriften erlassen. Sie kann die 
einheitliche Ausbildung der Beamten und 
Angestellten regeln. Die Leiter der Mittel-
behörden sind mit ihrem Einvernehmen zu 
bestellen.

(3) Die Landesbehörden unterstehen den 
Weisungen der zuständigen obersten Bun-
desbehörden. Die Weisungen sind, außer 
wenn die Bundesregierung es für dringlich 

erachtet, an die obersten Landesbehörden 
zu richten. Der Vollzug der Weisung ist 
durch die obersten Landesbehörden 
sicherzustellen.

(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf 
Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der 
Ausführung. Die Bundesregierung kann zu 
diesem Zwecke Bericht und Vorlage der 
Akten verlangen und Beauftragte zu allen 
Behörden entsenden.

Artikel 86  
[Bundeseigene Verwaltung]

Führt der Bund die Gesetze durch bundes-
eigene Verwaltung oder durch bundes-
unmittelbare Körperschaften oder Anstal-
ten des öffentlichen Rechtes aus, so erläßt 
die Bundesregierung, soweit nicht das 
Gesetz Besonderes vorschreibt, die allge-
meinen Verwaltungsvorschriften. Sie regelt, 
soweit das Gesetz nichts anderes 
bestimmt, die Einrichtung der Behörden.

Artikel 87  
[Gegenstände bundeseigener  
Verwaltung]

(1) In bundeseigener Verwaltung mit eige-
nem Verwaltungsunterbau werden geführt 
der Auswärtige Dienst, die Bundesfinanz-
verwaltung und nach Maßgabe des Arti-
kels 89 die Verwaltung der Bundeswasser-
straßen und der Schiffahrt. Durch 
Bundesgesetz können Bundesgrenzschutz-
behörden, Zentralstellen für das polizei-
liche Auskunfts- und Nachrichtenwesen, für 
die Kriminalpolizei und zur Sammlung von 
Unterlagen für Zwecke des Verfassungs-
schutzes und des Schutzes gegen Bestre-
bungen im Bundesgebiet, die durch 
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Anwendung von Gewalt oder darauf 
gerichtete Vorbereitungshandlungen aus-
wärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden, eingerichtet wer-
den.

(2) Als bundesunmittelbare Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes werden dieje-
nigen sozialen Versicherungsträger 
geführt, deren Zuständigkeitsbereich sich 
über das Gebiet eines Landes hinaus 
erstreckt. Soziale Versicherungsträger, 
deren Zuständigkeitsbereich sich über das 
Gebiet eines Landes, aber nicht über mehr 
als drei Länder hinaus erstreckt, werden 
abweichend von Satz 1 als landesunmittel-
bare Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes geführt, wenn das aufsichtsfüh-
rende Land durch die beteiligten Länder 
bestimmt ist.

(3) Außerdem können für Angelegenheiten, 
für die dem Bunde die Gesetzgebung 
zusteht, selbständige Bundesoberbehör-
den und neue bundesunmittelbare Körper-
schaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechtes durch Bundesgesetz errichtet wer-
den. Erwachsen dem Bunde auf Gebieten, 
für die ihm die Gesetzgebung zusteht, 
neue Aufgaben, so können bei dringen-
dem Bedarf bundeseigene Mittel- und 
Unterbehörden mit Zustimmung des Bun-
desrates und der Mehrheit der Mitglieder 
des Bundestages errichtet werden.

Artikel 87a  
[Aufstellung und Einsatz der Streitkräfte]

(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidi-
gung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und 
die Grundzüge ihrer Organisation müssen 
sich aus dem Haushaltsplan ergeben.

(2) Außer zur Verteidigung dürfen die 
Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit 
dieses Grundgesetz es ausdrücklich 
zuläßt.

(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungs-
falle und im Spannungsfalle die Befugnis, 
zivile Objekte zu schützen und Aufgaben 
der Verkehrsregelung wahrzunehmen, 
soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidi-
gungsauftrages erforderlich ist. Außerdem 
kann den Streitkräften im Verteidigungs-
falle und im Spannungsfalle der Schutz 
ziviler Objekte auch zur Unterstützung 
polizeilicher Maßnahmen übertragen wer-
den; die Streitkräfte wirken dabei mit den 
zuständigen Behörden zusammen.

(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für 
den Bestand oder die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung des Bundes oder 
eines Landes kann die Bundesregierung, 
wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 
Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte 
sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausrei-
chen, Streitkräfte zur Unterstützung der 
Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim 
Schutze von zivilen Objekten und bei der 
Bekämpfung organisierter und militärisch 
bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der 
Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, 
wenn der Bundestag oder der Bundesrat 
es verlangen.

Artikel 87b  
[Bundeswehrverwaltung]

(1) Die Bundeswehrverwaltung wird in bun-
deseigener Verwaltung mit eigenem Ver-
waltungsunterbau geführt. Sie dient den 
Aufgaben des Personalwesens und der 
unmittelbaren Deckung des Sach bedarfs 
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der Streitkräfte. Aufgaben der Beschädig-
tenversorgung und des Bauwesens können 
der Bundeswehrverwaltung nur durch Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, übertragen werden. Der 
Zustimmung des Bundesrates bedürfen 
ferner Gesetze, soweit sie die Bundes-
wehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte 
Dritter ermächtigen; das gilt nicht für 
Gesetze auf dem Gebiete des Personal-
wesens.

(2) Im übrigen können Bundesgesetze, die 
der Verteidigung einschließlich des Wehr-
ersatzwesens und des Schutzes der Zivil-
bevölkerung dienen, mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmen, daß sie ganz 
oder teilweise in bundeseigener Verwal-
tung mit eigenem Verwaltungs unterbau 
oder von den Ländern im Auftrage des 
Bundes ausgeführt werden. Werden solche 
Gesetze von den Ländern im Auftrage  
des Bundes ausgeführt, so können sie mit 
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
daß die der Bundesregierung und den 
zuständigen obersten Bundesbehörden 
auf Grund des Artikels 85 zustehenden 
Befugnisse ganz oder teilweise Bundes-
oberbehörden übertragen werden; dabei 
kann bestimmt werden, daß diese Behör-
den beim Erlaß allge meiner Verwaltungs-
vorschriften gemäß Artikel 85 Abs. 2 Satz 
1 nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedürfen.

Artikel 87c  
[Verwaltung auf dem Gebiet  
der Kernenergie]

Gesetze, die auf Grund des Artikels 73 
Abs. 1 Nr. 14 ergehen, können mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen, daß 
sie von den Ländern im Auftrage des  
Bundes ausgeführt werden.

Artikel 87d  
[Luftverkehrsverwaltung]

(1) Die Luftverkehrsverwaltung wird in  
Bundesverwaltung geführt. Aufgaben der 
Flugsicherung können auch durch auslän-
dische Flugsicherungsorganisa tionen 
wahrgenommen werden, die nach Recht 
der Europäischen Gemeinschaft zugelas-
sen sind. Das Nähere regelt ein Bundes-
gesetz.

(2) Durch Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, können 
Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung den 
Ländern als Auftragsverwaltung übertra-
gen werden.

Artikel 87e  
[Verwaltung der Eisenbahnen des Bundes]

(1) Die Eisenbahnverkehrsverwaltung für 
Eisenbahnen des Bundes wird in bundesei-
gener Verwaltung geführt. Durch Bundes-
gesetz können Aufgaben der Eisenbahn-
verkehrsverwaltung den Ländern als 
eigene Angelegenheit übertragen werden.

(2) Der Bund nimmt die über den Bereich 
der Eisenbahnen des Bundes hinausge-
henden Aufgaben der Eisenbahnverkehrs-
verwaltung wahr, die ihm durch Bundes-
gesetz übertragen werden.
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(3) Eisenbahnen des Bundes werden als 
Wirtschaftsunternehmen in privat-rechtlicher 
Form geführt. Diese stehen im Eigentum 
des Bundes, soweit die Tätigkeit des Wirt-
schaftsunternehmens den Bau, die Unter-
haltung und das Betreiben von Schienen-
wegen umfaßt. Die Veräußerung von 
Anteilen des Bundes an den Unternehmen 
nach Satz 2 erfolgt auf Grund eines 
Gesetzes; die Mehrheit der Anteile an die-
sen Unternehmen verbleibt beim Bund. 
Das Nähere wird durch Bundesgesetz 
geregelt.

(4) Der Bund gewährleistet, daß dem Wohl 
der Allgemeinheit, insbesondere den Ver-
kehrsbedürfnissen, beim Ausbau und 
Erhalt des Schienennetzes der Eisenbah-
nen des Bundes sowie bei deren Verkehrs-
angeboten auf diesem Schienennetz, 
soweit diese nicht den Schienenpersonen-
nahverkehr betreffen, Rechnung getragen 
wird. Das Nähere wird durch Bundesge-
setz geregelt.

(5) Gesetze auf Grund der Absätze 1 bis 4 
bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 
Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen 
ferner Gesetze, die die Auflösung, die  
Verschmelzung und die Aufspaltung von 
Eisenbahnunternehmen des Bundes, die 
Übertragung von Schienenwegen der 
Eisenbahnen des Bundes an Dritte sowie 
die Stillegung von Schienenwegen der 
Eisenbahnen des Bundes regeln oder Aus-
wirkungen auf den Schienenpersonennah-
verkehr haben.

Artikel 87f  
[Verwaltung des Postwesens und  
der Telekommunikation]

(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, 
das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich 
des Postwesens und der Telekommunika-
tion flächendeckend angemessene und 
ausreichende Dienstleistungen.

(2) Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 
1 werden als privatwirtschaftliche Tätigkei-
ten durch die aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost hervorgegangenen 
Unternehmen und durch andere private 
Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im 
Bereich des Postwesens und der Telekom-
munikation werden in bundeseigener Ver-
waltung ausgeführt.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 
führt der Bund in der Rechtsform einer 
bundesunmittelbaren Anstalt des öffentli-
chen Rechts einzelne Aufgaben in bezug 
auf die aus dem Sondervermögen Deut-
sche Bundespost hervorgegangenen 
Unternehmen nach Maßgabe eines Bun-
desgesetzes aus.

Artikel 88  
[Bundesbank]

Der Bund errichtet eine Währungs- und 
Notenbank als Bundesbank. Ihre Aufga-
ben und Befugnisse können im Rahmen 
der Europäischen Union der Europäischen 
Zentralbank übertragen werden, die unab-
hängig ist und dem vorrangigen Ziel der 
Sicherung der Preisstabilität verpflichtet.
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 Artikel 89  
[Bundeswasserstraßen]

(1) Der Bund ist Eigentümer der bisherigen 
Reichswasserstraßen.

(2) Der Bund verwaltet die Bundeswasser-
straßen durch eigene Behörden. Er nimmt 
die über den Bereich eines Landes hinaus-
gehenden staatlichen Aufgaben der  
Binnenschiffahrt und die Aufgaben der 
Seeschiffahrt wahr, die ihm durch Gesetz 
übertragen werden. Er kann die Verwaltung 
von Bundeswasserstraßen, soweit sie im 
Gebiete eines Landes liegen, diesem 
Lande auf Antrag als Auftragsverwaltung 
übertragen. Berührt eine Wasserstraße 
das Gebiet mehrerer Länder, so kann der 
Bund das Land beauftragen, für das die 
beteiligten Länder es beantragen.

(3) Bei der Verwaltung, dem Ausbau und 
dem Neubau von Wasserstraßen sind die 
Bedürfnisse der Landeskultur und der Was-
serwirtschaft im Einvernehmen mit den 
Ländern zu wahren.

Artikel 90  
[Bundesstraßen und -autobahnen]

(1) Der Bund bleibt Eigentümer der Bundes-
autobahnen und sonstigen Bundesstraßen 
des Fernverkehrs. Das Eigentum ist unver-
äußerlich.

(2) Die Verwaltung der Bundesautobahnen 
wird in Bundesverwaltung geführt. Der 
Bund kann sich zur Erledigung seiner Auf-
gaben einer Gesellschaft privaten Rechts 
bedienen. Diese Gesellschaft steht im 
unveräußerlichen Eigentum des Bundes. 
Eine unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gung Dritter an der Gesellschaft und 
deren Tochtergesellschaften ist ausge-
schlossen. Eine Beteiligung Privater im 
Rahmen von Öffentlich-Privaten Partner-
schaften ist ausgeschlossen für Strecken-
netze, die das gesamte Bundesauto bahn-
netz oder das gesamte Netz sonstiger 
Bundesfernstraßen in einem Land oder 
wesentliche Teile davon umfassen. Das 
Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(3) Die Länder oder die nach Landesrecht 
zuständigen Selbstverwaltungskörper-
schaften verwalten die sonstigen Bundes-
straßen des Fernverkehrs im Auftrage des 
Bundes.

(4) Auf Antrag eines Landes kann der Bund 
die sonstigen Bundesstraßen des Fernver-
kehrs, soweit sie im Gebiet dieses Landes 
liegen, in Bundesverwaltung übernehmen.

Artikel 91  
[Innerer Notstand]

(1) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für 
den Bestand oder die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung des Bundes oder 
eines Landes kann ein Land Polizeikräfte 
anderer Länder sowie Kräfte und Einrich-
tungen anderer Verwaltungen und des 
Bundesgrenzschutzes anfordern.

(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, 
nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr 
bereit oder in der Lage, so kann die Bun-
desregierung die Polizei in diesem Lande 
und die Polizeikräfte anderer Länder ihren 
Weisungen unterstellen sowie Einheiten 
des Bundesgrenzschutzes einsetzen.  
Die Anordnung ist nach Beseitigung der 
Gefahr, im übrigen jederzeit auf Verlangen 
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des Bundesrates aufzuheben. Erstreckt 
sich die Gefahr auf das Gebiet mehr als 
eines Landes, so kann die Bundesregie-
rung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung 
erforderlich ist, den Landesregierungen 
Weisungen erteilen; Satz 1 und Satz 2 blei-
ben unberührt.



Artikel 91a  
[Mitwirkungsbereiche des Bundes  
bei Länderaufgaben]

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten 
bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder 
mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamt-
heit bedeutsam sind und die Mitwirkung 
des Bundes zur Verbesserung der Lebens-
verhältnisse erforderlich ist (Gemein-
schaftsaufgaben):

1. Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur,

2. Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes.

(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung 
des Bundesrates werden die Gemein-
schaftsaufgaben sowie Einzelheiten der 
Koordinierung näher bestimmt.

(3) Der Bund trägt in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 die Hälfte der Ausgaben 
in jedem Land. In den Fällen des Absatzes 
1 Nr. 2 trägt der Bund mindestens die 
Hälfte; die Beteiligung ist für alle Länder 
einheitlich festzusetzen. Das Nähere regelt 

das Gesetz. Die Bereitstellung der Mittel 
bleibt der Feststellung in den Haushalts-
plänen des Bundes und der Länder vorbe-
halten.

Artikel 91b  
[Zusammenwirken bei Bildungsplanung 
und Forschung]

(1) Bund und Länder können auf Grund von 
Vereinbarungen in Fällen überregionaler 
Bedeutung bei der Förderung von Wissen-
schaft, Forschung und Lehre zusammen-
wirken. Vereinbarungen, die im Schwer-
punkt Hochschulen betreffen, bedürfen der 
Zustimmung aller Länder. Dies gilt nicht für 
Vereinbarungen über Forschungsbauten 
einschließlich Großgeräten.

(2) Bund und Länder können auf Grund 
von Vereinbarungen zur Feststellung der 
Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im 
internationalen Vergleich und bei diesbe-
züglichen Berichten und Empfehlungen 
zusammenwirken.

(3) Die Kostentragung wird in der Verein-
barung geregelt.

VIII A.  
GEMEINSCHAFTSAUFGABEN, 
VERWALTUNGSZUSAMMEN
ARBEIT
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Artikel 91c  
[Zusammenwirken in  
der Informationstechnologie]

(1) Bund und Länder können bei der  
Planung, der Errichtung und dem Betrieb 
der für ihre Aufgabenerfüllung benötigten 
informationstechnischen Systeme zusam-
menwirken.

(2) Bund und Länder können auf Grund 
von Vereinbarungen die für die Kommuni-
kation zwischen ihren informationstechni-
schen Systemen notwendigen Standards 
und Sicherheitsanforderungen festlegen. 
Vereinbarungen über die Grundlagen der 
Zusammenarbeit nach Satz 1 können für 
einzelne nach Inhalt und Ausmaß bestimmte 
Aufgaben vor sehen, dass nähere Rege-
lungen bei Zustimmung einer in der 
Verein barung zu bestimmenden qualifi-
zierten Mehrheit für Bund und Länder in 
Kraft treten. Sie bedürfen der Zustimmung 
des Bundestages und der Volksvertretun-
gen der beteiligten Länder; das Recht zur 
Kündigung dieser Vereinbarungen kann 
nicht ausgeschlossen werden. Die Verein-
barungen regeln auch die Kostentragung.

(3) Die Länder können darüber hinaus  
den gemeinschaftlichen Betrieb informa-
tionstechnischer Systeme sowie die Errich-
tung von dazu bestimmten Einrichtungen 
vereinbaren.

(4) Der Bund errichtet zur Verbindung der 
informationstechnischen Netze des Bundes 
und der Länder ein Verbindungsnetz. Das 
Nähere zur Errichtung und zum Betrieb 
des Verbindungsnetzes regelt ein Bundes-
gesetz mit Zustimmung des Bundesrates.

(5) Der übergreifende informations-
technische Zugang zu den Verwaltungs-
leistungen von Bund und Ländern wird 
durch Bundesgesetz mit Zustimmung des 
Bundesrates geregelt.

Artikel 91d  
[Zusammenwirken bei Vergleichsstudien]

Bund und Länder können zur Feststellung 
und Förderung der Leistungsfähigkeit ihrer 
Verwaltungen Vergleichsstudien durchfüh-
ren und die Ergebnisse veröffentlichen.

Artikel 91e  
[Zusammenwirken hinsichtlich der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende]

(1) Bei der Ausführung von Bundesgesetzen 
auf dem Gebiet der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende wirken Bund und Länder 
oder die nach Landesrecht zuständigen 
Gemeinden und Gemeindeverbände in 
der Regel in gemeinsamen Einrichtungen 
zusammen.

(2) Der Bund kann zulassen, dass eine 
begrenzte Anzahl von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden auf ihren Antrag und 
mit Zustimmung der obersten Landesbe-
hörde die Aufgaben nach Absatz 1 allein 
wahrnimmt. Die notwendigen Ausgaben 
einschließlich der Verwaltungsausgaben 
trägt der Bund, soweit die Aufgaben bei 
einer Ausführung von Gesetzen nach 
Absatz 1 vom Bund wahrzunehmen sind.

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf.



Artikel 92  
[Gerichtsorganisation]

Die rechtsprechende Gewalt ist den Rich-
tern anvertraut; sie wird durch das Bundes-
verfassungsgericht, durch die in diesem 
Grundgesetze vorgesehenen Bundesge-
richte und durch die Gerichte der Länder 
ausgeübt.

Artikel 93  
[Zuständigkeit des Bundesverfassungs-
gerichts, grundrechtsgleiche Rechte]

(1) Das Bundesverfassungsgericht ent-
scheidet:

1. über die Auslegung dieses Grundgeset-
zes aus Anlaß von Streitigkeiten über den 
Umfang der Rechte und Pflichten eines 
obersten Bundesorgans oder anderer 
Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz 
oder in der Geschäftsordnung eines 
obersten Bundesorgans mit eigenen Rech-
ten ausgestattet sind;

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder 
Zweifeln über die förmliche und sachliche 
Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Lan-
desrecht mit diesem Grundgesetze oder 
die Vereinbarkeit von Landesrecht mit 
sonstigem Bundesrechte auf Antrag der 

Bundesregierung, einer Landesregierung 
oder eines Viertels der Mitglieder des Bun-
destages;

2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein 
Gesetz den Voraussetzungen des Artikels 
72 Abs. 2 entspricht, auf Antrag des Bun-
desrates, einer Landesregierung oder der 
Volksvertretung eines Landes;

3. bei Meinungsverschiedenheiten über 
Rechte und Pflichten des Bundes und der 
Länder, insbesondere bei der Ausführung 
von Bundesrecht durch die Länder und bei 
der Ausübung der Bundesaufsicht;

4. in anderen öffentlich-rechtlichen Strei-
tigkeiten zwischen dem Bunde und den 
Ländern, zwischen verschiedenen Ländern 
oder innerhalb eines Landes, soweit nicht 
ein anderer Rechtsweg gegeben ist;

4a. über Verfassungsbeschwerden, die von 
jedermann mit der Behauptung erhoben 
werden können, durch die öffentliche 
Gewalt in einem seiner Grundrechte oder 
in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 
101, 103 und 104 enthaltenen Rechte ver-
letzt zu sein;

4b. über Verfassungsbeschwerden von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden 
wegen Verletzung des Rechts auf Selbst-

IX.  
DIE RECHTSPRECHUNG
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verwaltung nach Artikel 28 durch ein 
Gesetz, bei Landesgesetzen jedoch nur, 
soweit nicht Beschwerde beim Landesver-
fassungsgericht erhoben werden kann;

4c. über Beschwerden von Vereinigungen 
gegen ihre Nichtanerkennung als Partei 
für die Wahl zum Bundestag;

5. in den übrigen in diesem Grundgesetze 
vorgesehenen Fällen.

(2) Das Bundesverfassungsgericht ent-
scheidet außerdem auf Antrag des Bun-
desrates, einer Landesregierung oder  
der Volksvertretung eines Landes, ob im 
Falle des Artikels 72 Abs. 4 die Erforder-
lichkeit für eine bundesgesetzliche Rege-
lung nach Artikel 72 Abs. 2 nicht mehr 
besteht oder Bundesrecht in den Fällen 
des Artikels 125a Abs. 2 Satz 1 nicht mehr 
erlassen werden könnte. Die Feststellung, 
dass die Erforderlichkeit entfallen ist oder 
Bundesrecht nicht mehr erlassen werden 
könnte, ersetzt ein Bundesgesetz nach 
Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a 
Abs. 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist 
nur zulässig, wenn eine Gesetzesvorlage 
nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 
125a Abs. 2 Satz 2 im Bundestag abge-
lehnt oder über sie nicht innerhalb eines 
Jahres beraten und Beschluss gefasst oder 
wenn eine entsprechende Gesetzesvor-
lage im Bundesrat abgelehnt worden ist.

(3) Das Bundesverfassungsgericht wird 
ferner in den ihm sonst durch Bundesge-
setz zugewiesenen Fällen tätig.

Artikel 94  
[Zusammensetzung und Verfahren  
des Bundesverfassungsgerichts]

(1) Das Bundesverfassungsgericht besteht 
aus Bundesrichtern und anderen Mitglie-
dern. Die Mitglieder des Bundesverfas-
sungsgerichtes werden je zur Hälfte vom 
Bundestage und vom Bundesrate gewählt. 
Sie dürfen weder dem Bundestage, dem 
Bundesrate, der Bundesregierung noch 
entsprechenden Organen eines Landes 
angehören.

(2) Ein Bundesgesetz regelt seine Verfas-
sung und das Verfahren und bestimmt, in 
welchen Fällen seine Entscheidungen 
Gesetzeskraft haben. Es kann für Ver-
fassungsbeschwerden die vorherige 
Erschöpfung des Rechtsweges zur Voraus-
setzung machen und ein besonderes 
Annahmeverfahren vorsehen.

Artikel 95  
[Oberste Gerichtshöfe des Bundes]

(1) Für die Gebiete der ordentlichen, der 
Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits-  
und der Sozialgerichtsbarkeit errichtet der 
Bund als oberste Gerichtshöfe den Bun-
desgerichtshof, das Bundesverwaltungs-
gericht, den Bundesfinanzhof, das Bundes-
arbeitsgericht und das 
Bundessozialgericht.

(2) Über die Berufung der Richter dieser 
Gerichte entscheidet der für das jeweilige 
Sachgebiet zuständige Bundesminister 
gemeinsam mit einem Richterwahlaus-
schuß, der aus den für das jeweilige Sach-
gebiet zuständigen Ministern der Länder 
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und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern 
besteht, die vom Bundestage gewählt wer-
den.

(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung ist ein Gemeinsamer 
Senat der in Absatz 1 genannten Gerichte 
zu bilden. Das Nähere regelt ein Bundes-
gesetz.

Artikel 96  
[Andere Bundesgerichte]

(1) Der Bund kann für Angelegenheiten des 
gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundes-
gericht errichten.

(2) Der Bund kann Wehrstrafgerichte für 
die Streitkräfte als Bundesgerichte errich-
ten. Sie können die Strafgerichtsbarkeit 
nur im Verteidigungsfalle sowie über 
Angehörige der Streitkräfte ausüben, die 
in das Ausland entsandt oder an Bord von 
Kriegsschiffen eingeschifft sind. Das Nähere 
regelt ein Bundes gesetz. Diese Gerichte 
gehören zum Geschäftsbereich des Bun-
desjustizministers. Ihre hauptamtlichen 
Richter müssen die Befähigung zum Rich-
teramt haben.

(3) Oberster Gerichtshof für die in Absatz 1 
und 2 genannten Gerichte ist der Bundes-
gerichtshof.

(4) Der Bund kann für Personen, die zu ihm 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis stehen, Bundesgerichte zur Ent-
scheidung in Disziplinarverfahren und 
Beschwerdeverfahren errichten.

(5) Für Strafverfahren auf den folgenden 
Gebieten kann ein Bundesgesetz mit 
Zustimmung des Bundesrates vorsehen, 
dass Gerichte der Länder Gerichtsbarkeit 
des Bundes ausüben:

1. Völkermord;

2. völkerstrafrechtliche Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit;

3. Kriegsverbrechen;

4. andere Handlungen, die geeignet sind 
und in der Absicht vorgenommen werden, 
das friedliche Zusammenleben der Völker 
zu stören (Artikel 26 Abs. 1);

5. Staatsschutz.

Artikel 97  
[Richterliche Unabhängigkeit]

(1) Die Richter sind unabhängig und nur 
dem Gesetze unterworfen.

(2) Die hauptamtlich und planmäßig end-
gültig angestellten Richter können wider 
ihren Willen nur kraft richterlicher Entschei-
dung und nur aus Gründen und unter den 
Formen, welche die Gesetze bestimmen, 
vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder 
dauernd oder zeitweise ihres Amtes entho-
ben oder an eine andere Stelle oder in 
den Ruhestand versetzt werden. Die 
Gesetzgebung kann Altersgrenzen festset-
zen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit 
angestellte Richter in den Ruhestand tre-
ten. Bei Veränderung der Einrichtung der 
Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter 
an ein anderes Gericht versetzt oder aus 
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dem Amte entfernt werden, jedoch nur 
unter Belassung des vollen Gehaltes.

Artikel 98  
[Rechtsstellung der Richter in Bund  
und Ländern]

(1) Die Rechtsstellung der Bundesrichter ist 
durch besonderes Bundesgesetz zu 
regeln.

(2) Wenn ein Bundesrichter im Amte oder 
außerhalb des Amtes gegen die Grund-
sätze des Grundgesetzes oder gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung eines Landes 
verstößt, so kann das Bundesverfassungs-
gericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag 
des Bundestages anordnen, daß der Rich-
ter in ein anderes Amt oder in den Ruhe-
stand zu versetzen ist. Im Falle eines vor-
sätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung 
erkannt werden.

(3) Die Rechtsstellung der Richter in den 
Ländern ist durch besondere Landesge-
setze zu regeln, soweit Artikel 74 Abs. 1 Nr. 
27 nichts anderes bestimmt.

(4) Die Länder können bestimmen, daß 
über die Anstellung der Richter in den Län-
dern der Landesjustizminister gemeinsam 
mit einem Richterwahlausschuß entscheidet.

(5) Die Länder können für Landesrichter 
eine Absatz 2 entsprechende Regelung 
treffen. Geltendes Landesverfassungsrecht 
bleibt unberührt. Die Entscheidung über 
eine Richteranklage steht dem Bundesver-
fassungsgericht zu.

Artikel 99  
[Entscheidung landesrechtlicher  
Streitigkeiten durch Bundesgerichte]

Dem Bundesverfassungsgerichte kann 
durch Landesgesetz die Entscheidung von 
Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines 
Landes, den in Artikel 95 Abs. 1 genannten 
obersten Gerichtshöfen für den letzten 
Rechtszug die Entscheidung in solchen 
Sachen zugewiesen werden, bei denen es 
sich um die Anwendung von Landesrecht 
handelt.

Artikel 100  
[Gerichtliche Vorlagen an das Bundes-
verfassungsgericht (Normenkontroll-
verfahren)]

(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen 
Gültigkeit es bei der Entscheidung 
ankommt, für verfassungswidrig, so ist das 
Verfahren auszusetzen und, wenn es sich 
um die Verletzung der Verfassung eines 
Landes handelt, die Entscheidung des für 
Verfassungsstreitigkeiten zuständigen 
Gerichtes des Landes, wenn es sich um 
die Verletzung dieses Grundgesetzes han-
delt, die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes einzuholen. Dies gilt auch, 
wenn es sich um die Verletzung dieses 
Grundgesetzes durch Landesrecht oder 
um die Unvereinbarkeit eines Landesge-
setzes mit einem Bundesgesetze handelt.

(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, 
ob eine Regel des Völkerrechtes Bestand-
teil des Bundesrechtes ist und ob sie 
unmittelbar Rechte und Pflichten für den 
Einzelnen erzeugt (Artikel 25), so hat das 
Gericht die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichtes einzuholen.
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(3) Will das Verfassungsgericht eines Lan-
des bei der Auslegung des Grundgesetzes 
von einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes oder des Verfassungsge-
richtes eines anderen Landes abweichen, 
so hat das Verfassungsgericht die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes einzuholen.

Artikel 100 Abs. 2: vgl. BVerfGE  
v. 06.12.2006 I 33 - 2 BvM 9/03

Artikel 101  
[Recht auf den gesetzlichen Richter]

(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Nie-
mand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden.

(2) Gerichte für besondere Sachgebiete 
können nur durch Gesetz errichtet werden.

Artikel 102  
[Abschaffung der Todesstrafe]

Die Todesstrafe ist abgeschafft.

Artikel 103  
[Anspruch auf rechtliches Gehör;  
Verbot rückwirkender Strafgesetze und 
der Doppelbestrafung]

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch 
auf rechtliches Gehör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn 
die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, 
bevor die Tat begangen wurde.

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf 
Grund der allgemeinen Strafgesetze 
mehrmals bestraft werden.

Artikel 104  
[Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung]

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf 
Grund eines förmlichen Gesetzes und nur 
unter Beachtung der darin vorgeschrie-
benen Formen beschränkt werden. Festge-
haltene Personen dürfen weder seelisch 
noch körperlich mißhandelt werden.

(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer 
einer Freiheitsentziehung hat nur der Rich-
ter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf rich-
terlicher Anordnung beruhenden Freiheits-
entziehung ist unverzüglich eine richterliche 
Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei 
darf aus eigener Machtvollkommenheit 
niemanden länger als bis zum Ende des 
Tages nach dem Ergreifen in eigenem 
Gewahrsam halten. Das Nähere ist 
gesetzlich zu regeln.

(3) Jeder wegen des Verdachtes einer 
strafbaren Handlung vorläufig Festgenom-
mene ist spätestens am Tage nach der 
Festnahme dem Richter vorzuführen, der 
ihm die Gründe der Festnahme mitzutei-
len, ihn zu vernehmen und ihm Gelegen-
heit zu Einwendungen zu geben hat. Der 
Richter hat unverzüglich entweder einen 
mit Gründen versehenen schrift lichen 
Haftbefehl zu erlassen oder die Freilas-
sung anzuordnen.

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung 
über die Anordnung oder Fortdauer einer 
Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein 
Angehöriger des Festgehaltenen oder eine 
Person seines Vertrauens zu benachrichti-
gen.



X.  
DAS FINANZWESEN

Artikel 104a  
[Das Tragen der Ausgaben von Bund  
und Ländern]

(1) Der Bund und die Länder tragen geson-
dert die Ausgaben, die sich aus der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit 
dieses Grundgesetz nichts anderes 
bestimmt.

(2) Handeln die Länder im Auftrage des 
Bundes, trägt der Bund die sich daraus 
ergebenden Ausgaben.

3) Bundesgesetze, die Geldleistungen 
gewähren und von den Ländern ausgeführt 
werden, können bestimmen, daß die Geld-
leistungen ganz oder zum Teil vom Bund 
getragen werden. Bestimmt das Gesetz, daß 
der Bund die Hälfte der Ausgaben oder 
mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes 
durchgeführt. Bei der Gewährung von Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung auf dem 
Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende wird das Gesetz im Auftrage des 
Bundes ausgeführt, wenn der Bund drei 
Viertel der Ausgaben oder mehr trägt.

(4) Bundesgesetze, die Pflichten der Länder 
zur Erbringung von Geldleistungen, geld-
werten Sachleistungen oder vergleichbaren 
Dienstleistungen gegenüber Dritten 
begründen und von den Ländern als 

eigene Angelegenheit oder nach Absatz 3 
Satz 2 im Auftrag des Bundes ausgeführt 
werden, bedürfen der Zustimmung des 
Bundesrates, wenn daraus entstehende 
Ausgaben von den Ländern zu tragen sind.

(5) Der Bund und die Länder tragen die 
bei ihren Behörden entstehenden Verwal-
tungsausgaben und haften im Verhältnis 
zueinander für eine ordnungsmäßige Ver-
waltung. Das Nähere bestimmt ein Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

(6) Bund und Länder tragen nach der 
innerstaatlichen Zuständigkeits- und Auf-
gabenverteilung die Lasten einer Verlet-
zung von supranationalen oder völker-
rechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. 
In Fällen länderübergreifender Finanz-
korrekturen der Europäischen Union tra-
gen Bund und Länder diese Lasten im Ver-
hältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit 
trägt in diesen Fällen solidarisch 35 vom 
Hundert der Gesamtlasten entsprechend 
einem allgemeinen Schlüssel; 50 vom 
Hundert der Gesamtlasten tragen die  
Länder, die die Lasten verursacht haben, 
anteilig entsprechend der Höhe der erhal-
tenen Mittel. Das Nähere regelt ein Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.
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Artikel 104b  
[Finanzhilfen des Bundes für bedeutsame 
Investitionen]

(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundge-
setz ihm Gesetzgebungsbefugnisse ver-
leiht, den Ländern Finanzhilfen für beson-
ders bedeutsame Investitionen der Länder 
und der Gemeinden (Gemeindeverbände) 
gewähren, die

1. zur Abwehr einer Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts oder

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft im Bundesgebiet oder

3. zur Förderung des wirtschaftlichen 
Wachstums

erforderlich sind. Abweichend von Satz 1 
kann der Bund im Falle von Naturkatastro-
phen oder außergewöhnlichen Not-
situationen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche 
Finanzlage erheblich beeinträchtigen, 
auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse 
Finanzhilfen gewähren.

(2) Das Nähere, insbesondere die Arten 
der zu fördernden Investitionen, wird durch 
Bundesgesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, oder auf Grund des 
Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwal-
tungsvereinbarung geregelt. Das Bundes-
gesetz oder die Verwaltungsvereinbarung 
kann Bestimmungen über die Ausgestal-
tung der jeweiligen Länderprogramme zur 
Verwendung der Finanzhilfen vorsehen. 
Die Festlegung der Kriterien für die Ausge-
staltung der Länderprogramme erfolgt im 
Einvernehmen mit den betroffenen Ländern. 
Zur Gewährleistung der zweckentspre-

chenden Mittelverwendung kann die Bun-
desregierung Bericht und Vorlage der Akten 
verlangen und Erhebungen bei allen Behör-
den durchführen. Die Mittel des Bundes 
werden zusätzlich zu eigenen Mitteln der 
Länder bereitgestellt. Sie sind befristet zu 
gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung 
in regelmäßigen Zeitabständen zu überprü-
fen. Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit 
fallenden Jahresbeträgen zu gestalten.

Artikel 104c  
[Finanzhilfen für bedeutsame Investitionen 
der Länder im Bereich der kommunalen Bil-
dungsinfrastruktur]

Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für 
gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen 
sowie besondere, mit diesen unmittelbar 
verbundene, befristete Ausgaben der Län-
der und Gemeinden (Gemeindeverbände) 
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
kommunalen Bildungsinfrastruktur gewäh-
ren. Artikel 104b Absatz 2 Satz 1 bis 3, 5, 6 
und Absatz 3 gilt entsprechend. Zur 
Gewährleistung der zweckentsprechenden 
Mittelverwendung kann die Bundesregie-
rung Berichte und anlassbezogen die Vor-
lage von Akten verlangen.

Artikel 104d  
[Finanzhilfen für bedeutsame Investitionen 
der Länder im Bereich des sozialen Woh-
nungsbaus]

Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für 
gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen 
der Länder und Gemeinden (Gemeindever-
bände) im Bereich des sozialen Wohnungs-
baus gewähren. Artikel 104b Absatz 2 Satz 
1 bis 5 sowie Absatz 3 gilt entsprechend.
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Artikel 105  
[Verteilung der Gesetzgebungs-
kompetenz im Steuerwesen]

(1) Der Bund hat die ausschließliche 
Gesetzgebung über die Zölle und Finanz-
monopole.

(2) Der Bund hat die konkurrierende 
Gesetzgebung über die Grundsteuer. Er 
hat die konkurrierende Gesetzgebung 
über die übrigen Steuern, wenn ihm das 
Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum 
Teil zusteht oder die Voraussetzungen des 
Artikels 72 Abs. 2 vorliegen.

(2a) Die Länder haben die Befugnis zur 
Gesetzgebung über die örtlichen Ver-
brauch- und Aufwandsteuern, solange und 
soweit sie nicht bundesgesetzlich geregel-
ten Steuern gleichartig sind. Sie haben die 
Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes 
bei der Grunderwerbsteuer.

(3) Bundesgesetze über Steuern, deren 
Aufkommen den Ländern oder den 
Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz 
oder zum Teil zufließt, bedürfen der 
Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 106  
[Verteilung des Steueraufkommens]

(1) Der Ertrag der Finanzmonopole und 
das Aufkommen der folgenden Steuern 
stehen dem Bund zu:

1. die Zölle,

2. die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht 
nach Absatz 2 den Ländern, nach Absatz 
3 Bund und Ländern gemeinsam oder 
nach Absatz 6 den Gemeinden zustehen,

3. die Straßengüterverkehrsteuer, die 
Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf 
motorisierte Verkehrsmittel bezogene Ver-
kehrsteuern,

4. die Kapitalverkehrsteuern, die Versiche-
rungsteuer und die Wechselsteuer,

5. die einmaligen Vermögensabgaben 
und die zur Durchführung des Lastenaus-
gleichs erhobenen Ausgleichsabgaben,

6. die Ergänzungsabgabe zur Einkommen-
steuer und zur Körperschaftsteuer,

7. Abgaben im Rahmen der Europäischen 
Gemeinschaften.

(2) Das Aufkommen der folgenden Steuern 
steht den Ländern zu:

1. die Vermögensteuer,

2. die Erbschaftsteuer,

3. die Verkehrsteuern, soweit sie nicht 
nach Absatz 1 dem Bund oder nach 
Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam 
zustehen,

4. die Biersteuer,

5. die Abgabe von Spielbanken.

(3) Das Aufkommen der Einkommensteuer, 
der Körperschaftsteuer und der Umsatz-
steuer steht dem Bund und den Ländern 
gemeinsam zu (Gemeinschaftsteuern), 
soweit das Aufkommen der Einkommen-
steuer nicht nach Absatz 5 und das Auf-



144 GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | X. Das Finanzwesen

kommen der Umsatzsteuer nicht nach 
Absatz 5a den Gemeinden zugewiesen 
wird. Am Aufkommen der Einkommen-
steuer und der Körperschaftsteuer sind der 
Bund und die Länder je zur Hälfte betei-
ligt. Die Anteile von Bund und Ländern an 
der Umsatzsteuer werden durch Bundes-
gesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, festgesetzt. Bei der Festset-
zung ist von folgenden Grundsätzen 
auszugehen:

1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen 
haben der Bund und die Länder gleichmä-
ßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendi-
gen Ausgaben. Dabei ist der Umfang der 
Ausgaben unter Berücksichtigung einer 
mehrjährigen Finanzplanung zu ermitteln.

2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes 
und der Länder sind so aufeinander abzu-
stimmen, daß ein billiger Ausgleich erzielt, 
eine Überbelastung der Steuerpflichtigen 
vermieden und die Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 
gewahrt wird.

Zusätzlich werden in die Festsetzung  
der Anteile von Bund und Ländern an der 
Umsatzsteuer Steuermindereinnahmen 
einbezogen, die den Ländern ab 1. Januar 
1996 aus der Berücksichtigung von Kindern 
im Einkommensteuerrecht entstehen. Das 
Nähere bestimmt das Bundesgesetz nach 
Satz 3.

(4) Die Anteile von Bund und Ländern an 
der Umsatzsteuer sind neu festzusetzen, 
wenn sich das Verhältnis zwischen den 
Einnahmen und Ausgaben des Bundes und 
der Länder wesentlich anders entwickelt; 

Steuermindereinnahmen, die nach Absatz 
3 Satz 5 in die Festsetzung der Umsatz-
steueranteile zusätzlich einbezogen werden, 
bleiben hierbei unberücksichtigt. Werden 
den Ländern durch Bundesgesetz zusätzli-
che Ausgaben auferlegt oder Einnahmen 
entzogen, so kann die Mehrbelastung 
durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, auch mit Finanz-
zuweisungen des Bundes ausgeglichen 
werden, wenn sie auf einen kurzen Zeit-
raum begrenzt ist. In dem Gesetz sind die 
Grundsätze für die Bemessung dieser 
Finanzzuweisungen und für ihre Verteilung 
auf die Länder zu bestimmen.

(5) Die Gemeinden erhalten einen Anteil 
an dem Aufkommen der Einkommensteuer, 
der von den Ländern an ihre Gemeinden 
auf der Grundlage der Einkommensteuer-
leistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten 
ist. Das Nähere bestimmt ein Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf. Es kann bestimmen, daß die 
Gemeinden Hebesätze für den Gemein-
deanteil festsetzen.

(5a) Die Gemeinden erhalten ab dem  
1. Januar 1998 einen Anteil an dem Auf-
kommen der Umsatzsteuer. Er wird von 
den Ländern auf der Grundlage eines 
orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels 
an ihre Gemeinden weitergeleitet. Das 
Nähere wird durch Bundesgesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
bestimmt.

(6) Das Aufkommen der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer steht den Gemeinden, das 
Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und 
Aufwandsteuern steht den Gemeinden 
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oder nach Maßgabe der Landesgesetz-
gebung den Gemeindeverbänden zu. Den 
Gemeinden ist das Recht einzuräumen, 
die Hebesätze der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze 
festzusetzen. Bestehen in einem Land 
keine Gemeinden, so steht das Aufkom-
men der Grundsteuer und Gewerbesteuer 
sowie der örtlichen Verbrauch- und Auf-
wandsteuern dem Land zu. Bund und  
Länder können durch eine Umlage an 
dem Aufkommen der Gewerbesteuer 
beteiligt werden. Das Nähere über die 
Umlage bestimmt ein Bundesgesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
Nach Maßgabe der Landesgesetzgebung 
können die Grundsteuer und Gewerbe-
steuer sowie der Gemeindeanteil vom Auf-
kommen der Einkommensteuer und der 
Umsatzsteuer als Bemessungsgrundlagen 
für Umlagen zugrunde gelegt werden.

(7) Von dem Länderanteil am Gesamtauf-
kommen der Gemeinschaftsteuern fließt 
den Gemeinden und Gemeinde verbänden 
insgesamt ein von der Landesgesetzge-
bung zu bestimmender Hundertsatz zu.  
Im übrigen bestimmt die Landesgesetzge-
bung, ob und inwieweit das Aufkommen 
der Landessteuern den Gemeinden 
(Gemeindeverbänden) zufließt.

(8) Veranlaßt der Bund in einzelnen Ländern 
oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) 
besondere Einrichtungen, die diesen Län-
dern oder Gemeinden (Gemeindever-
bänden) unmittelbar Mehrausgaben oder  
Mindereinnahmen (Sonderbelastungen) 
verursachen, gewährt der Bund den erfor-
derlichen Ausgleich, wenn und soweit den 
Ländern oder Gemeinden (Gemeindever-

bänden) nicht zugemutet werden kann, die 
Sonderbelastungen zu tragen. Entschädi-
gungsleistungen Dritter und finanzielle 
Vorteile, die diesen Ländern oder Gemein-
den (Gemeindeverbänden) als Folge der 
Einrichtungen erwachsen, werden bei dem 
Ausgleich berücksichtigt.

(9) Als Einnahmen und Ausgaben der  
Länder im Sinne dieses Artikels gelten 
auch die Einnahmen und Ausgaben der 
Gemeinden (Gemeindeverbände).

Artikel 106a  
[Finanzausgleich für den Personen-
nahverkehr]

Den Ländern steht ab 1. Januar 1996  
für den öffentlichen Personennahverkehr 
ein Betrag aus dem Steueraufkommen des 
Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundes-
gesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 
bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft 
nach Artikel 107 Abs. 2 unberücksichtigt.

Artikel 106b  
[Finanzausgleich für Kraftfahrzeugsteuer]

Den Ländern steht ab dem 1. Juli 2009 
infolge der Übertragung der Kraftfahr-
zeugsteuer auf den Bund ein Betrag aus 
dem Steueraufkommen des Bundes zu. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 107  
[Finanzausgleich]

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und 
der Länderanteil am Aufkommen der Ein-
kommensteuer und der Körperschaftsteuer 



146

stehen den einzelnen Ländern insoweit zu, 
als die Steuern von den Finanzbehörden in 
ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtli-
ches Aufkommen). Durch Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, sind für die Körperschaftsteuer und 
die Lohnsteuer nähere Bestimmungen über 
die Abgrenzung sowie über Art und 
Umfang der Zerlegung des örtlichen Auf-
kommens zu treffen. Das Gesetz kann 
auch Bestimmungen über die Abgrenzung 
und Zerlegung des örtlichen Aufkommens 
anderer Steuern treffen. Der Länderanteil 
am Aufkommen der Umsatzsteuer steht 
den einzelnen Ländern, vorbehaltlich der 
Regelungen nach Absatz 2, nach Maß-
gabe ihrer Einwohnerzahl zu.

(2) Durch Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, ist sicher-
zustellen, dass die unterschiedliche 
Finanzkraft der Länder angemessen  
ausgeglichen wird; hierbei sind die 
Finanzkraft und der Finanzbedarf der 
Gemeinden (Gemeindeverbände) zu 
berücksichtigen. Zu diesem Zweck sind in 
dem Gesetz Zuschläge zu und Abschläge 
von der jeweiligen Finanzkraft bei der Ver-
teilung der Länderanteile am Aufkommen 
der Umsatzsteuer zu regeln. Die Voraus-
setzungen für die Gewährung von 
Zuschlägen und für die Erhebung von 
Abschlägen sowie die Maßstäbe für die 
Höhe dieser Zuschläge und Abschläge 
sind in dem Gesetz zu bestimmen. Für 
Zwecke der Bemessung der Finanzkraft 
kann die bergrechtliche Förderabgabe mit 
nur einem Teil ihres Aufkommens berück-
sichtigt werden. Das Gesetz kann auch 
bestimmen, dass der Bund aus seinen Mit-

teln leistungsschwachen Ländern Zuwei-
sungen zur ergänzenden Deckung ihres 
allgemeinen Finanzbedarfs (Ergänzungs-
zuweisungen) gewährt. Zuweisungen kön-
nen unabhängig von den Maßstäben nach 
den Sätzen 1 bis 3 auch solchen leistungs-
schwachen Ländern gewährt werden, 
deren Gemeinden (Gemeindeverbände) 
eine besonders geringe Steuerkraft auf-
weisen (Gemeindesteuerkraftzuweisun-
gen), sowie außerdem solchen leistungs-
schwachen Ländern, deren Anteile an den 
Fördermitteln nach Artikel 91b ihre Einwoh-
neranteile unterschreiten.

Artikel 107 in der bis zum 19.07.2017  
geltenden Fassung: Zur weiteren Anwen-
dung vgl. Artikel 143g

Artikel 108  
[Finanzverwaltung]

(1) Zölle, Finanzmonopole, die bundesge-
setzlich geregelten Verbrauchsteuern ein-
schließlich der Einfuhrumsatzsteuer, die 
Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf 
motorisierte Verkehrsmittel bezogene Ver-
kehrsteuern ab dem 1. Juli 2009 sowie die 
Abgaben im Rahmen der Europäischen 
Gemeinschaften werden durch Bundesfi-
nanzbehörden verwaltet. Der Aufbau die-
ser Behörden wird durch Bundesgesetz 
geregelt. Soweit Mittelbehörden einge-
richtet sind, werden deren Leiter im Beneh-
men mit den Landesregierungen bestellt.

(2) Die übrigen Steuern werden durch Lan-
desfinanzbehörden verwaltet. Der Aufbau 
dieser Behörden und die einheitliche  
Ausbildung der Beamten können durch 
Bundesgesetz mit Zustimmung des Bun-
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desrates geregelt werden. Soweit Mittel-
behörden eingerichtet sind, werden deren 
Leiter im Einvernehmen mit der Bundes-
regierung bestellt.

(3) Verwalten die Landesfinanzbehörden 
Steuern, die ganz oder zum Teil dem Bund 
zufließen, so werden sie im Auftrage des 
Bundes tätig. Artikel 85 Abs. 3 und 4 gilt 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der 
Bundesregierung der Bundesminister der 
Finanzen tritt.

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, kann bei 
der Verwaltung von Steuern ein Zusam-
menwirken von Bundes- und Landesfinanz-
behörden sowie für Steuern, die unter 
Absatz 1 fallen, die Verwaltung durch Lan-
desfinanzbehörden und für andere Steu-
ern die Verwaltung durch Bundesfinanzbe-
hörden vorgesehen werden, wenn und 
soweit dadurch der Vollzug der Steuerge-
setze erheblich verbessert oder erleichtert 
wird. Für die den Gemeinden (Gemeinde-
verbänden) allein zufließenden Steuern 
kann die den Landesfinanzbehörden 
zustehende Verwaltung durch die Länder 
ganz oder zum Teil den Gemeinden 
(Gemeindeverbänden) übertragen wer-
den. Das Bundesgesetz nach Satz 1 kann 
für ein Zusammenwirken von Bund und 
Ländern bestimmen, dass bei Zustimmung 
einer im Gesetz genannten Mehrheit 
Regelungen für den Vollzug von Steuerge-
setzen für alle Länder verbindlich werden.

(4a) Durch Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, können bei 
der Verwaltung von Steuern, die unter 
Absatz 2 fallen, ein Zusammen wirken von 

Landesfinanzbehörden und eine länderü-
bergreifende Übertragung von Zuständig-
keiten auf Landesfinanzbehörden eines 
oder mehrerer Länder im Einvernehmen 
mit den betroffenen Ländern vorgesehen 
werden, wenn und soweit dadurch der 
Vollzug der Steuergesetze erheblich ver-
bessert oder erleichtert wird. Die Kosten-
tragung kann durch Bundesgesetz gere-
gelt werden.

(5) Das von den Bundesfinanzbehörden 
anzuwendende Verfahren wird durch Bun-
desgesetz geregelt. Das von den Landes-
finanzbehörden und in den Fällen des 
Absatzes 4 Satz 2 von den Gemeinden 
(Gemeindeverbänden) anzuwendende 
Verfahren kann durch Bundesgesetz mit 
Zustimmung des Bundesrates geregelt 
werden.

(6) Die Finanzgerichtsbarkeit wird durch 
Bundesgesetz einheitlich geregelt.

(7) Die Bundesregierung kann allgemeine 
Verwaltungsvorschriften erlassen, und zwar 
mit Zustimmung des Bundesrates, soweit 
die Verwaltung den Landesfinanzbehör-
den oder Gemeinden (Gemeindeverbän-
den) obliegt.

Artikel 109  
[Haushaltswirtschaft in Bund  
und Ländern]

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haus-
haltswirtschaft selbständig und voneinan-
der unabhängig.

(2) Bund und Länder erfüllen gemeinsam 
die Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland aus Rechtsakten der Europä-
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ischen Gemeinschaft auf Grund des Arti-
kels 104 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft zur Einhal-
tung der Haushaltsdisziplin und tragen in 
diesem Rahmen den Erfordernissen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
Rechnung.

(3) Die Haushalte von Bund und Ländern 
sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen. Bund und Länder 
können Regelungen zur im Auf- und 
Abschwung symmetrischen Berücksichti-
gung der Auswirkungen einer von der Nor-
mallage abweichenden konjunkturellen 
Entwicklung sowie eine Ausnahmerege-
lung für Naturkatastrophen oder außerge-
wöhnliche Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beein-
trächtigen, vorsehen. Für die Ausnahmere-
gelung ist eine entsprechende Tilgungs-
regelung vorzusehen. Die nähere 
Aus gestaltung regelt für den Haushalt des 
Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, dass 
Satz 1 entsprochen ist, wenn die Einnahmen 
aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhält-
nis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt 
nicht überschreiten. Die nähere Ausgestal-
tung für die Haushalte der Länder regeln 
diese im Rahmen ihrer verfassungsrecht-
lichen Kompetenzen mit der Maßgabe, 
dass Satz 1 nur dann entsprochen ist, wenn 
keine Einnahmen aus Krediten zugelassen 
werden.

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, können für 
Bund und Länder gemeinsam geltende 
Grundsätze für das Haushaltsrecht, für 

eine konjunkturgerechte Haushaltswirt-
schaft und für eine mehrjährige Finanzpla-
nung aufgestellt werden.

(5) Sanktionsmaßnahmen der Europäi-
schen Gemeinschaft im Zusammenhang 
mit den Bestimmungen in Artikel 104  
des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft zur Einhaltung der 
Haushaltsdisziplin tragen Bund und Län-
der im Verhältnis 65 zu 35. Die Länderge-
samtheit trägt solidarisch 35 vom Hundert 
der auf die Länder entfallenden Lasten 
entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom 
Hundert der auf die Länder entfallenden 
Lasten tragen die Länder entsprechend 
ihrem Verursachungsbeitrag. Das Nähere 
regelt ein Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf.

Artikel 109a  
[Vermeidung von Haushaltsnotlagen]

(1) Zur Vermeidung von Haushaltsnot lagen 
regelt ein Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf,

1. die fortlaufende Überwachung der 
Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern 
durch ein gemeinsames Gremium (Stabili-
tätsrat),

2. die Voraussetzungen und das Verfahren 
zur Feststellung einer drohenden Haus-
haltsnotlage,

3. die Grundsätze zur Aufstellung und 
Durchführung von Sanierungsprogrammen 
zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen.

(2) Dem Stabilitätsrat obliegt ab dem Jahr 
2020 die Überwachung der Einhaltung 
der Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 
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durch Bund und Länder. Die Überwachung 
orientiert sich an den Vorgaben und Ver-
fahren aus Rechtsakten auf Grund des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union zur Einhaltung der Haus-
haltsdisziplin.

(3) Die Beschlüsse des Stabilitätsrats und 
die zugrunde liegenden Beratungsunterla-
gen sind zu veröffentlichen.

Artikel 110  
[Haushaltsplan und Haushaltsgesetz  
des Bundes]

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des 
Bundes sind in den Haushaltsplan ein-
zustellen; bei Bundesbetrieben und bei 
Sondervermögen brauchen nur die Zufüh-
rungen oder die Ablieferungen eingestellt 
zu werden. Der Haushaltsplan ist in Ein-
nahme und Ausgabe auszugleichen.

(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder 
mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren 
getrennt, vor Beginn des ersten Rech-
nungsjahres durch das Haushaltsgesetz 
festgestellt. Für Teile des Haushaltsplanes 
kann vorgesehen werden, daß sie für 
unterschiedliche Zeiträume, nach Rech-
nungsjahren getrennt, gelten.

(3) Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 
Satz 1 sowie Vorlagen zur Änderung des 
Haushaltsgesetzes und des Haushaltspla-
nes werden gleichzeitig mit der Zuleitung 
an den Bundesrat beim Bundestage ein-
gebracht; der Bundesrat ist berechtigt, 
innerhalb von sechs Wochen, bei Ände-
rungsvorlagen innerhalb von drei Wochen, 
zu den Vorlagen Stellung zu nehmen.

(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vor-
schriften aufgenommen werden, die sich 
auf die Einnahmen und die Ausgaben des 
Bundes und auf den Zeitraum beziehen, 
für den das Haushaltsgesetz beschlossen 
wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschrei-
ben, daß die Vorschriften erst mit der Ver-
kündung des nächsten Haushaltsgesetzes 
oder bei Ermächtigung nach Artikel 115 zu 
einem späteren Zeitpunkt außer Kraft tre-
ten.

Artikel 111  
[Vorläufige Haushaltswirtschaft]

(1) Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres 
der Haushaltsplan für das folgende Jahr 
nicht durch Gesetz festgestellt, so ist bis zu 
seinem Inkrafttreten die Bundesregierung 
ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die 
nötig sind,

a) um gesetzlich bestehende Einrichtun-
gen zu erhalten und gesetzlich beschlos-
sene Maßnahmen durchzuführen,

b) um die rechtlich begründeten Verpflich-
tungen des Bundes zu erfüllen,

c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige 
Leistungen fortzusetzen oder Bei hilfen für 
diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern 
durch den Haushaltsplan eines Vorjahres 
bereits Beträge bewilligt worden sind.

(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetze 
beruhende Einnahmen aus Steuern, Abga-
ben und sonstigen Quellen oder die 
Betriebsmittelrücklage die Ausgaben unter 
Absatz 1 decken, darf die Bundesregie-
rung die zur Aufrechterhaltung der Wirt-
schaftsführung erforderlichen Mittel bis zur 
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Höhe eines Viertels der Endsumme des 
abgelaufenen Haushalts planes im Wege 
des Kredits flüssig machen.

Artikel 112  
[Über- und außerplanmäßige Ausgaben]

Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Ausgaben bedürfen der Zustimmung des 
Bundesministers der Finanzen. Sie darf nur 
im Falle eines unvorhergesehenen und 
unabweisbaren Bedürfnisses erteilt wer-
den. Näheres kann durch Bundesgesetz 
bestimmt werden.

Artikel 113  
[Ausgabenerhöhende und einnahme-
mindernde Gesetze, Zustimmung  
der Bundesregierung]

(1) Gesetze, welche die von der Bundesre-
gierung vorgeschlagenen Ausgaben des 
Haushaltsplanes erhöhen oder neue Aus-
gaben in sich schließen oder für die 
Zukunft mit sich bringen, bedürfen der 
Zustimmung der Bundesregierung. Das 
gleiche gilt für Gesetze, die Einnahmemin-
derungen in sich schließen oder für die 
Zukunft mit sich bringen. Die Bundesregie-
rung kann verlangen, daß der Bundestag 
die Beschlußfassung über solche Gesetze 
aussetzt. In diesem Fall hat die Bundesre-
gierung innerhalb von sechs Wochen dem 
Bundestage eine Stellungnahme zuzuleiten.

(2) Die Bundesregierung kann innerhalb 
von vier Wochen, nachdem der Bundestag 
das Gesetz beschlossen hat, verlangen, 
daß der Bundestag erneut Beschluß faßt.

(3) Ist das Gesetz nach Artikel 78 zustande 
gekommen, kann die Bundesregierung 
ihre Zustimmung nur innerhalb von sechs 
Wochen und nur dann versagen, wenn sie 
vorher das Verfahren nach Absatz 1 Satz 3 
und 4 oder nach Absatz 2 eingeleitet hat. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zustim-
mung als erteilt.

Artikel 114  
[Rechnungslegung, Rechnungsprüfung]

(1) Der Bundesminister der Finanzen hat 
dem Bundestage und dem Bundesrate 
über alle Einnahmen und Ausgaben sowie 
über das Vermögen und die Schulden im 
Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur 
Entlastung der Bundesregierung Rechnung 
zu legen.

(2) Der Bundesrechnungshof, dessen Mit-
glieder richterliche Unabhängigkeit besit-
zen, prüft die Rechnung sowie die Wirt-
schaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Haushalts- und Wirtschafts führung des 
Bundes. Zum Zweck der Prüfung nach Satz 
1 kann der Bundesrechnungshof auch bei 
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung 
Erhebungen vornehmen; dies gilt auch in 
den Fällen, in denen der Bund den Län-
dern zweckgebundene Finanzierungsmittel 
zur Erfüllung von Länderaufgaben zuweist. 
Er hat außer der Bundesregierung unmit-
telbar dem Bundestage und dem Bundes-
rate jährlich zu berichten. Im übrigen  
werden die Befugnisse des Bundesrech-
nungshofes durch Bundesgesetz geregelt.
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Artikel 115  
[Kreditaufnahme, Grenzen]

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die 
Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, die zu 
Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren 
führen können, bedürfen einer der Höhe 
nach bestimmten oder bestimmbaren 
Ermächtigung durch Bundesgesetz.

(2) Einnahmen und Ausgaben sind grund-
sätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 
auszugleichen. Diesem Grundsatz ist ent-
sprochen, wenn die Einnahmen aus Kredi-
ten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum 
nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht 
überschreiten. Zusätzlich sind bei einer 
von der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung die Auswirkungen 
auf den Haushalt im Auf- und Abschwung 
symmetrisch zu berücksichtigen. Abwei-
chungen der tatsächlichen Kreditauf-
nahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 
zulässigen Kreditobergrenze werden auf 
einem Kontrollkonto erfasst; Belastungen, 
die den Schwellenwert von 1,5 vom Hun-
dert im Verhältnis zum nominalen Bruttoin-
landsprodukt überschreiten, sind konjunk-
turgerecht zurückzuführen. Näheres, 
insbesondere die Bereinigung der Einnah-
men und Ausgaben um finanzielle Trans-
aktionen und das Verfahren zur Berech-
nung der Obergrenze der jährlichen 
Nettokreditaufnahme unter Berücksichti-
gung der konjunkturellen Entwicklung auf 
der Grund lage eines Konjunkturbereini-
gungsverfahrens sowie die Kontrolle und 
den Ausgleich von Abweichungen der tat-
sächlichen Kreditaufnahme von der Regel-
grenze, regelt ein Bundesgesetz. Im Falle 

von Naturkatastrophen oder außerge-
wöhnlichen Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beein-
trächtigen, können diese Kreditobergren-
zen auf Grund eines Beschlusses der 
Mehrheit der Mitglieder des Bundestages 
überschritten werden. Der Beschluss ist mit 
einem Tilgungsplan zu verbinden. Die 
Rückführung der nach Satz 6 aufgenom-
menen Kredite hat binnen eines angemes-
senen Zeitraumes zu erfolgen.
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X A.  
VERTEIDIGUNGSFALL

Artikel 115a  
[Begriff und Feststellung]

(1) Die Feststellung, daß das Bundesgebiet 
mit Waffengewalt angegriffen wird oder 
ein solcher Angriff unmittelbar droht (Ver-
teidigungsfall), trifft der Bundestag mit 
Zustimmung des Bundesrates. Die Fest-
stellung erfolgt auf Antrag der Bundesre-
gierung und bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, 
mindestens der Mehrheit der Mitglieder 
des Bundestages.

(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein 
sofortiges Handeln und stehen einem 
rechtzeitigen Zusammentritt des Bundes-
tages unüberwindliche Hindernisse entge-
gen oder ist er nicht beschlußfähig, so trifft 
der Gemeinsame Ausschuß diese Feststel-
lung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen, mindestens 
der Mehrheit seiner Mitglieder.

(3) Die Feststellung wird vom Bundespräsi-
denten gemäß Artikel 82 im Bundesge-
setzblatte verkündet. Ist dies nicht recht-
zeitig möglich, so erfolgt die Verkündung 
in anderer Weise; sie ist im Bundes-
gesetzblatte nachzuholen, sobald die 
Umstände es zulassen.

(4) Wird das Bundesgebiet mit Waffen-
gewalt angegriffen und sind die zuständi-
gen Bundesorgane außerstande, sofort 
die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1  
zu treffen, so gilt diese Feststellung als 
getroffen und als zu dem Zeitpunkt verkün-
det, in dem der Angriff begonnen hat.  
Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt 
bekannt, sobald die Umstände es zulassen.

(5) Ist die Feststellung des Verteidigungs-
falles verkündet und wird das Bundesge-
biet mit Waffengewalt angegriffen, so 
kann der Bundespräsident völkerrechtliche 
Erklärungen über das Bestehen des Vertei-
digungsfalles mit Zustimmung des Bundes-
tages abgeben. Unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des 
Bundestages der Gemeinsame Ausschuß.

Artikel 115b  
[Übergang der Befehls- und  
Kommando gewalt über die Streitkräfte 
auf den Bundes kanzler]

Mit der Verkündung des Verteidigungsfal-
les geht die Befehls- und Kommandoge-
walt über die Streitkräfte auf den Bundes-
kanzler über.
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Artikel 115c  
[Erweiterte Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes]

(1) Der Bund hat für den Verteidigungsfall 
das Recht der konkurrierenden Gesetzge-
bung auch auf den Sachgebieten, die zur 
Gesetzgebungszuständigkeit der Länder 
gehören. Diese Gesetze bedürfen der 
Zustimmung des Bundesrates.

(2) Soweit es die Verhältnisse während des 
Verteidigungsfalles erfordern, kann durch 
Bundesgesetz für den Verteidigungsfall

1. bei Enteignungen abweichend von Arti-
kel 14 Abs. 3 Satz 2 die Entschädigung 
vorläufig geregelt werden,

2. für Freiheitsentziehungen eine von Arti-
kel 104 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 
abweichende Frist, höchstens jedoch eine 
solche von vier Tagen, für den Fall festge-
setzt werden, daß ein Richter nicht inner-
halb der für Normalzeiten geltenden Frist 
tätig werden konnte.

(3) Soweit es zur Abwehr eines gegenwär-
tigen oder unmittelbar drohenden Angriffs 
erforderlich ist, kann für den Verteidi-
gungsfall durch Bundesgesetz mit Zustim-
mung des Bundesrates die Verwaltung und 
das Finanzwesen des Bundes und der Län-
der abweichend von den Abschnitten VIII, 
VIIIa und X geregelt werden, wobei die 
Lebensfähigkeit der Länder, Gemeinden 
und Gemeindeverbände, insbesondere 
auch in finanzieller Hinsicht, zu wahren ist.

(4) Bundesgesetze nach den Absätzen 1 
und 2 Nr. 1 dürfen zur Vorbereitung ihres 
Vollzuges schon vor Eintritt des Verteidi-
gungsfalles angewandt werden.

Artikel 115d  
[Abgekürztes Gesetzgebungsverfahren]

(1) Für die Gesetzgebung des Bundes gilt 
im Verteidigungsfalle abweichend von 
Artikel 76 Abs. 2, Artikel 77 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 bis 4, Artikel 78 und Artikel 82 
Abs. 1 die Regelung der Absätze 2 und 3.

(2) Gesetzesvorlagen der Bundesregie-
rung, die sie als dringlich bezeichnet, sind 
gleichzeitig mit der Einbringung beim Bun-
destage dem Bundesrate zuzuleiten. Bun-
destag und Bundesrat beraten diese Vor-
lagen unverzüglich gemeinsam. Soweit zu 
einem Gesetze die Zustimmung des Bun-
desrates erforderlich ist, bedarf es zum 
Zustandekommen des Gesetzes der 
Zustimmung der Mehrheit seiner Stimmen. 
Das Nähere regelt eine Geschäftsord-
nung, die vom Bundestage beschlossen 
wird und der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf.

(3) Für die Verkündung der Gesetze gilt 
Artikel 115a Abs. 3 Satz 2 entsprechend.

Artikel 115e  
[Befugnisse des Gemeinsamen  
Aus schusses]

(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß im 
Verteidigungsfalle mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, 
mindestens mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder fest, daß dem rechtzeitigen 
Zusammentritt des Bundestages unüber-
windliche Hindernisse entgegenstehen 
oder daß dieser nicht beschlußfähig ist,  
so hat der Gemeinsame Ausschuß die 
Stellung von Bundestag und Bundesrat 
und nimmt deren Rechte einheitlich wahr.
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(2) Durch ein Gesetz des Gemeinsamen 
Ausschusses darf das Grundgesetz weder 
geändert noch ganz oder teilweise außer 
Kraft oder außer Anwendung gesetzt wer-
den. Zum Erlaß von Gesetzen nach Artikel 
23 Abs. 1 Satz 2, Artikel 24 Abs. 1 oder 
Artikel 29 ist der Gemeinsame Ausschuß 
nicht befugt.

Artikel 115f  
[Außerordentliche Befugnisse  
der Bundesregierung]

(1) Die Bundesregierung kann im Verteidi-
gungsfalle, soweit es die Verhältnisse 
erfordern,

1. den Bundesgrenzschutz im gesamten 
Bundesgebiete einsetzen;

2. außer der Bundesverwaltung auch  
den Landesregierungen und, wenn sie es 
für dringlich erachtet, den Landesbehör-
den Weisungen erteilen und diese Befug-
nis auf von ihr zu bestimmende Mitglieder 
der Landesregierungen übertragen.

(2) Bundestag, Bundesrat und der 
Gemeinsame Ausschuß sind unverzüglich 
von den nach Absatz 1 getroffenen Maß-
nahmen zu unterrichten.

Artikel 115g  
[Stellung des Bundesverfassungs gerichts]

Die verfassungsmäßige Stellung und die 
Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufga-
ben des Bundesverfassungsgerichtes und 
seiner Richter dürfen nicht beeinträchtigt 
werden. Das Gesetz über das Bundesver-
fassungsgericht darf durch ein Gesetz des 

Gemeinsamen Ausschusses nur insoweit 
geändert werden, als dies auch nach Auf-
fassung des Bundesverfassungsgerichtes 
zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähig-
keit des Gerichtes erforderlich ist. Bis zum 
Erlaß eines solchen Gesetzes kann das 
Bundesverfassungsgericht die zur Erhal-
tung der Arbeitsfähigkeit des Gerichtes 
erforder lichen Maßnahmen treffen. 
Beschlüsse nach Satz 2 und Satz 3 faßt 
das Bundesverfassungsgericht mit der 
Mehrheit der anwesenden Richter.

Artikel 115h  
[Wahlperioden und Amtszeiten von  
Verfassungsorganen]

(1) Während des Verteidigungsfalles ablau-
fende Wahlperioden des Bundes tages 
oder der Volksvertretungen der Länder 
enden sechs Monate nach Been digung 
des Verteidigungsfalles. Die im Verteidi-
gungsfalle ablaufende Amtszeit des Bun-
despräsidenten sowie bei vorzeitiger Erle-
digung seines Amtes die Wahrnehmung 
seiner Befugnisse durch den Präsidenten 
des Bundesrates enden neun Monate nach 
Beendigung des Verteidigungsfalles. Die 
im Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit 
eines Mitgliedes des Bundesverfassungs-
gerichtes endet sechs Monate nach Been-
digung des Verteidigungsfalles.

(2) Wird eine Neuwahl des Bundeskanzlers 
durch den Gemeinsamen Ausschuß erfor-
derlich, so wählt dieser einen neuen Bun-
deskanzler mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der; der Bundespräsident macht dem 
Gemeinsamen Ausschuß einen Vorschlag. 
Der Gemeinsame Ausschuß kann dem 
Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch 
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aussprechen, daß er mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder einen Nach-
folger wählt.

(3) Für die Dauer des Verteidigungsfalles 
ist die Auflösung des Bundestages ausge-
schlossen.

Artikel 115i  
[Befugnisse der Landesregierungen]

(1) Sind die zuständigen Bundesorgane 
außerstande, die notwendigen Maßnah-
men zur Abwehr der Gefahr zu treffen, und 
erfordert die Lage unabweisbar ein sofor-
tiges selbständiges Handeln in einzelnen 
Teilen des Bundesgebietes, so sind die 
Landesregierungen oder die von ihnen 
bestimmten Behörden oder Beauftragten 
befugt, für ihren Zuständigkeitsbereich 
Maßnahmen im Sinne des Artikels 115f 
Abs. 1 zu treffen.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können 
durch die Bundesregierung, im Verhältnis 
zu Landesbehörden und nachgeordneten 
Bundesbehörden auch durch die Minister-
präsidenten der Länder, jederzeit aufge-
hoben werden.

Artikel 115k  
[Geltungsdauer von außerordentlichen 
Vorschriften]

(1) Für die Dauer ihrer Anwendbarkeit set-
zen Gesetze nach den Artikeln 115c, 115e 
und 115g und Rechtsverordnungen, die auf 
Grund solcher Gesetze ergehen, entge-
genstehendes Recht außer Anwendung. 
Dies gilt nicht gegenüber früherem Recht, 
das auf Grund der Artikel 115c, 115e und 
115g erlassen worden ist.

(2) Gesetze, die der Gemeinsame Aus-
schuß beschlossen hat, und Rechtsverord-
nungen, die auf Grund solcher Gesetze 
ergangen sind, treten spätestens sechs 
Monate nach Beendigung des Verteidi-
gungsfalles außer Kraft.

(3) Gesetze, die von den Artikeln 91a, 91b, 
104a, 106 und 107 abweichende Regelun-
gen enthalten, gelten längstens bis zum 
Ende des zweiten Rechnungs jahres, das 
auf die Beendigung des Verteidigungsfal-
les folgt. Sie können nach Beendigung des 
Verteidigungsfalles durch Bundesgesetz 
mit Zustimmung des Bundesrates geändert 
werden, um zu der Regelung gemäß den 
Abschnitten VIIIa und X überzuleiten.

Artikel 115l  
[Aufhebung von außerordentlichen 
Gesetzen und Maßnahmen, Beendigung 
des Verteidigungsfalles; Friedensschluss]

(1) Der Bundestag kann jederzeit mit 
Zustimmung des Bundesrates Gesetze  
des Gemeinsamen Ausschusses aufheben. 
Der Bundesrat kann verlangen, daß der 
Bundestag hierüber beschließt. Sonstige 
zur Abwehr der Gefahr getroffene Maß-
nahmen des Gemeinsamen Ausschusses 
oder der Bundesregierung sind aufzuhe-
ben, wenn der Bundestag und der Bundes-
rat es beschließen.

(2) Der Bundestag kann mit Zustimmung 
des Bundesrates jederzeit durch einen 
vom Bundespräsidenten zu verkündenden 
Beschluß den Verteidigungsfall für been-
det erklären. Der Bundesrat kann verlan-
gen, daß der Bundestag hierüber 
beschließt. Der Verteidigungsfall ist unver-
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züglich für beendet zu erklären, wenn die 
Voraussetzungen für seine Feststellung 
nicht mehr gegeben sind.

(3) Über den Friedensschluß wird durch 
Bundesgesetz entschieden.



XI.  
ÜBERGANGS UND  
SCHLUßBESTIMMUNGEN

Artikel 116  
[Begriff »Deutscher«;  
Wiedereinbürgerung von Verfolgten]

(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgeset-
zes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetz-
licher Regelung, wer die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzt oder als Flüchtling 
oder Vertriebener deutscher Volkszuge-
hörigkeit oder als dessen Ehegatte oder 
Abkömmling in dem Gebiete des Deut-
schen Reiches nach dem Stande vom 31. 
Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.

(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, 
denen zwischen dem 30. Januar 1933 und 
dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit 
aus politischen, rassischen oder religiösen 
Gründen entzogen worden ist, und ihre 
Abkömmlinge sind auf Antrag wieder ein-
zubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, 
sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren 
Wohnsitz in Deutschland genommen 
haben und nicht einen entgegengesetzten 
Willen zum Ausdruck gebracht haben.

Artikel 117  
[Übergangsregelung für Art. 3 Abs. 2  
und Art. 11]

(1) Das dem Artikel 3 Abs. 2 entgegen-
stehende Recht bleibt bis zu seiner Anpas-
sung an diese Bestimmung des Grund-
gesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als 
bis zum 31. März 1953.

(2) Gesetze, die das Recht der Freizügig-
keit mit Rücksicht auf die gegenwärtige 
Raumnot einschränken, bleiben bis zu ihrer 
Aufhebung durch Bundesgesetz in Kraft.

Artikel 117 Abs. 1: Wirksam gem. BVerfGE v. 
18.12.1953, 1954 I 10

Artikel 118  
[Neugliederung der Länder im Südwesten]

Die Neugliederung in dem die Länder 
Baden, Württemberg-Baden und Württem-
berg-Hohenzollern umfassenden Gebiete 
kann abweichend von den Vorschriften 
des Artikels 29 durch Verein barung der 
beteiligten Länder erfolgen. Kommt eine 
Vereinbarung nicht zustande, so wird die 
Neugliederung durch Bundesgesetz gere-
gelt, das eine Volksbefragung vorsehen 
muß.
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Artikel 118a  
[Neugliederung der Länder Berlin und 
Brandenburg]

Die Neugliederung in dem die Länder 
Berlin und Brandenburg umfassenden 
Gebiet kann abweichend von den Vor-
schriften des Artikels 29 unter Beteiligung 
ihrer Wahlberechtigten durch Vereinba-
rung beider Länder erfolgen.

Artikel 119  
[Verordnungsrecht in Angelegenheiten 
der Flüchtlinge und Vertriebenen]

In Angelegenheiten der Flüchtlinge und 
Vertriebenen, insbesondere zu ihrer Vertei-
lung auf die Länder, kann bis zu einer bun-
desgesetzlichen Regelung die Bundesre-
gierung mit Zustimmung des Bundesrates 
Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen. 
Für besondere Fälle kann dabei die Bun-
desregierung ermächtigt werden, Einzel-
weisungen zu erteilen. Die Weisungen sind 
außer bei Gefahr im Verzuge an die 
obersten Landesbehörden zu richten.

Artikel 120  
[Kriegsfolgelasten, Sozialversicherungs-
zuschüsse des Bundes]

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für 
Besatzungskosten und die sonstigen inne-
ren und äußeren Kriegsfolgelasten nach 
näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. 
Soweit diese Kriegsfolgelasten bis zum  
1. Oktober 1969 durch Bundesgesetze 
geregelt worden sind, tragen Bund und 
Länder im Verhältnis zueinander die Auf-
wendungen nach Maßgabe dieser Bundes-
gesetze. Soweit Aufwendungen für Kriegs-

folgelasten, die in Bundesgesetzen weder 
geregelt worden sind noch geregelt wer-
den, bis zum 1. Oktober 1965 von den Län-
dern, Gemeinden (Gemeinde verbänden) 
oder sonstigen Aufgaben trägern, die Auf-
gaben von Ländern oder Gemeinden 
erfüllen, erbracht worden sind, ist der 
Bund zur Übernahme von Aufwendungen 
dieser Art auch nach diesem Zeitpunkt 
nicht verpflichtet. Der Bund trägt die 
Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversi-
cherung mit Einschluß der Arbeitslosenver-
sicherung und der Arbeitslosenhilfe. Die 
durch diesen Absatz geregelte Verteilung 
der Kriegsfolgelasten auf Bund und Länder 
läßt die gesetzliche Regelung von Ent-
schädigungsansprüchen für Kriegsfolgen 
unberührt.

(2) Die Einnahmen gehen auf den Bund zu 
demselben Zeitpunkte über, an dem der 
Bund die Ausgaben übernimmt.

Artikel 120a  
[Begriff »Mehrheit der Mitglieder«]

(1) Die Gesetze, die der Durchführung des 
Lastenausgleichs dienen, können mit 
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
daß sie auf dem Gebiete der Ausgleichs-
leistungen teils durch den Bund, teils im 
Auftrage des Bundes durch die Länder 
ausgeführt werden und daß die der Bun-
desregierung und den zuständigen obers-
ten Bundesbehörden auf Grund des Arti-
kels 85 insoweit zustehenden Befugnisse 
ganz oder teilweise dem Bundesaus-
gleichsamt übertragen werden. Das Bun-
desausgleichsamt bedarf bei Ausübung 
dieser Befugnisse nicht der Zustimmung 
des Bundesrates; seine Weisungen sind, 
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abgesehen von den Fällen der Dringlich-
keit, an die obersten Landesbehörden 
(Landesausgleichsämter) zu richten.

(2) Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.

Artikel 121  
[Überleitung bisheriger  
Gesetzgebungskompetenzen]

Mehrheit der Mitglieder des Bundestages 
und der Bundesversammlung im Sinne 
dieses Grundgesetzes ist die Mehrheit 
ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.

Artikel 122  
[Bisherige Gesetzgebungskompetenzen]

(1) Vom Zusammentritt des Bundestages 
an werden die Gesetze ausschließlich von 
den in diesem Grundgesetze anerkannten 
gesetzgebenden Gewalten beschlossen.

(2) Gesetzgebende und bei der Gesetzge-
bung beratend mitwirkende Körperschaf-
ten, deren Zuständigkeit nach Absatz 1 
endet, sind mit diesem Zeitpunkt aufgelöst.

Artikel 123  
[Fortgeltung des alten Rechts]

(1) Recht aus der Zeit vor dem Zusammen-
tritt des Bundestages gilt fort, soweit es 
dem Grundgesetze nicht widerspricht.

(2) Die vom Deutschen Reich abgeschlos-
senen Staatsverträge, die sich auf Gegen-
stände beziehen, für die nach diesem 
Grundgesetze die Landesgesetz gebung 
zuständig ist, bleiben, wenn sie nach all-
gemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind 
und fortgelten, unter Vorbehalt aller 

Rechte und Einwendungen der Beteiligten 
in Kraft, bis neue Staatsverträge durch die 
nach diesem Grundgesetze zuständigen 
Stellen abgeschlossen werden oder ihre 
Beendigung auf Grund der in ihnen ent-
haltenen Bestimmungen anderweitig 
erfolgt.

Artikel 124  
[Fortgeltung als Bundesrecht auf  
dem Gebiet der ausschließlichen  
Gesetzgebung]

Recht, das Gegenstände der ausschließli-
chen Gesetzgebung des Bundes betrifft, 
wird innerhalb seines Geltungsbereiches 
Bundesrecht.

Artikel 125  
[Fortgeltung als Bundesrecht auf  
dem Gebiet der konkurrierenden  
Gesetzgebung]

Recht, das Gegenstände der konkurrieren-
den Gesetzgebung des Bundes betrifft, 
wird innerhalb seines Geltungsbereiches 
Bundesrecht,

1. soweit es innerhalb einer oder mehrerer 
Besatzungszonen einheitlich gilt,

2. soweit es sich um Recht handelt, durch 
das nach dem 8. Mai 1945 früheres 
Reichsrecht abgeändert worden ist.

Artikel 125a  
[Fortgeltung von Bundesrecht nach Ände-
rung von Gesetzgebungskom pe tenzen]

(1) Recht, das als Bundesrecht erlassen 
worden ist, aber wegen der Änderung des 
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Artikels 74 Abs. 1, der Einfügung des Arti-
kels 84 Abs. 1 Satz 7, des Artikels 85 Abs. 1 
Satz 2 oder des Artikels 105 Abs. 2a Satz 
2 oder wegen der Aufhebung der Artikel 
74a, 75 oder 98 Abs. 3 Satz 2 nicht mehr 
als Bundesrecht erlassen werden könnte, 
gilt als Bundesrecht fort. Es kann durch 
Landesrecht ersetzt werden.

(2) Recht, das auf Grund des Artikels 72 
Abs. 2 in der bis zum 15. November 1994 
geltenden Fassung erlassen worden ist, 
aber wegen Änderung des Artikels 72 Abs. 
2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen 
werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. 
Durch Bundesgesetz kann bestimmt wer-
den, dass es durch Landesrecht ersetzt 
werden kann.

(3) Recht, das als Landesrecht erlassen 
worden ist, aber wegen Änderung des Arti-
kels 73 nicht mehr als Landesrecht erlas-
sen werden könnte, gilt als Landesrecht 
fort. Es kann durch Bundesrecht ersetzt 
werden.

Artikel 125b  
[Fortgeltung von Bundesrecht; abwei-
chende Regelungen durch die Länder]

(1) Recht, das auf Grund des Artikels 75 in 
der bis zum 1. September 2006 geltenden 
Fassung erlassen worden ist und das auch 
nach diesem Zeitpunkt als Bundesrecht 
erlassen werden könnte, gilt als Bundes-
recht fort. Befugnisse und Verpflichtungen 
der Länder zur Gesetzgebung bleiben 
insoweit bestehen. Auf den in Artikel 72 
Abs. 3 Satz 1 genannten Gebieten können 
die Länder von diesem Recht abwei-
chende Regelungen treffen, auf den 

Gebieten des Artikels 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
2, 5 und 6 jedoch erst, wenn und soweit 
der Bund ab dem 1. September 2006 von 
seiner Gesetzgebungszuständigkeit 
Gebrauch gemacht hat, in den Fällen der 
Nummern 2 und 5 spätestens ab dem 1. 
Januar 2010, im Falle der Nummer 6 spä-
testens ab dem 1. August 2008.

(2) Von bundesgesetzlichen Regelungen, 
die auf Grund des Artikels 84 Abs. 1 in der 
vor dem 1. September 2006 geltenden 
Fassung erlassen worden sind, können die 
Länder abweichende Regelungen treffen, 
von Regelungen des Verwaltungsverfah-
rens bis zum 31. Dezember 2008 aber nur 
dann, wenn ab dem 1. September 2006 in 
dem jeweiligen Bundesgesetz Regelungen 
des Verwaltungsverfahrens geändert wor-
den sind.

(3) Auf dem Gebiet des Artikels 72 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 7 darf abweichendes 
Landesrecht der Erhebung der Grund-
steuer frühestens für Zeiträume ab dem 1. 
Januar 2025 zugrunde gelegt werden.

Artikel 125c  
[Fortgeltung von Bundesrecht auf dem 
Gebiet der Gemeindeverkehrsfinanzierung 
und der sozialen Wohnraumförderung]

(1) Recht, das auf Grund des Artikels 91a 
Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 1 in der 
bis zum 1. September 2006 geltenden 
Fassung erlassen worden ist, gilt bis zum 
31. Dezember 2006 fort.

(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis 
zum 1. September 2006 geltenden Fas-
sung in den Bereichen der Gemeindever-
kehrsfinanzierung und der sozialen Wohn-
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raumförderung geschaffenen Regelungen 
gelten bis zum 31. Dezember 2006 fort. 
Die im Bereich der Gemeindeverkehrsfi-
nanzierung für die besonderen Pro-
gramme nach § 6 Absatz 1 des Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetzes sowie 
die mit dem Gesetz über Finanzhilfen des 
Bundes nach Artikel 104a Absatz 4 des 
Grundgesetzes an die Länder Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen sowie Schleswig-Holstein für 
Seehäfen vom 20. Dezember 2001 nach 
Artikel 104a Absatz 4 in der bis zum 1. 
September 2006 geltenden Fassung 
geschaffenen Regelungen gelten bis zu 
ihrer Aufhebung fort. Eine Änderung des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
durch Bundesgesetz ist zulässig. Die sons-
tigen nach Artikel 104a Absatz 4 in der bis 
zum 1. September 2006 geltenden Fas-
sung geschaffenen Regelungen gelten bis 
zum 31. Dezember 2019 fort, soweit nicht 
ein früherer Zeitpunkt für das Außerkraft-
treten bestimmt ist oder wird. 5 Artikel 
104b Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Artikel 104b Absatz 2 Satz 5 ist erst-
mals auf nach dem 31. Dezember 2019 in 
Kraft getretene Regelungen anzuwenden.

Artikel 126  
[Meinungsverschiedenheiten über  
das Fortgelten von Recht als Bundesrecht]

Meinungsverschiedenheiten über das Fort-
gelten von Recht als Bundesrecht ent-
scheidet das Bundesverfassungsgericht.

Artikel 127  
[Recht des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes]

Die Bundesregierung kann mit Zustim-
mung der Regierungen der beteiligten 
Länder Recht der Verwaltung des Vereinig-
ten Wirtschaftsgebietes, soweit es nach 
Artikel 124 oder 125 als Bundesrecht fort-
gilt, innerhalb eines Jahres nach Verkün-
dung dieses Grundgesetzes in den Län-
dern Baden, Groß-Berlin, Rheinland-Pfalz 
und Württemberg-Hohenzollern in Kraft 
setzen.

Artikel 128  
[Fortbestehen von Weisungsrechten]

Soweit fortgeltendes Recht Weisungs-
rechte im Sinne des Artikels 84 Abs. 5  
vorsieht, bleiben sie bis zu einer anderwei-
tigen gesetzlichen Regelung bestehen.

Artikel 129  
[Fortgeltung von Ermächtigungen]

(1) Soweit in Rechtsvorschriften, die als 
Bundesrecht fortgelten, eine Ermächtigung 
zum Erlasse von Rechtsverordnungen oder 
allgemeinen Verwaltungs vorschriften 
sowie zur Vornahme von Verwaltungsakten 
enthalten ist, geht sie auf die nunmehr 
sachlich zuständigen Stellen über. In Zwei-
felsfällen entscheidet die Bundesregierung 
im Einvernehmen mit dem Bundesrate; die 
Entscheidung ist zu veröffentlichen.

(2) Soweit in Rechtsvorschriften, die  
als Landesrecht fortgelten, eine solche 
Ermächtigung enthalten ist, wird sie von 
den nach Landesrecht zuständigen Stellen 
ausgeübt.
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(3) Soweit Rechtsvorschriften im Sinne der 
Absätze 1 und 2 zu ihrer Änderung oder 
Ergänzung oder zum Erlaß von Rechtsvor-
schriften an Stelle von Gesetzen ermächti-
gen, sind diese Ermächtigungen erlo-
schen.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 
gelten entsprechend, soweit in Rechtsvor-
schriften auf nicht mehr geltende Vor-
schriften oder nicht mehr bestehende Ein-
richtungen verwiesen ist.

Artikel 130  
[Überleitung von Verwaltungs- und 
Rechtspflegeeinrichtungen]

(1) Verwaltungsorgane und sonstige  
der öffentlichen Verwaltung oder Rechts-
pflege dienende Einrichtungen, die nicht 
auf Landesrecht oder Staatsverträgen zwi-
schen Ländern beruhen, sowie die 
Betriebsvereinigung der südwestdeutschen 
Eisenbahnen und der Verwaltungsrat für 
das Post- und Fernmeldewesen für das 
französische Besatzungsgebiet unterste-
hen der Bundesregierung. Diese regelt mit 
Zustimmung des Bundesrates die Überfüh-
rung, Auflösung oder Abwicklung.

(2) Oberster Disziplinarvorgesetzter der 
Angehörigen dieser Verwaltungen und Ein-
richtungen ist der zuständige Bundesminis-
ter.

(3) Nicht landesunmittelbare und nicht auf 
Staatsverträgen zwischen den Ländern 
beruhende Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechtes unterstehen der 
Aufsicht der zuständigen obersten Bundes-
behörde.

Artikel 131  
[Rechtsverhältnisse ehemaliger  
Angehöriger des öffentlichen Dienstes]

Die Rechtsverhältnisse von Personen ein-
schließlich der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen 
Dienste standen, aus anderen als beam-
ten- oder tarifrechtlichen Gründen ausge-
schieden sind und bisher nicht oder nicht 
ihrer früheren Stellung entsprechend ver-
wendet werden, sind durch Bundesgesetz 
zu regeln. Entsprechendes gilt für Perso-
nen einschließlich der Flüchtlinge und Ver-
triebenen, die am 8. Mai 1945 versor-
gungsberechtigt waren und aus anderen 
als beamten- oder tarifrechtlichen Grün-
den keine oder keine entsprechende Ver-
sorgung mehr erhalten. Bis zum Inkrafttre-
ten des Bundesgesetzes können 
vorbehaltlich anderweitiger landesrechtli-
cher Regelung Rechtsansprüche nicht gel-
tend gemacht werden.

Artikel 132  
[Außerordentliche Aufhebung von  
Rechten im öffentlichen Dienst]

(1) Beamte und Richter, die im Zeitpunkte 
des Inkrafttretens dieses Grundgesetzes 
auf Lebenszeit angestellt sind, können bin-
nen sechs Monaten nach dem ersten 
Zusammentritt des Bundestages in den 
Ruhestand oder Wartestand oder in ein 
Amt mit niedrigerem Diensteinkommen 
versetzt werden, wenn ihnen die persönli-
che oder fachliche Eignung für ihr Amt 
fehlt. Auf Angestellte, die in einem unkünd-
baren Dienstverhältnis stehen, findet diese 
Vorschrift entsprechende Anwendung. Bei 
Angestellten, deren Dienstverhältnis künd-
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bar ist, können über die tarifmäßige Rege-
lung hinausgehende Kündigungsfristen 
innerhalb der gleichen Frist aufgehoben 
werden.

(2) Diese Bestimmung findet keine Anwen-
dung auf Angehörige des öffent lichen 
Dienstes, die von den Vorschriften über die 
»Befreiung von Nationalsozialismus und 
Militarismus« nicht betroffen oder die 
anerkannte Verfolgte des Nationalsozialis-
mus sind, sofern nicht ein wichtiger Grund 
in ihrer Person vorliegt.

(3) Den Betroffenen steht der Rechtsweg 
gemäß Artikel 19 Abs. 4 offen.

(4) Das Nähere bestimmt eine Verordnung 
der Bundesregierung, die der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf.

Artikel 133  
[Rechtsnachfolge der Verwaltung  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes]

Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten 
der Verwaltung des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes ein.

Artikel 134  
[Rechtsnachfolge in das Reichs -
vermögen]

(1) Das Vermögen des Reiches wird grund-
sätzlich Bundesvermögen.

(2) Soweit es nach seiner ursprünglichen 
Zweckbestimmung überwiegend für Ver-
waltungsaufgaben bestimmt war, die nach 
diesem Grundgesetze nicht Verwaltungs-
aufgaben des Bundes sind, ist es unent-
geltlich auf die nunmehr zuständigen Auf-
gabenträger und, soweit es nach seiner 

gegenwärtigen, nicht nur vorübergehen-
den Benutzung Verwaltungsauf gaben 
dient, die nach diesem Grundgesetze nun-
mehr von den Ländern zu erfüllen sind, auf 
die Länder zu übertragen. Der Bund kann 
auch sonstiges Vermögen den Ländern 
übertragen.

(3) Vermögen, das dem Reich von den 
Ländern und Gemeinden (Gemeindever-
bänden) unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt wurde, wird wiederum Vermögen 
der Länder und Gemeinden (Gemeinde-
verbände), soweit es nicht der Bund für 
eigene Verwaltungsaufgaben benötigt.

(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf.

Artikel 135  
[Rechtsnachfolge in das Vermögen  
früherer Länder und Körperschaften]

(1) Hat sich nach dem 8. Mai 1945 bis zum 
Inkrafttreten dieses Grundgesetzes die 
Landeszugehörigkeit eines Gebietes 
geändert, so steht in diesem Gebiete  
das Vermögen des Landes, dem das 
Gebiet angehört hat, dem Lande zu,  
dem es jetzt angehört.

(2) Das Vermögen nicht mehr bestehender 
Länder und nicht mehr bestehender ande-
rer Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechtes geht, soweit es nach 
seiner ursprünglichen Zweckbestimmung 
überwiegend für Verwaltungsaufgaben 
bestimmt war, oder nach seiner gegen-
wärtigen, nicht nur vorübergehenden 
Benutzung überwiegend Verwaltungsauf-
gaben dient, auf das Land oder die Kör-
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perschaft oder Anstalt des öffentlichen 
Rechtes über, die nunmehr diese Aufgaben 
erfüllen.

(3) Grundvermögen nicht mehr bestehen-
der Länder geht einschließlich des Zube-
hörs, soweit es nicht bereits zu Vermögen 
im Sinne des Absatzes 1 gehört, auf das 
Land über, in dessen Gebiet es belegen ist.

(4) Sofern ein überwiegendes Interesse des 
Bundes oder das besondere Interesse 
eines Gebietes es erfordert, kann durch 
Bundesgesetz eine von den Absätzen 1 bis 
3 abweichende Regelung getroffen werden.

(5) Im übrigen wird die Rechtsnachfolge 
und die Auseinandersetzung, soweit sie 
nicht bis zum 1. Januar 1952 durch Verein-
barung zwischen den beteiligten Ländern 
oder Körperschaften oder Anstalten des 
öffentlichen Rechtes erfolgt, durch Bundes-
gesetz geregelt, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf.

(6) Beteiligungen des ehemaligen Landes 
Preußen an Unternehmen des privaten 
Rechtes gehen auf den Bund über. Das 
Nähere regelt ein Bundesgesetz, das auch 
Abweichendes bestimmen kann.

(7) Soweit über Vermögen, das einem 
Lande oder einer Körperschaft oder Anstalt 
des öffentlichen Rechtes nach den Absät-
zen 1 bis 3 zufallen würde, von dem 
danach Berechtigten durch ein Landes-
gesetz, auf Grund eines Landesgesetzes 
oder in anderer Weise bei Inkrafttreten  
des Grundgesetzes verfügt worden war, 
gilt der Vermögensübergang als vor der 
Verfügung erfolgt.

Artikel 135a  
[Verbindlichkeiten des ehemaligen  
Deutschen Reiches und der ehemaligen 
DDR] 

(1) Durch die in Artikel 134 Abs. 4 und Arti-
kel 135 Abs. 5 vorbehaltene Gesetzge-
bung des Bundes kann auch bestimmt 
werden, daß nicht oder nicht in voller 
Höhe zu erfüllen sind

1. Verbindlichkeiten des Reiches sowie 
Verbindlichkeiten des ehemaligen Landes 
Preußen und sonstiger nicht mehr beste-
hender Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts,

2. Verbindlichkeiten des Bundes oder 
anderer Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts, welche mit dem Über-
gang von Vermögenswerten nach Artikel 
89, 90, 134 und 135 im Zusammenhang 
stehen, und Verbindlichkeiten dieser 
Rechtsträger, die auf Maßnahmen der in 
Nummer 1 bezeichneten Rechtsträger 
beruhen,

3. Verbindlichkeiten der Länder und 
Gemeinden (Gemeindeverbände), die aus 
Maßnahmen entstanden sind, welche 
diese Rechtsträger vor dem 1. August 1945 
zur Durchführung von Anordnungen der 
Besatzungsmächte oder zur Beseitigung 
eines kriegsbedingten Notstandes im Rah-
men dem Reich obliegender oder vom 
Reich übertragener Verwaltungsaufgaben 
getroffen haben.

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwen-
dung auf Verbindlichkeiten der Deutschen 
Demokratischen Republik oder ihrer 
Rechtsträger sowie auf Verbindlichkeiten 
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des Bundes oder anderer Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts, die 
mit dem Übergang von Vermögenswerten 
der Deutschen Demokratischen Republik 
auf Bund, Länder und Gemeinden im 
Zusammenhang stehen, und auf Verbind-
lichkeiten, die auf Maßnahmen der Deut-
schen Demokratischen Republik oder ihrer 
Rechtsträger beruhen.

Artikel 136  
[Erster Zusammentritt des Bundesrates] 

(1) Der Bundesrat tritt erstmalig am Tage 
des ersten Zusammentrittes des Bundesta-
ges zusammen.

(2) Bis zur Wahl des ersten Bundespräsi-
denten werden dessen Befugnisse von 
dem Präsidenten des Bundesrates ausge-
übt. Das Recht der Auflösung des Bundes-
tages steht ihm nicht zu.

Artikel 137  
[Wählbarkeit von Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes, gesetzliche 
Beschränkungen] 

(1) Die Wählbarkeit von Beamten, Ange-
stellten des öffentlichen Dienstes, Berufs-
soldaten, freiwilligen Soldaten auf Zeit 
und Richtern im Bund, in den Ländern und 
den Gemeinden kann gesetzlich 
beschränkt werden.

(2) Für die Wahl des ersten Bundestages, 
der ersten Bundesversammlung und des 
ersten Bundespräsidenten der Bundes-
republik gilt das vom Parlamentarischen 
Rat zu beschließende Wahlgesetz.

(3) Die dem Bundesverfassungsgerichte 
gemäß Artikel 41 Abs. 2 zustehende Befug-
nis wird bis zu seiner Errichtung von dem 
Deutschen Obergericht für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet wahrgenommen, das 
nach Maßgabe seiner Verfahrensordnung 
entscheidet.

Artikel 138  
[Süddeutsches Notariat] 

Änderungen der Einrichtungen des jetzt 
bestehenden Notariats in den Ländern 
Baden, Bayern, Württemberg-Baden und 
Württemberg-Hohenzollern bedürfen der 
Zustimmung der Regierungen dieser Länder.

Artikel 139  
[Fortgeltung der Entnazifizierungs-
vorschriften]

Die zur »Befreiung des deutschen Volkes 
vom Nationalsozialismus und Militarismus« 
erlassenen Rechtsvorschriften werden von 
den Bestimmungen dieses Grundgesetzes 
nicht berührt.

Artikel 140  
[Recht der Religionsgesellschaften,  
Glaubensfreiheit, Schutz von Sonn-  
und Feiertagen]

Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 
138, 139 und 141 der deutschen Verfassung 
vom 11. August 1919 sind Bestandteil die-
ses Grundgesetzes.
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Nichtamtlicher Hinweis: Die aufgeführten 
Artikel der deutschen Verfassung vom  
11. August 1919 lauten wie folgt: 

Artikel 136  
[Religionsunabhängigkeit von  
Rechten und Pflichten]

(1) Die bürgerlichen und staatsbürger-
lichen Rechte und Pflichten werden durch 
die Ausübung der Religionsfreiheit weder 
bedingt noch beschränkt.

(2) Der Genuß bürgerlicher und staatsbür-
gerlicher Rechte sowie die Zulassung zu 
öffentlichen Ämtern sind unabhängig von 
dem religiösen Bekenntnis.

(3) Niemand ist verpflichtet, seine reli giöse 
Überzeugung zu offenbaren. Die Behör-
den haben nur soweit das Recht, nach der 
Zugehörigkeit zu einer Religionsgesell-
schaft zu fragen, als davon Rechte und 
Pflichten abhängen oder  
eine gesetzlich angeordnete statistische 
Erhebung dies erfordert.

(4) Niemand darf zu einer kirchlichen 
Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teil-
nahme an religiösen Übungen oder zur 
Benutzung einer religiösen Eidesform 
gezwungen werden. 

Artikel 137  
[Religionsgesellschaften]

(1) Es besteht keine Staatskirche.

(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Reli-
gionsgesellschaften wird gewährleistet. 
Der Zusammenschluß von Religionsgesell-
schaften innerhalb des Reichsgebiets 
unterliegt keinen Beschränkungen.

(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und 
verwaltet ihre Angelegenheiten selbstän-
dig innerhalb der Schranken des für alle 
geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre 
Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder 
der bürgerlichen Gemeinde.

(4) Religionsgesellschaften erwerben die 
Rechtsfähigkeit nach den allge meinen 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.

(5) Die Religionsgesellschaften bleiben 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes, 
soweit sie solche bisher waren. Anderen 
Religionsgesellschaften sind auf ihren 
Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn 
sie durch ihre Verfassung und die Zahl 
ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer 
bieten. Schließen sich mehrere derartige 
öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaften zu einem Verbande zusam-
men, so ist auch dieser Verband eine 
öffentlich-rechtliche Körperschaft.

(6) Die Religionsgesellschaften, welche 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
sind, sind berechtigt, auf Grund der  
bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe  
der landesrechtlichen Bestimmungen 
Steuern zu erheben.

(7) Den Religionsgesellschaften werden 
die Vereinigungen gleichgestellt, die sich 
die gemeinschaftliche Pflege einer Welt-
anschauung zur Aufgabe machen.

(8) Soweit die Durchführung dieser Bestim-
mungen eine weitere Regelung erfordert, 
liegt diese der Landesgesetz gebung ob. 
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Artikel 138  
[Staatsleistungen; Kirchengut]

(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonde-
ren Rechtstiteln beruhenden Staatsleistun-
gen an die Religionsgesellschaften wer-
den durch die Landesgesetzgebung 
abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das 
Reich auf.

(2) Das Eigentum und andere Rechte der 
Religionsgesellschaften und reli giösen 
Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- 
und Wohltätigkeitszwecke bestimmten 
Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermö-
gen werden gewährleistet. 

Artikel 139  
[Sonn- und Feiertagsruhe]

Der Sonntag und die staatlich anerkannten 
Feiertage bleiben als Tage der Arbeits-
ruhe und der seelischen Erhebung gesetz-
lich geschützt

Artikel 141  
[Religiöse Handlungen in  
öffentlichen Anstalten]

Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst 
und Seelsorge im Heer, in Kranken-
häusern, Strafanstalten oder sonstigen 
öffentlichen Anstalten besteht, sind die 
Religionsgesellschaften zur Vornahme reli-
giöser Handlungen zuzu lassen, wobei 
jeder Zwang fernzuhalten ist.

Artikel 141  
[Religionsunterricht, Bremer Klausel]

Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwen-
dung in einem Lande, in dem am 1. Januar 
1949 eine andere landesrecht liche Rege-
lung bestand.

Artikel 142  
[Grundrechte in Landesverfassungen]

Ungeachtet der Vorschrift des Artikels 31 
bleiben Bestimmungen der Landesverfas-
sungen auch insoweit in Kraft, als sie in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 
dieses Grundgesetzes Grundrechte 
gewährleisten.

Artikel 142a
(weggefallen)

Artikel 143  
[Einigungsbedingte Abweichungen  
vom Grundgesetz]

(1) Recht in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannten Gebiet kann längstens 
bis zum 31. Dezember 1992 von Bestim-
mungen dieses Grundgesetzes abweichen, 
soweit und solange infolge der unter-
schiedlichen Verhältnisse die völlige 
Anpassung an die grundgesetz liche Ord-
nung noch nicht erreicht werden kann. 
Abweichungen dürfen nicht gegen Artikel 
19 Abs. 2 verstoßen und müssen mit den in 
Artikel 79 Abs. 3 genannten Grundsätzen 
vereinbar sein.
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(2) Abweichungen von den Abschnitten II, 
VIII, VIIIa, IX, X und XI sind längstens bis 
zum 31. Dezember 1995 zulässig.

(3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben 
Artikel 41 des Einigungsvertrags und Rege-
lungen zu seiner Durchführung auch inso-
weit Bestand, als sie vorsehen, daß Ein-
griffe in das Eigentum auf dem in Artikel 3 
dieses Vertrags genannten Gebiet nicht 
mehr rückgängig gemacht werden.

Artikel 143a  
[Umwandlung der Bundeseisenbahnen  
in Wirtschaftsunternehmen]

(1) Der Bund hat die ausschließliche 
Gesetzgebung über alle Angelegenheiten, 
die sich aus der Umwandlung der in 
bundes eigener Verwaltung geführten Bun-
deseisenbahnen in Wirtschaftsunter-
nehmen ergeben. Artikel 87e Abs. 5 findet 
entsprechende Anwendung. Beamte der 
Bundeseisenbahnen können durch Gesetz 
unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und 
der Verantwortung des Dienstherrn einer 
privat-rechtlich organisierten Eisenbahn 
des Bundes zur Dienstleistung zugewiesen 
werden.

(2) Gesetze nach Absatz 1 führt der Bund 
aus.

(3) Die Erfüllung der Aufgaben im Bereich 
des Schienenpersonennahverkehrs der 
bisherigen Bundeseisenbahnen ist bis zum 
31. Dezember 1995 Sache des Bundes. 
Dies gilt auch für die entsprechenden Auf-
gaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung. 
Das Nähere wird durch Bundesgesetz 
geregelt, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf.

Artikel 143b  
[Umwandlung der Deutschen  
Bundespost]

(1) Das Sondervermögen Deutsche Bun-
despost wird nach Maßgabe eines Bun-
desgesetzes in Unternehmen privater 
Rechtsform umgewandelt. Der Bund hat 
die ausschließliche Gesetzgebung über 
alle sich hieraus ergebenden Angelegen-
heiten.

(2) Die vor der Umwandlung bestehenden 
ausschließlichen Rechte des Bundes kön-
nen durch Bundesgesetz für eine Über-
gangszeit den aus der Deutschen Bundes-
post POSTDIENST und der Deutschen 
Bundespost TELEKOM hervorgegangenen 
Unternehmen verliehen werden. Die Kapi-
talmehrheit am Nachfolgeunternehmen 
der Deutschen Bundespost POSTDIENST 
darf der Bund frühestens fünf Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes aufgeben. Dazu 
bedarf es eines Bundesgesetzes mit 
Zustimmung des Bundesrates.

(3) Die bei der Deutschen Bundespost täti-
gen Bundesbeamten werden unter Wah-
rung ihrer Rechtsstellung und der Verant-
wortung des Dienstherrn bei den privaten 
Unternehmen beschäftigt. Die Unterneh-
men üben Dienstherrenbefugnisse aus. 
Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

Artikel 143c  
[Ausgleich für den Wegfall von  
Finan zierungsanteilen des Bundes]

(1) Den Ländern stehen ab dem 1. Januar 
2007 bis zum 31. Dezember 2019 für  
den durch die Abschaffung der Gemein-
schaftsaufgaben Ausbau und Neubau von 
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Hochschulen einschließlich Hochschulklini-
ken und Bildungsplanung sowie für den 
durch die Abschaffung der Finanzhilfen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der 
Gemeinden und zur sozialen Wohnraum-
förderung bedingten Wegfall der 
Finanzierungs anteile des Bundes jährlich 
Beträge aus dem Haushalt des Bundes zu. 
Bis zum 31. Dezember 2013 werden diese 
Beträge aus dem Durchschnitt der Finan-
zierungsanteile des Bundes im Referenz-
zeitraum 2000 bis 2008 ermittelt.

(2) Die Beträge nach Absatz 1 werden auf 
die Länder bis zum 31. Dezember 2013 
wie folgt verteilt:

1. als jährliche Festbeträge, deren Höhe 
sich nach dem Durchschnittsanteil eines 
jeden Landes im Zeitraum 2000 bis 2003 
errechnet;

2. jeweils zweckgebunden an den Aufga-
benbereich der bisherigen Mischfinanzie-
rungen.

(3) Bund und Länder überprüfen bis Ende 
2013, in welcher Höhe die den Ländern 
nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzie-
rungsmittel zur Aufgabenerfüllung der 
Länder noch angemessen und erforderlich 
sind. Ab dem 1. Januar 2014 entfällt die 
nach Absatz 2 Nr. 2 vorgesehene Zweck-
bindung der nach Absatz 1 zugewiesenen 
Finanzierungsmittel; die investive Zweck-
bindung des Mittelvolumens bleibt beste-
hen. Die Vereinbarungen aus dem Soli-
darpakt II bleiben unberührt.

(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf.

Artikel 143d  
[Übergangsvorschriften,  
Konsolidierungs hilfen]

(1) Artikel 109 und 115 in der bis zum  
31. Juli 2009 geltenden Fassung sind letzt-
mals auf das Haushaltsjahr 2010 anzu-
wenden. Artikel 109 und 115 in der ab dem 
1. August 2009 geltenden Fassung sind 
erstmals für das Haushaltsjahr 2011 anzu-
wenden; am 31. Dezember 2010 beste-
hende Kreditermächtigungen für bereits 
eingerichtete Sondervermögen bleiben 
unberührt. Die Länder dürfen im Zeitraum 
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 
2019 nach Maßgabe der geltenden lan-
desrechtlichen Regelungen von den Vor-
gaben des Artikels 109 Absatz 3 abwei-
chen. Die Haushalte der Länder sind so 
aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 2020 
die Vorgabe aus Artikel 109 Absatz 3 Satz 
5 erfüllt wird. Der Bund kann im Zeitraum 
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 
2015 von der Vorgabe des Artikels 115 
Absatz 2 Satz 2 abweichen. Mit dem 
Abbau des bestehenden Defizits soll im 
Haushaltsjahr 2011 begonnen werden. Die 
jährlichen Haushalte sind so aufzustellen, 
dass im Haushaltsjahr 2016 die Vorgabe 
aus Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 erfüllt wird; 
das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(2) Als Hilfe zur Einhaltung der Vorgaben 
des Artikels 109 Absatz 3 ab dem  
1. Januar 2020 können den Ländern  
Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein für den Zeitraum 
2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen aus 
dem Haushalt des Bundes in Höhe von 
insgesamt 800 Millionen Euro jährlich 
gewährt werden. Davon entfallen auf Bre-
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men 300 Millionen Euro, auf das Saarland 
260 Millionen Euro und auf Berlin, Sach-
sen-Anhalt und Schleswig-Holstein jeweils 
80 Millionen Euro. Die Hilfen werden auf 
der Grundlage einer Verwaltungsverein-
barung nach Maßgabe eines Bundesge-
setzes mit Zustimmung des Bundesrates 
geleistet. Die Gewährung der Hilfen setzt 
einen vollständigen Abbau der Finanzie-
rungsdefizite bis zum Jahresende 2020 
voraus. Das Nähere, insbesondere die 
jährlichen Abbauschritte der Finanzie-
rungsdefizite, die Überwachung des 
Abbaus der Finanzierungsdefizite durch 
den Stabilitätsrat sowie die Konsequenzen 
im Falle der Nichteinhaltung der Abbau-
schritte, wird durch Bundesgesetz mit 
Zustimmung des Bundesrates und durch 
Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die 
gleichzeitige Gewährung der Konsolidie-
rungshilfen und Sanierungshilfen auf 
Grund einer extremen Haushaltsnotlage ist 
ausgeschlossen.

(3) Die sich aus der Gewährung der Kon-
solidierungshilfen ergebende Finanzie-
rungslast wird hälftig von Bund und  
Ländern, von letzteren aus ihrem Umsatz-
steueranteil, getragen. Das Nähere wird 
durch Bundesgesetz mit Zustimmung des 
Bundesrates geregelt.

(4) Als Hilfe zur künftig eigenständigen Ein-
haltung der Vorgaben des Artikels 109 
Absatz 3 können den Ländern Bremen und 
Saarland ab dem 1. Januar 2020 Sanie-
rungshilfen in Höhe von jährlich insgesamt 
800 Millionen Euro aus dem Haushalt des 
Bundes gewährt werden. Die Länder 
ergreifen hierzu Maßnahmen zum Abbau 
der übermäßigen Verschuldung sowie zur 

Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
Die gleichzeitige Gewährung der Sanie-
rungshilfen und Sanierungshilfen auf 
Grund einer extremen Haushaltsnotlage ist 
ausgeschlossen.

Artikel 143e  
[Übergangsvorschrift wegen Umwandlung 
der Auftragsverwaltung für die Bundes-
autobahnen und Bundesstraßen in  
Bundesverwaltung]

(1) Die Bundesautobahnen werden abwei-
chend von Artikel 90 Absatz 2 längstens 
bis zum 31. Dezember 2020 in Auftrags-
verwaltung durch die Länder oder die 
nach Landesrecht zuständigen Selbstver-
waltungskörperschaften geführt. Der Bund 
regelt die Umwandlung der Auftragsver-
waltung in Bundesverwaltung nach Artikel 
90 Absatz 2 und 4 durch Bundesgesetz 
mit Zustimmung des Bundesrates.

(2) Auf Antrag eines Landes, der bis zum 
31. Dezember 2018 zu stellen ist, über-
nimmt der Bund abweichend von Artikel 
90 Absatz 4 die sonstigen Bundesstraßen 
des Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet 
dieses Landes liegen, mit Wirkung zum  
1. Januar 2021 in Bundesverwaltung.

(3) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung 
des Bundesrates kann geregelt werden, 
dass ein Land auf Antrag die Aufgabe der 
Planfeststellung und Plangenehmigung für 
den Bau und für die Änderung von Bun-
desautobahnen und von sonstigen Bun-
desstraßen des Fernverkehrs, die der Bund 
nach Artikel 90 Absatz 4 oder Artikel 143e 
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Absatz 2 in Bundesverwaltung übernom-
men hat, im Auftrage des Bundes über-
nimmt und unter welchen Voraussetzungen 
eine Rückübertragung erfolgen kann.

Artikel 143f  
[Bedingtes Außerkrafttreten des  
Artikel 143d GG, des FAG und sonstiger 
aufgrund von Artikel 107 Abs. 2 GG  
erlassener Gesetze]

Artikel 143d, das Gesetz über den Finanz-
ausgleich zwischen Bund und Ländern 
sowie sonstige auf der Grundlage von 
Artikel 107 Absatz 2 in seiner ab dem  
1. Januar 2020 geltenden Fassung erlas-
sene Gesetze treten außer Kraft, wenn 
nach dem 31. Dezember 2030 die Bundes-
regierung, der Bundestag oder gemein-
sam mindestens drei Länder Verhandlungen 
über eine Neuordnung der bundesstaatli-
chen Finanzbeziehungen verlangt haben 
und mit Ablauf von fünf Jahren nach Noti-
fikation des Verhandlungsverlangens der 
Bundesregierung, des Bundestages oder 
der Länder beim Bundespräsidenten keine 
gesetzliche Neuordnung der bundesstaat-
lichen Finanzbeziehungen in Kraft getreten 
ist. Der Tag des Außerkrafttretens ist im 
Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Artikel 143g  
[Anwendung des Artikel 107 GG]

Für die Regelung der Steuerertragsvertei-
lung, des Länderfinanzausgleichs und der 
Bundesergänzungszuweisungen bis zum 
31. Dezember 2019 ist Artikel 107 in seiner 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Ände-
rung des Grundgesetzes vom 13. Juli 2017 
geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Artikel 143h  
[Ausgleich für Mindereinnahmen im  
Zuge der COVID-19-Pandemie  
(gültig ab 08.10.2020 bis 31.12.2020)]

Als Folgewirkung der COVID-19-Pande-
mie im Jahr 2020 gewährt der Bund im 
Jahr 2020 einmalig einen pauschalen 
Ausgleich für Mindereinnahmen aus der 
Gewerbesteuer zugunsten der Gemeinden 
und zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen 
Land. Der Ausgleich wird von den Ländern 
an die Gemeinden auf Grundlage der 
erwarteten Mindereinnahmen weitergelei-
tet. Bestehen in einem Land keine 
Gemeinden, so steht der Ausgleich durch 
den Bund dem Land zu. Der den Ländern 
vom Bund zum Ausgleich geleistete Betrag 
berücksichtigt zusätzlich Auswirkungen der 
Mindereinnahmen gemäß Satz 1 auf Zu- 
und Abschläge sowie auf Zuweisungen 
gemäß Artikel 107 Absatz 2. Das Nähere 
regelt ein Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf. Der Aus-
gleich bleibt bei der Bemessung der 
Finanzkraft nach Artikel 107 Absatz 2 
unberücksichtigt. Artikel 106 Absatz 6 Satz 
6 gilt entsprechend.

Artikel 144  
[Annahme des Grundgesetzes]

(1) Dieses Grundgesetz bedarf der 
Annahme durch die Volksvertretungen  
in zwei Dritteln der deutschen Länder,  
in denen es zunächst gelten soll.

(2) Soweit die Anwendung dieses Grund-
gesetzes in einem der in Artikel 23 aufge-
führten Länder oder in einem Teile eines 
dieser Länder Beschränkungen unterliegt, 
hat das Land oder der Teil des Landes das 
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Recht, gemäß Artikel 38 Vertreter in den 
Bundestag und gemäß Artikel 50 Vertreter 
in den Bundesrat zu entsenden.

Artikel 145  
[Inkrafttreten des Grundgesetzes]

(1) Der Parlamentarische Rat stellt in 
öffentlicher Sitzung unter Mitwirkung der 
Abgeordneten Groß-Berlins die Annahme 
dieses Grundgesetzes fest,  
fertigt es aus und verkündet es.

(2) Dieses Grundgesetz tritt mit Ablauf des 
Tages der Verkündung in Kraft.

(3) Es ist im Bundesgesetzblatte zu veröf-
fentlichen.

Artikel 146  
[Geltungsdauer des Grundgesetzes]

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung 
der Einheit und Freiheit Deutschlands für 
das gesamte deutsche Volk gilt, verliert 
seine Gültigkeit an dem Tage, an dem 
eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem 
deutschen Volke in freier Entscheidung 
beschlossen worden ist.

ANHANG EV 
EinigVtr v. 31.08.1990 II 889, 890 – 892, –  
sieht folgende Maßgaben vor: 

Artikel 3  
[Inkrafttreten des Grundgesetzes]

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt 
das Grundgesetz für die Bundes republik 
Deutschland in der im Bundes gesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 
1983 (BGBl. I S. 1481), in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
sowie in dem Teil des Landes Berlin, in 
dem es bisher nicht galt, mit den sich aus 
Artikel 4 ergebenden Änderungen in Kraft, 
soweit in diesem Vertrag nichts anderes 
bestimmt ist. 

Artikel 3  
[Beitrittsbedingte Änderungen  
des Grundgesetzes ]

… (betroffen: Präambel, Artikel 23, 51, 
135a, 143, 146) 

Artikel 5  
[Künftige Verfassungsänderungen ]

Die Regierungen der beiden Vertragspar-
teien empfehlen den gesetzgebenden 
Körperschaften des vereinten Deutsch-
lands, sich innerhalb von zwei Jahren mit 
den im Zusammenhang mit der deutschen 
Einigung aufgeworfenen Fragen zur Ände-
rung oder Ergänzung des Grund gesetzes 
zu befassen, insbesondere
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 — in bezug auf das Verhältnis zwischen 
Bund und Ländern entsprechend dem 
Gemeinsamen Beschluß der Minister-
präsidenten vom 5. Juli 1990,

 — in bezug auf die Möglichkeit einer 
Neugliederung für den Raum Berlin/
Brandenburg abweichend von den 
Vorschriften des Artikels 29 des Grund-
gesetzes durch Vereinbarung  
der beteiligten Länder,

 — mit den Überlegungen zur Aufnahme 
von Staatszielbestimmungen in das 
Grundgesetz sowie

 — mit der Frage der Anwendung des  
Artikels 146 des Grundgesetzes und in 
deren Rahmen einer Volksabstimmung.

Artikel 6  
[Ausnahmebestimmung]

Artikel 131 des Grundgesetzes wird  
in dem in Artikel 3 genannten Gebiet  
vorerst nicht in Kraft gesetzt. 

Artikel 7  
[Finanzverfassung]

(1) Die Finanzverfassung der Bundes-
republik Deutschland wird auf das in Arti-
kel 3 genannte Gebiet erstreckt, soweit in 
diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.

(2) Für die Verteilung des Steueraufkom-
mens auf den Bund sowie auf die Länder 
und Gemeinden (Gemeindeverbände) in 
dem in Artikel 3 genannten Gebiet gelten 
die Bestimmungen des Artikels 106 des 
Grundgesetzes mit der Maßgabe, daß

1. bis zum 31. Dezember 1994 Absatz 3 
Satz 4 und Absatz 4 keine Anwendung  
finden;

2. bis zum 31. Dezember 1996 der Anteil 
der Gemeinden an dem Aufkommen der 
Einkommensteuer nach Artikel 106 Abs. 5 
des Grundgesetzes von den Ländern an 
die Gemeinden nicht auf der Grundlage 
der Einkommensteuerleistung ihrer Ein-
wohner, sondern nach der Einwohnerzahl 
der Gemeinden weitergeleitet wird;

3. bis zum 31. Dezember 1994 abweichend 
von Artikel 106 Abs. 7 des Grundgesetzes 
den Gemeinden (Gemeinde verbänden) 
von dem Länderanteil am Gesamtaufkom-
men der Gemeinschaftssteuern und dem 
gesamten Aufkommen der Landessteuern 
ein jährlicher Anteil von mindestens 20 
vom Hundert sowie vom Länderanteil aus 
den Mitteln des Fonds »Deutsche Einheit« 
nach Absatz 5 Nr. 1 ein jährlicher Anteil 
von 40 vom Hundert zufließt.

(3) Artikel 107 des Grundgesetzes gilt in 
dem in Artikel 3 genannten Gebiet mit der 
Maßgabe, daß bis zum 31. Dezember 
1994 zwischen den bisherigen Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland und den Län-
dern in dem in Artikel 3 genannten Gebiet 
die Regelung des Absatzes 1 Satz 4 nicht 
angewendet wird und ein gesamtdeut-
scher Länderfinanzausgleich (Artikel 107 
Abs. 2 des Grundgesetzes) nicht stattfin-
det. Der gesamtdeutsche Länderanteil an 
der Umsatzsteuer wird so in einen Ost- 
und Westanteil aufgeteilt, daß im Ergebnis 
der durchschnittliche Umsatzsteueranteil 
pro Einwohner in den Ländern Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
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Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Jahren 

1991 55 vom Hundert

1992 60 vom Hundert

1993 65 vom Hundert

1994 70 vom Hundert

des durchschnittlichen Umsatzsteuer-
anteils pro Einwohner in den Ländern 
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, 
Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land und Schleswig-Holstein beträgt. Der 
Anteil des Landes Berlin wird vorab nach 
der Einwohnerzahl berechnet. Die Rege-
lungen dieses Absatzes werden für 1993  
in Ansehung der dann vorhandenen 
Gegebenheiten überprüft.

(4) Das in Artikel 3 genannte Gebiet wird 
in die Regelungen der Artikel 91a, 91b und 
104a Abs. 3 und 4 des Grundgesetzes ein-
schließlich der hierzu ergangenen Ausfüh-
rungsbestimmungen nach Maßgabe dieses 
Vertrags mit Wirkung vom 1. Januar 1991 
einbezogen.

(5) Nach Herstellung der deutschen Einheit 
werden die jährlichen Leistungen des 
Fonds »Deutsche Einheit«

1. zu 85 vom Hundert als besondere Unter-
stützung den Ländern Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen sowie dem Land 
Berlin zur Deckung ihres allgemeinen 
Finanzbedarfs gewährt und auf diese Län-
der im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl ohne 
Berücksichtigung der Einwohnerzahl von 
Berlin (West) verteilt sowie

2. zu 15 vom Hundert zur Erfüllung zentra-
ler öffentlicher Aufgaben auf dem Gebiet 
der vorgenannten Länder verwendet.

(6) Bei grundlegender Veränderung der 
Gegebenheiten werden die Möglichkeiten 
weiterer Hilfe zum angemessenen Aus-
gleich der Finanzkraft für die Länder in 
dem in Artikel 3 genannten Gebiet von 
Bund und Ländern gemeinsam geprüft.
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GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VOM 23. MAI 1949
 
Vollzitat: »Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 1 u. 2 Satz 2 des Gesetzes vom 29. September 2020 (BGBl. I S. 2048) geändert 
worden ist«
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Änderungen (Stand 30.09.2021)

lfd. 
Nr.

änderndes Gesetz Datum Bundesgesetzblatt betroffene Artikel Art der Änderung

1 Strafrechtsänderungsgesetz 
(StrÄndG)

30.08.1951 BGBl. I 1951, S. 739 143 aufgehoben

2 Gesetz zur Einfügung eines 
Artikels 120a in das Grund-
gesetz (GGArt120aEinfG)

14.08.1952 BGBl. I 1952, S. 445 120a eingefügt

3 Gesetz zur Änderung des  
Artikels 107 des Grund gesetzes 
(GGArt107ÄndG)

20.04.1953 BGBl. I 1953, S. 130 107 geändert

4 Gesetz zur Ergänzung  
 des Grundgesetzes  
(GGErgG 1954)

26.03.1954 BGBl. I 1954, S. 45 73 Nr. 1,  
79 Abs.1 Satz 2,  
142a

geändert

5 Zweites Gesetz zur Änderung 
des Artikels 107 des Grund-
gesetzes (GGArt107ÄndG 2)

25.12.1954 BGBl. I 1954, S. 517 107 geändert

6 Gesetz zur Änderung und 
Ergänzung der Finanz-
verfassung (FinVerfG)

23.12.1955 BGBl. I 1955, S. 817 106, 107 geändert

7 Gesetz zur Ergänzung  
des Grundgesetzes  
(GGErgG 1956)

19.03.1956 BGBl. I 1956, S. 111 1 Abs. 3, 12, 36, 
49, 60 Abs. 1, 96,
Abs. 3, 137 Abs. 1,
17a, 45a, 45b,
59a, 65a, 87a, 87b,
96a, 143

geändert

eingefügt

8 Gesetz zur Änderung und 
Ergänzung des Artikels 106  
des Grundgesetzes  
(GGArt106ÄndG)

24.12.1956 BGBl. I 1956, S. 1077 106 Abs. 2 Nr. 7,
106 Abs. 2 Nr. 8,
106 Abs. 6 Satz 1,
106 Abs. 6 Satz 2,
106 Abs 6 und 7

aufgehoben
umnummeriert
aufgehoben

eingefügt

9 Gesetz zur Einfügung eines 
Artikels 135a in das Grund-
gesetz (GGArt135aEinfG)

22.10.1957 BGBl. I 1957, S. 1745 135a eingefügt

10 Gesetz zur Ergänzung des 
Grundgesetzes (GGErgG 1959)

23.12.1959 BGBl. I 1959, S. 813 4 Nr. 11a, 87c eingefügt

11 Gesetz zur Einfügung eines 
Artikels über die Luftverkehrs-
verwaltung in das Grundgesetz 
(GGÄndG 11)

06.02.1961 BGBl. I 1961, S. 65 87d eingefügt

Änderungen des Grundgesetzes
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lfd. 
Nr.

änderndes Gesetz Datum Bundesgesetzblatt betroffene Artikel Art der Änderung

12 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 12)

06.03.1961 BGBl. I 1961, S. 141 96a,
96 Abs. 3

geändert 
aufgehoben

13 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 13)

16.06.1965 BGBl. I 1965, S. 513 74 Nr. 10,
74 Nr. 10a

geändert 
eingefügt

14 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 14)

30.07.1965 BGBl. I 1965, S. 649 120 Abs. 1 geändert

15 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 15)

08.06.1967 BGBl. I 1967, S. 581 109 geändert

16 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 16)

18.06.1968 BGBl. I 1968, S. 657 92, 95, 96a Abs. 3, 
99, 100 Abs. 3,
96,
96a wurde 96

geändert

aufgehoben
umnummeriert

17 Gesetz zur Ergänzung des 
Grundgesetzes (GGErgG 17)

24.06.1968 BGBl. I 1968, S. 709 10, 11 Abs. 2, 12, 
73 Nr. 1, 87a, 91,
9 Abs. 3 Satz 3,  
12a, 19 Abs. 4 Satz 3,  
20 Abs. 4, 35 Abs. 2 
und 3,
35,
53a, 80a, 115a bis 
115l, 59a, 65a Abs. 
2, 142a, 143

geändert

eingefügt 

umnummeriert
aufgehoben

18 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 18)

15.11.1968 BGBl. I 1968, S. 1177 76 Abs. 2 Satz 2,
76 Abs. 2 Satz 3,
77 Abs. 2 Satz 1, 
77 Abs. 3 Satz 1 u. 2

geändert
eingefügt
geändert

19 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 19)

29.01.1969 BGBl. I 1969, S. 97 93 Abs. 1 Nr. 4a u. 
4b, 94 Abs. 2 Satz 2

eingefügt

20 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 20)

12.05.1969 BGBl. I 1969, S. 357 109 Abs. 3, 110, 
112, 113, 114, 115

geändert

21 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes, Finanzre-
formgesetz (FinRefG)

12.05.1969 BGBl. I 1969, S. 359 105 Abs. 2, 106, 107, 
108, 115c Abs. 3, 
115, 176k Abs. 3,
91a, 91b, 104a, 105

geändert

eingefügt

22 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 22)

12.05.1969 BGBl. I 1969, S. 363 74 Nr. 13 u. 22, 96 
Abs. 4,
75,
74 Nr. 19a, 75 Abs. 1 
Nr. 1a, Abs. 2 u. 3

geändert 

umnummeriert
eingefügt

23 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 23)

17.07.1969 BGBl. I 1969, S. 817 76 Abs. 3 Satz 1 geändert

24 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 24)

28.07.1969 BGBl. I 1969, S. 985 120 Abs. 1 Satz 2 geändert

25 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 25)

19.08.1969 BGBl. I 1969, S. 1241 29 geändert

26 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 26)

26.08.1969 BGBl. I 1969, S. 1357 96 Abs. 5 eingefügt
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lfd. 
Nr.

änderndes Gesetz Datum Bundesgesetzblatt betroffene Artikel Art der Änderung

27 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 27)

31.07.1970 BGBl. I 1970, S. 1161 38 Abs. 2,  
91a Abs. 1 Nr. 1

geändert

28 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 28)

18.03.1971 BGBl. I 1971, S. 206 75, 98 Abs. 3,
74a

geändert 
eingefügt

29 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 29)

18.03.1971 BGBl. I 1971, S. 207 74 Nr. 20 geändert

30 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 30)

12.04.1972 BGBl. I 1972, S. 593 74 Nr. 23,
74 Nr. 24

geändert
eingefügt

31 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 31)

28.07.1972 BGBl. I 1972, S. 1305 35 Abs. 2, 73 Nr. 10, 
87 Abs. 1 Satz 2,
74 Nr. 4a

geändert

eingefügt

32 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 32)

15.07.1975 BGBl. I 1975, S. 1901 45c eingefügt

33 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 33)

23.08.1976 BGBl. I 1976, S. 2381 29, 39 Abs. 1 u. 2,

45, 45a Abs. 1 Satz 
2, 49 

geändert

aufgehoben

34 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 34)

23.08.1976 BGBl. I 1976, S. 2383 74 Nr. 4a geändert

35 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 35)

21.12.1983 BGBl. I 1983, S. 1481 21 Abs. 1 Satz 4 geändert

36 Einigungsvertrag (EinigVtr) vom 
31.08.1990 in Ver bindung mit 
Artikel 1 des Einigungsgesetzes

23.09.1990 BGBl. II 1990, 
S. 885 (889, 890)

Präambel, 
51 Abs. 2, 131, 146,
135a,
135a Abs. 2, 143, 
23 

geändert

umnummeriert
eingefügt
aufgehoben

37 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 1992)

14.07.1992 BGBl. I 1992, S. 1254 87d Abs. 1 Satz 2 eingefügt

38 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 1992-12)

21.12.1992 BGBl. I 1992, S. 2086 50, 115e Abs. 2 Satz 
2,
23, 24 Abs. 1a,
28 Abs. 1 Satz 3,
28 Abs. 1 Satz 3, 
45, 52 Abs. 3a, 88 
Satz 2

geändert 

eingefügt
umnummeriert
eingefügt

39 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 1993)

28.06.1993 BGBl. I 1993, S. 1002 18 Satz 1,
16a,
16 Abs. 2 Satz 2

geändert
eingefügt
aufgehoben

40 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 1993-12)

20.12.1993 BGBl. I 1993, S. 2089 73 Nr. 6, 74 Nr. 23, 
80 Abs. 2, 87 Abs. 1 
Satz 1,
73 Nr. 6a, 87e, 
106a, 143a

geändert

eingefügt

41 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 1994)

30.08.1994 BGBl. I 1994, S. 2245 73 Nr. 7, 80 Abs. 2,
87 Abs. 1 Satz 1,

87f, 143b

geändert

eingefügt
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lfd. 
Nr.

änderndes Gesetz Datum Bundesgesetzblatt betroffene Artikel Art der Änderung

42 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 1994-11)

27.10.1994 BGBl. I 1994, S. 3146 29 Abs. 7 Satz 1, 72,
74, 75,
74 Abs. 1 Nr. 5, 8, 
18, 24, 76 Abs. 2 u. 
3
3 Abs. 2 Satz 2,
3 Abs. 3 Satz 2, 
20a,
28 Abs. 2 Satz 3,  
29 Abs. 8, 74 Abs. 1  
Nr. 25 u. 26, 74 Abs. 
2, 75 Abs. 1 Nr. 6,  
75 Abs. 1 Satz 2,  
75 Abs. 2 u. 3, 77 
Abs. 2a, 80 Abs. 3 
u. 4, 87 Abs. 2 Satz 
2, 93 Abs. 1 Nr. 2a, 
118a, 125a

geändert
umnummeriert
geändert

eingefügt

43 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes (GGÄndG 
1995)

03.11.1995 BGBl. I 1995, S. 1492 106 Abs. 3 Satz 5 u. 
6,
106 Abs. 4 Satz 1 
Halbsatz 2

eingefügt

44 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes 
(GGArt28/106ÄndG)

24.10.1997 BGBl. I 1997, S. 2470 28 Abs. 2 Satz 3,
28 Abs. 2 Satz 3
Halbsatz 2,
106 Abs. 3 Satz 1,
106 Abs. 5a,
106 Abs. 6 Satz 1 
bis 3, 106 Abs. 6 
Satz 6

eingefügt

geändert
eingefügt
geändert

45 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGArt13ÄndG)

26.03.1998 BGBl. I 1998, S. 610 13 Abs. 3, 
13 Abs. 3 bis 6

umnummeriert 
eingefügt

46 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGArt39ÄndG)

16.07.1998 BGBl. I 1998, 
S. 1822

39 Abs 1 Satz 1, 
39 Abs 1 Satz 3 

geändert

47 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2000)

01.12.2000 BGBl. I 2000, 
S. 1633

16 Abs. 2 Satz 2 eingefügt

48 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGArt12aÄndG)

19.12.2000 BGBl. I 2000, 
S. 1755

12a Abs. 4 Satz 2 geändert

49 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2001)

26.11.2001 BGBl. I 2001, S. 3219 108 Abs. 1 Satz 3, 
108 Abs. 2 Satz 3 

geändert

50 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG 
2002)

26.07.2002 BGBl I 2002, 
S. 2862

20a geändert
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lfd. 
Nr.

änderndes Gesetz Datum Bundesgesetzblatt betroffene Artikel Art der Änderung

51 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2002-07)

26.07.2002 BGBl. I 2002, 
S. 2863

96 Abs. 5 geändert

52 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2006)

28.08.2006 BGBl. I 2006, 
S. 2034

22, 72 Abs. 3, 73, 74 
Abs. 1 Nr. 10a, 91a 
Abs. 1 Nr. 2 u. 3,
22 Abs. 1 u. 2,  
23 Abs. 6 Satz 1,  
33 Abs. 5,
52 Abs. 3a, 72 Abs. 
2 bis 4, 73 Abs. 1 Nr. 
3, 5a, 9a, 12 bis 14, 
Abs. 2, 74 Abs. 1 Nr. 
1, 3, 4a, 7, 10 bis 
11a, 17 bis 20, 22, 
24, 26 – 33, Abs. 2,
84 Abs. 1, 85 Abs. 1,
87c, 91a Abs. 1 Nr. 1 
bis 3, Abs. 2 bis 5, 
91b,
93 Abs. 2 u. 3, 98 
Abs. 3, 104a Abs. 3 
Satz 3, Abs. 4 u. 6, 
105 Abs. 2a Satz 2, 
107 Abs. 1 Satz 4,
109 Abs. 5, 125a,
104b, 125b, 125c, 
143c,
74a, 75

umnummeriert

geändert

eingefügt

aufgehoben

53 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2008)

08.10.2008 BGBl. I 2008,  
S. 1926; BGBl. II 
2009 S. 1223

23 Abs. 1a,
45 Satz 3,
93 Abs. 1 Nr. 2

eingefügt

geändert

54 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2008-03)

19.03.2009 BGBl. I 2009, S. 606 106 Abs 2 Nr 4 bis 6
106 Abs. 1 Nr. 3,
Abs. 2 Nr. 3,
Nr. 4 bis 6 jetzt Nr. 3 
bis 5,
106b,
107 Abs. 1 Satz 4,
108 Abs. 1 Satz 1

umnummeriert
geändert
aufgehoben
umnummeriert

eingefügt
geändert

55 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2009)

17.07.2009 BGBl. I 2009, 
S. 1977

45d eingefügt

56 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2009-07)

29.07.2009 BGBl. I 2009, 
S. 2247

87d Abs. 1 geändert
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57 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2009-07-29)

29.07.2009 BGBl. I 2009,  
S. 2248

91c
91d
104b Abs. 1 Satz 2
109 Abs 3, 109 Abs. 
5 Satz 2 bis 4,
109 Abs. 2 u. Abs. 3,
109a
115 Abs. 1 Satz 2, 3,
115 Abs. 2,
143d

eingefügt

umnummeriert

geändert 
eingefügt
aufgehoben
geändert 
eingefügt

58 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
 (GGÄndG 2010)

21.07.2010 BGBl. I 2010, S. 944 91e eingefügt

59 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGArt93ÄndG)

11.07.2012 BGBl. I 2012,  
S. 1478

93 Abs. 1 Nr. 4c eingefügt

60 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGArt91bÄndG)

23.12.2014 BGBl. I 2014, 
S. 2438

91b Abs. 1 geändert

61 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGArt21ÄndG)

13.07.2017 BGBl. I 2017,  
S. 2346

21 geändert

62 Gesetz zur Änderung  
des Grundgesetzes  
(GGÄndG 2017)

13.07.2017 BGBl. I 2017,  
S. 2347

90
91c
104b
104c
107
108
109a
114
125c
143d
143e
143f
143g

geändert

eingefügt
geändert

eingefügt

63 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG) 

28.03.2019 BGBl. I 2019, S. 404 104b
104c
104d
125c
143e

geändert
geändert
geändert
geändert
geändert

64 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG)

15.11.2019 BGBl. I 2019, S. 1546 72
105
125b

geändert
geändert
geändert

65 Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes (GGÄndG)

29.09.2020 BGBl. I 2020,  
S. 2048 

104a
143h

geändert 
eingefügt, aufge-
hoben

GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | Änderungen



»Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben,
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand:
Blüh im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!«

Hoffmann von Fallersleben 1841

DIE DEUTSCHE  
NATIONALHYMNE
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Das Lied der Deutschen
August Heinrich Hoffmann von Fallersle-
ben verfasste das »Lied der Deutschen« 
am 26. August 1841 während eines Aufent-
halts auf der damals noch zu England 
gehörenden Insel Helgoland. Der Text griff 
die Sehnsucht nach Freiheit und nationaler 
Einheit auf, wie sie bereits seit den Befrei-
ungskriegen von der deutschen Einheits- 
und Freiheitsbewegung in zahlreichen Lie-
dern zum Ausdruck gebracht worden war. 
Als Melodie wählte Hoffmann das von 
Haydn 1797 vertonte Gedicht »Gott erhalte 
Franz den Kaiser«. Am 1. September 1841 
lag das »Lied der Deutschen« als gedruckte 
Fassung im Verlag Hoffmann & Campe 
vor. Am 5. Oktober 1841 wurde es schließ-
lich vom 1832 gegründeten Männerchor 
»Hamburger Liedertafel« erstmals öffent-
lich vorgetragen.

In den Revolutionsjahren 1848/49 wurde 
das »Lied der Deutschen« von vielen 
gesungen, ohne dass es den Charakter 
einer Nationalhymne angenommen hätte. 
Danach geriet das Lied zunehmend in 
Vergessenheit. Erst gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts erlebte es eine Renaissance. 
Am 9. August 1890 wurde es anlässlich der 
Übergabe Helgolands an das Deutsche 
Reich erstmals zu einem offiziellen Anlass 
gesungen. In der Folge wurde es zu einem 
der meistgesungenen Lieder im Deutschen 
Reich.

Hymne der Weimarer Republik
Am 11. August 1922, dem Verfassungstag 
der Weimarer Republik, sprach sich 
Reichspräsident Friedrich Ebert in einer 
Veröffentlichung in der Vossischen Zeitung 
für das »Lied der Deutschen« als National-
hymne aus. Damit machte er indirekt von 
seiner Befugnis Gebrauch, als Staatsober-
haupt über die Festlegung von Staatssym-
bolen bestimmen zu können. Mit der 
Besinnung auf das Nationalgefühl sollten 
die Vorbehalte großer Teile der Bevölke-
rung gegen die neue Republik überwun-
den werden. Für die Reichswehr legte er in 
einer Anordnung vom 17. August 1922 das 
»Lied der Deutschen« auch offiziell als 
Nationalhymne fest.

Nach 1933 missbrauchten die National-
sozialisten insbesondere die erste Strophe 
zur Legitimierung ihrer expansionistischen 
Kriegsziele. Bei offiziellen Anlässen wurde 
die erste Strophe zusammen mit dem 
Kampflied der NSDAP (»Horst-Wessel-
Lied«) als deutsche Hymne gespielt und 
gesungen.

DIE DEUTSCHE NATIONALHYMNE



Nationalhymne der Bundesrepublik 
Deutschland
Aufgrund der Diskreditierung des Liedes 
durch die Nationalsozialisten ließ Bundes-
präsident Theodor Heuss 1950 eine neue 
Hymne texten und komponieren, die jedoch 
in der Öffentlichkeit nur wenig Anklang fand. 
Im Frühjahr 1952 einigte sich Heuss des-
halb mit Bundeskanzler Konrad Adenauer 
auf das von diesem favorisierte »Lied der 
Deutschen« als Nationalhymne. In Anleh-
nung an die Entscheidung Eberts reklamierte 
auch Bundespräsident Theodor Heuss  
für sich als Staatsoberhaupt die Befugnis, 
Melodie und Text der Nationalhymne fest-
zulegen. Die Entscheidung erfolgte in 
einen Briefwechsel mit Bundeskanzler 
Adenauer, um auf diese Weise auch die 
von Juristen für erforderlich gehaltene 
Gegenzeichnung seiner Anordnung durch 
die Regierung zu gewährleisten. In diesem 
Briefwechsel wurde auch festgelegt,  
dass bei offiziellen Anlässen nur die dritte 
Strophe gesungen werden sollte.

In Anknüpfung an den Briefwechsel zwi-
schen Heuss und Adenauer erklärte Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker im  
Frühjahr 1991 in einem Briefwechsel mit 
Bundeskanzler Helmut Kohl die dritte Stro-
phe des »Lieds der Deutschen« zur Natio-
nalhymne der Bundesrepublik Deutschland.

Quelle: https://www.bundestag.de/
parlament/symbole/hymne/hymne-
197462, abgerufen am 30.09.2021

DIE DEUTSCHE NATIONALHYMNE
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BUNDESWAPPEN

Als Symbol der Sonne, der Lebenskraft, 
der obersten Gottheit wurde der Adler 
schon in den orientalischen Hochkulturen, 
in der Antike bei den Griechen und bei 
den Germanen verehrt. Auch bei den 
Römern symbolisierte er den höchsten 
Gott, später auch den Kaiser. Von dort und 
über seine religiöse Bedeutung im Christen-
tum fand er seinen Weg in die mittelalter-
liche Kaiser- und Reichssymbolik.

Seine Ursprünge auf deutschem Boden 
hat der »Reichsadler« wohl schon bei Karl 
dem Großen gehabt. Um 1200 war der 
schwarze Adler auf goldenem Grund all-
gemein als Reichswappen anerkannt; seit 
dem 15. Jahrhundert war als Kaisersymbol 
der doppelköpfige Adler gebräuchlich, 
der im 19. Jahrhundert auch zum Wappen 
Österreichs und in der 1848er Revolution 
zum Reichswappen des Paulskirchenpar-
laments wurde. Auch im Kaiserreich 
(1871 – 1918) und in der Weimarer Republik 
(1918 – 1933) hielt man, wenngleich mit 
unterschiedlichem Symbolgehalt und in 
jeweils veränderter Gestaltung, an dem 
Adler fest.
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In bewusster Anknüpfung an das demokra-
tische Vermächtnis der Weimarer Republik 
übernahm die Bundesrepublik Deutschland 
deren Adlersymbol in ihr Staatswappen. 
Der Entwurf stammt von Tobias Schwab 
aus dem Jahr 1926. Bundespräsident  
Prof. Dr. Theodor Heuss führte es durch 
»Bekanntmachung betreffend das Bundes-
wappen und den Bundesadler vom  
20. Januar 1950«  offiziell wieder ein. In 
dieser Bekanntmachung werden Bundes-
wappen und Bundesadler (nur) beschrie-
ben. Auch der Text zur Beschreibung 
wurde in leicht veränderter Form von der 
Weimarer Republik übernommen (das 
Wort »Reich« wurde durch »Bund« ersetzt). 

Quelle: https://www.protokoll-inland.de/Webs/PI/DE/
staatliche-symbole/bundeswappen/bundeswappen.html, 
abgerufen am 30.09.2021

https://www.protokoll-inland.de/Webs/PI/DE/staatliche-symbole/bundeswappen/bundeswappen.html
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Schwarz-Rot-Gold
Der Ursprung von Schwarz-Rot-Gold ist 
nicht eindeutig nachweisbar. Nach den 
Befreiungskriegen 1815 wurden die Farben 
auf die schwarzen Uniformen mit roten 
Vorstößen und goldfarbenen Knöpfen des 
an den Kämpfen gegen Napoleon betei-
ligten »Lützower Freikorps« zurückgeführt. 
Große Popularität gewannen die Farben 
durch die schwarz-rote Fahne mit golde-
ner Verzierung der so genannten »Jenaer 
Urburschenschaft«, der ehemalige »Lützo-
wer« angehörten.

Nationale Symbolkraft erhielten die Farben 
aber vor allem dadurch, dass sie in der 
deutschen Öffentlichkeit irrigerweise als 
Farben des alten deutschen Reiches 
angesehen wurden. So führten auf dem 
Hambacher Fest 1832 viele der Teilnehmer 
schwarz-rot-goldene Fahnen mit sich. Die 
Farben wurden zum Sinnbild für nationale 
Einheit und bürgerliche Freiheit und waren 
während der Revolution 1848/49 nahezu 
allgegenwärtig. 1848 erklärte der Frankfurter 
Bundestag ebenso wie die Deutsche  
Nationalversammlung Schwarz-Rot-Gold 
zu Farben des Deutschen Bundes bezie-
hungsweise des zu gründenden Deutschen 
Reiches.

BUNDESFLAGGE
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Schwarz-Weiß-Rot im Kaiserreich
Im Zuge der sich seit 1866 abzeichnenden 
Reichseinigung unter Führung Preußens 
wurde auf Betreiben Bismarcks Schwarz-
Rot-Gold von Schwarz-Weiß-Rot als Natio-
nalfarben abgelöst. Schwarz und Weiß 
waren die traditionellen Farben Preußens, 
die um Rot ergänzt wurden, das die Han-
sestädte symbolisierte. Obwohl Schwarz-
weiß-rot in der deutschen Öffentlichkeit 
und in der Staatspraxis der Länder gegen-
über den traditionsreichen Farben der  
Einzelstaaten zunächst nur eine geringe 
Bedeutung besaßen, nahm die Akzeptanz 
der neuen Reichsfarben stetig zu. Sie setz-
ten sich zur Zeit Wilhelms II. als National-
farben durch.

Nach 1919 spaltete die Festlegung der 
Flaggenfarben nicht nur die Weimarer 
Nationalversammlung, sondern auch die 
deutsche Öffentlichkeit: Weite Kreise der 
Bevölkerung waren gegen die Ablösung 
der Farben des Kaiserreichs durch Schwarz-
Rot-Gold. Die Nationalversammlung 
folgte schließlich einem Kompromiss: »Die 
Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold, die 
Handelsflagge ist Schwarz-Weiß-Rot mit 
den Reichsfarben in der oberen inneren 
Ecke.« Ohne innere Akzeptanz weiter Teile 
des Volkes konnte Schwarz-Rot-Gold in 
der Weimarer Republik nur schwer populär 
werden.

Farben der Einheits- und  
Freiheits bewegung
1949 entschied sich der Parlamentarische 
Rat bei einer Gegenstimme für Schwarz-
Rot-Gold als Farben der Staatsflagge der 
Bundesrepublik Deutschland. Im Grundge-
setz wurden die Farben der Einheits- und 
Freiheitsbewegung und der ersten Republik 
in Artikel 22 festgelegt. Die DDR entschied 
sich ebenfalls für Schwarz-Rot-Gold, fügte 
jedoch ab 1959 das von einem Ährenkranz 
umgebene Hammer-und-Zirkel-Emblem ein.

Am 3. Oktober 1990 erlangte das Grund-
gesetz auch in den östlichen Bundesländern 
Gültigkeit und die schwarz-rot-goldene 
Flagge wurde zur Fahne des wiederver-
einigten Deutschland.

Heute sind die Farben Schwarz-Rot-Gold 
national wie international unumstritten und 
stehen für ein weltoffenes, vielfach geach-
tetes Land. Die Deutschen identifizieren 
sich mit diesen Farben wie nur selten zuvor 
in ihrer wechselvollen Geschichte, was 
nicht nur bei Fußball-Weltmeisterschaften 
vielerorts zum Ausdruck kommt.

Quelle: https://www.bundestag.de/services/glossar/
glossar/B/bundesflagge-247354, abgerufen am 
30.09.2021
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Diese Broschüre enthält die Texte der Verfassung von Berlin und  
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Sie wird von  
der Berliner Landeszentrale für politische Bildung herausgegeben.

Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung ist eine staatliche 
überparteiliche Bildungseinrichtung.

Mit dieser Broschüre sollen alle Einwohnerinnen und Einwohner Berlins 
angesprochen werden. Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung 
will die Berlinerinnen und Berliner darin unterstützen, Verantwortung für 
die Demokratie wahrzunehmen und zu politischer Teilhabe motivieren.

Dem Gesetzestext ist zum besseren Verständnis eine Einführung zur 
Verfassung von Berlin vorangestellt.

Eine große Auswahl an Publikationen – auch zu anderen Themenfeldern – 
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